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                                                      VORWORT DER ÖROK-GESCHÄFTSSTELLE

Vorwort

Die Rechtsvorschriften für die EU-Strukturfondsperiode 2014–2020 sehen vor, dass die „Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds“ (ESI-Fonds: ESF, EFRE, ELER, KF, EMFF) auf die Wachstumsstrategie Europa 
2020 und ihre Ziele abgestimmt sind und so die Strategieumsetzung in den Mitgliedstaaten unterstützen. Auf 
EU-Ebene wurde dazu ein „Gemeinsamer Strategischer Rahmen“ erstellt. Auf nationaler Ebene ist für jeden 
Mitgliedstaat eine Partnerschaftsvereinbarung (PV) vorgesehen, die das Bindeglied zwischen dem   
EU-Rahmen und den einzelnen nationalen Programmen der verschiedenen Fonds darstellt. In der PV werden 
der nationale Beitrag zu den EU-Zielen sowie konkrete Maßnahmen zu Erreichung der Ziele festgehalten.  
 
Die Erstellung der PV erfolgte in Österreich auf der Ebene der Österreichischen Raumordnungskonferenz 
(ÖROK) unter dem Titel „STRAT.AT 2020“. Diese Arbeit ging Hand in Hand mit den Programmierungs -
prozessen für die ESI-Fonds (ELER, EMFF, EFRE und ESF). In diesem Rahmen stehen Österreich für den 
Zeitraum 2014–2020 rund 5,18 Mrd. Euro an ESI-Fondsmittel zur Verfügung. 
 
Gemäß Artikel 52 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sind von den Mitgliedstaaten bis spätestens Ende August 
2017 und 2019 sogenannte „Fortschrittsberichte“ über die Umsetzung der PV an die Europäische Kommission 
(EK) zu übermitteln, deren Ergebnisse in der Folge von der EK zusammengefasst und dem Europäischen Rat, 
dem Europäische Parlament, dem Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie dem Ausschuss der Regionen vor-
gelegt werden. 
 
Der erste Fortschrittsbericht 2017 wurde im Jahr 2017 erstellt und ist in der ÖROK-Schriftenreihe Nr. 200 in 
deutscher und englischer Sprache veröffentlicht. 
 
Der vorliegende (zweite) Fortschrittsbericht 2019 über die Umsetzung der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds in Österreich wurde wiederum im Rahmen des bei der ÖROK eingerichteten 
Begleitprozesses zur „Partnerschaftsvereinbarung“ unter Federführung des ÖROK-Unterausschusses 
 REGIONALWIRTSCHAFT partnerschaftlich erstellt. Der Prozess wurde durch das beauftragte Projektteam der 
Firma „convelop GmbH“ in Kooperation mit dem „Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO)“ extern begleitet.  
 
Der Bericht wurde am 30. Juli 2019 von der ÖROK-STELLVERTRETERKOMMISSION beschlossen und von der 
Europäischen Kommission am 29. August 2019 akzeptiert. Somit ist Österreich den für das Jahr 2019 rechtlich 
verankerten besonderen Berichtspflichten ordnungsgemäß nachgekommen. Die Struktur des Berichts 
 orientiert sich an den Verordnungsvorgaben und berücksichtigt die entsprechenden Leitlinien der 
Europäischen Kommission. Ausgehend von einer Analyse der sozioökonomischen Entwicklungen werden der 
finanzielle und materielle Umsetzungsstand der Fonds dargestellt und daraus Schlussfolgerungen abgeleitet. 
Ein Ausblick auf die Periode 2021 –2027 schließt den Bericht ab. 
 
Die vorliegende Publikation richtet sich vor allem an die interessierte Fachöffentlichkeit und dient neben der 
faktischen Information auch der Steigerung des Bewusstseins für die EU-Förderpolitik im Bereich der 
Struktur- und Investitionsfonds in Österreich. Die zweisprachige Veröffentlichung in deutscher und englischer 
Sprache soll die Anschlussfähigkeit und den fachlichen Austausch auf europäischer Ebene erleichtern. 
 
 
 
 
 
                         Markus  Seidl      Johannes Roßbacher 
                Geschäftsführer

DER ÖROK-GESCHÄFTSSTELLE 
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Die EU-Periode 2014–2020 brachte eine Neukonzep-
tion der EU-Kohäsionspolitik mit verstärkter vertika-
ler und horizontaler Koordination und Ergebnisori-
entierung. Erstmals wurden die Fonds der Kohäsi-
onspolitik mit jenen der Ländlichen Entwicklung und 
Fischereipolitik unter ein gemeinsames Dach der  
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-
Fonds)1 gestellt. Die Partnerschaftsvereinbarung (PV) 
bildet das strategische Dach und die Brücke  zwischen 
den Europa-2020-Zielen und den Programmen. 
 
Die österreichische Partnerschaftsvereinbarung ist 
eingebettet in fondsspezifische Zielsetzungen ebenso 
wie in die Europa-2020-Ziele des intelligenten, nach-
haltigen und integrativen Wachstums. Sie spricht 
neun der elf Thematischen Ziele (TZ) der ESI-Fonds 
an. Umweltbezogenen Zielen (Klima, Umwelt, Res-
sourcen) sowie dem Ziel der Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit von Klein- und Mittelunternehmen 
(KMU) kommt in Österreich ein stärkeres quantitati-
ves Gewicht zu als im europäischen Durchschnitt. 
Die Struktur der Mittelallokation wird durch den 
ELER bestimmt, auf den 80 Prozent  der EU-Mittel der 
ESI-Fonds-Programme entfallen (EU-Durchschnitt: 
26 Prozent ).2 

 
Bis Ende 2018 wurden in den österreichischen ESI-
Fonds-Programmen EU-Mittel im Ausmaß von 
knapp 3,2 Mrd. € genehmigt. Dies entspricht, gemes-
sen an den EU-Mitteln, einem Umsetzungsstand von 
rund 64 Prozent. Damit hat die Umsetzung gegen-
über dem Fortschrittsbericht 2017 einen deutlichen 
Niveausprung erzielt. Der Umsetzungstand konnte 
fast verdoppelt werden. 
 

Insbesondere jene Fonds, die Ende 2016 u. a. auf-
grund des Strukturaufbaus im Zuge der neuen Anfor-
derungen der „Neuen Kohäsionspolitik“ noch geringe 
Genehmigungsraten aufwiesen, verzeichneten in den 
letzten beiden Jahren deutliche Niveauschübe. Die 
Genehmigungsstände der Fonds rangieren nunmehr 
zwischen 56 Prozent  (IWB/EFRE) und 71 Prozent  
(EMFF). 
 
Im EU-weiten Vergleich weist Österreich überdurch-
schnittlich hohe Auszahlungen der ESI-Fonds gemes-
sen an den EU-Mitteln auf.3 Dieser überdurchschnitt-
liche Wert ist in erster Linie auf den ELER zurück -
zuführen und erklärt sich insbesondere aus der konti-
nuierlichen Auszahlung für flächenbezogene 
Förderungen. Die Programme IWB/EFRE und ESF 
liegen bei den Auszahlungen in etwa im Niveau der 
EU-weiten Umsetzung. 
 
Die Partnerschaftsvereinbarung wird entsprechend 
der getroffenen Vereinbarungen umgesetzt. Bislang 
waren keine großen Programmumschichtungen 
 notwendig. Die n+3-Regel4 wurde erfüllt. Die Meilen-
steine in den vereinbarten Leistungsrahmen der 
 Programme konnten (mit wenigen Ausnahmen) 
 erreicht werden. 
 
In der Umsetzung sind nach Thematischen Zielen 
deutliche Unterschiede beobachtbar. Die Genehmi-
gungsstände der neun ausgewählten Thematischen 
Ziele variieren zwischen 44 Prozent  und 72 Prozent. 
Damit zeigt sich, dass insbesondere in jenen Thema-
tischen Zielen, deren Bindungsquoten noch um oder 
unter 50 Prozent  liegen (CO2-arme Wirtschaft, 

ZusammenfassungÖROK-SCHRIFTENREIHE NR. 206 – 
STRAT.AT-FORTSCHRITTSBERICHT 2019  
 
 
 

1 Die ESI-Fonds umfassen somit den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER), den Euro-
päischen Meeres- und Fischereifonds, den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Europäischen Sozialfonds 
(ESF). 

2 Bezogen auf die EU-Mittel liegt der Anteil des ELER in Österreich bei 80 % der ESI-Fonds-Mittel. 
3 Vgl. DG Regio – Open Data Portal for the European Structural Investment Funds (https://cohesiondata.ec.europa.eu/, Daten abgerufen 

am 12. 06. 2019). Umsetzungsstände gemessen an „Total net payments“. 
4 Erläuterung zur „n+3“-Regel: Die Bindung der Haushaltsmittel der Europäischen Union in Bezug auf jedes Programm erfolgt in Jahres-

tranchen für jeden Fonds während des Zeitraums zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 2020. (Die Programm-Jahres-
tranchen sind im Operationellen Programm angeführt.) Die jeweilige EU-Mittel-Jahrestranche eines Programms (Jahr = n) muss spä-
testens drei Jahre später durch Zahlungsanträge bei der EK ausgelöst worden sein (n+3), um nicht automatisch freigegeben zu werden. 
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 Beschäftigung, Armutsbekämpfung, IKT), erhöhte 
Anstrengungen in der Projektentwicklung und   
-genehmigung zu setzen sind, um eine Umsetzung 
der Partnerschaftsvereinbarung entsprechend der 
 getroffenen Vereinbarungen sicherzustellen. 
 
Die territoriale Entwicklung erfolgt auf zwei Ebenen: 
Erstens durch eine dezentrale Umsetzung der Pro-
gramme auf Ebene der Bundesländer und der dort 
entwickelten territorialen Strategien, zweitens durch 
spezifische Maßnahmen in den Programmen, wie 
dem LEADER-Ansatz oder der Unterstützung be-
nachteiligter (Berg)-Gebiete im ELER. Hervorzuhe-
ben sind auch der Multifondszugang im Rahmen des 
Community-Led Local Development (CLLD)-Pilotan-
satzes oder Maßnahmen zur Städtischen & Territoria-
len Dimension in Wien, Oberösterreich und der 
 Steiermark. Weiters sind in diesem Zusammenhang 
die grenzüberschreitenden ETZ-Programme und die 
österreichische Beteiligung an den transnationalen 
Kooperationsräumen hervorzuheben. Die Umset-
zung der spezifischen Maßnahmen erfolgt weitge-
hend entlang der PV-Planungen. Ähnliches gilt für 
horizontale Themen zu Gleichstellung, Nichtdiskri-
minierung, Barrierefreiheit sowie nachhaltige Ent-
wicklung. 
 
In der laufenden Förderperiode wurden erhebliche 
Anstrengungen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
der Behörden getätigt. Diese wurden jedoch durch 
zusätzliche Anforderungen der „neuen Kohäsionspo-
litik“ wieder konterkariert. In der operativen Tätigkeit 
der Programmbehörden sind daher weiterhin erheb-

liche Ressourcen für das Management und die„Servi-
cierung“ laufender und wiederkehrender Kontroll -
tätigkeiten aufzuwenden. Dies ist nach Einschätzung 
der Programmbehörden nur auf Kosten einer inhaltli-
chen Auseinandersetzung mit der Programmsteue-
rung möglich. 
 
Bezüglich der Anwendung der Vereinfachten Kosten-
option sind bei den ESI-Fonds substanzielle Verände-
rungen erkennbar. Beispielsweise wurde im ESF im 
Oktober 2018 die Abrechnung vollständig auf Stan-
dardeinheitskosten und Pauschalfinanzierungen 
 anstelle einer Istkostenabrechnung umgestellt. Das 
ESF-Programm in Österreich zählt damit europaweit 
zu den Vorreitern in der Anwendung der Vereinfach-
ten Kostenoptionen. Ebenso werden ab Herbst 2019 
im IWB/EFRE – auch im Hinblick auf die kommende 
Förderperiode – pilothaft neue Abrechnungsmodelle 
erprobt. 
 
Für die erfolgreiche Umsetzung der Programme sind 
weiterhin umfangreiche Projektgenehmigungen not-
wendig. Weiters gilt es, die Genehmigungen rasch in 
Auszahlungen überzuführen, um auch künftig die 
n+3-Regel einhalten zu können. Dies ist vor allem an-
gesichts der nunmehr wiederbeginnenden Überlap-
pung des Managements der laufenden Programm-
umsetzung mit  der anlaufenden Neuprogrammie-
rung für die Periode 2021–2027 als Herausforderung 
zu sehen. Die Überlappung der Perioden bindet in 
den nächsten Jahren personelle Steuerungskapazitä-
ten und führt in der Folge zu parallelen Programmen 
in der Übergangsphase. 



Die EU-Finanzperiode 2014–2020 ist die vierte Pro-
grammperiode, in der EU-Mittel als Fördergelder in 
Österreich zum Einsatz kommen. Sie bringt Neuerun-
gen mit sich, die insbesondere darauf abzielen, die 
horizontale und vertikale Koordination der europäi-
schen und nationalen Programme zu verbessern und 
die Ergebnisse sichtbarer und stringenter zu machen. 
 
Erstmals wurden die Fonds der Kohäsionspolitik mit 
jenen der Ländlichen Entwicklung und Fischereipoli-
tik unter ein gemeinsames Dach der Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) gestellt. 
Die sogenannte Partnerschaftsvereinbarung (PV) – in 
Österreich STRAT.AT 2020 – bildet das strategische 
Dach und die Brücke zwischen den Europa-2020-Zie- 
len und den Programmen. Sie ist das gemeinsame 
 Referenzdokument für die ESI-Fonds auf nationaler 
Ebene. Die ESI-Fonds Dachverordnung (EU) 
1303/2013 gibt vor, dass die Mitgliedstaaten zweimal 
– 2017 und 2019 – über Fortschritte der ESI-Fonds auf 
Ebene der Partnerschaftsvereinbarung berichten, 
und sie definiert die grundlegenden Inhalte der Fort- 
schrittsberichte.5 

 
Der gegenständliche Fortschrittsbericht 2019  
(FB 2019) gibt einen komprimierten Überblick zur 

Umsetzung der ESI-Fonds bis Ende 2018. Der Umset-
zungsdatenstand bezieht sich auf Projektgenehmi-
gungen und Auszahlungen laut Monitoring zum  
31. Dezember 2018. Planwerte basieren auf der Ende 
2018 gültigen Fassung der Partnerschaftsvereinba-
rung (Version 3). Im Unterschied zum Fortschrittsbe-
richt 2017 waren für die nunmehrige Berichtserstel-
lung aufgrund des Umsetzungsstandes der ESI-Fonds 
eine Reihe aussagekräftiger Output-Indikatoren ver-
fügbar. Diese wurden ebenso in den Bericht integriert 
wie die zum Zeitpunkt Mai 2019 vorliegenden Evalu-
ierungsergebnisse in den einzelnen Fonds. 
 
Die Erstellung des Berichtes erfolgte unter Federfüh-
rung des in der ÖROK eingerichteten Unterausschus-
ses Regionalwirtschaft (UA RegWi) und unter Einbin-
dung der STRAT.AT 2020-Partnerschaft. Für die 
Umsetzung des operativen Erarbeitungsprozesses 
wurde eine Begleitgruppe eingerichtet. Die Erstellung 
wurde extern begleitet durch das Projektteam der 
convelop gmbh (Gesamtkoordination, IWB/EFRE, 
ETZ) in Kooperation mit dem Österreichischen Insti-
tut für Wirtschaftsforschung (sozio-ökonomischer 
Kontext, Europa-Ziele-2020, ELER, EMFF, ESF). Im 
Folgenden wird eine Übersicht über den Ablauf der 
Bearbeitung gegeben (Tabelle 1): 
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5 In der Ziffer 2, lit. a) bis i) des Art. 52 der Dachverordnung (EU) 1303/2013. In Ergänzung dazu enthält die Durchführungsverordnung 
2015/207 der Kommission ein konkretes Muster für die Fortschrittsberichte. 

6 SFC: System für die Fondsverwaltung in der Europäischen Union 

Tab. 1: Eckpunkte zur Erstellung des Fortschrittsberichts (FB) 2019 

 

Schritte                                                        Termine 2019                             Inhalt 

 

FB-Begleitgruppe Kick-off                20. Februar                                  Kick-off, Umsetzung fondsübergreifender Themen 

Fondsspezifische                                   März–Mai                                    Datenübernahme, Interviews, Klärungen,  

Bearbeitung                                                                                                      Erstellung fondsspezifischer interner Berichte 

STRAT.AT 2020-Diskurs                      22. Mai                                          Information und Diskussion zu Inhalten des Berichts 

FB-Begleitgruppe                                  5. Juni                                            Besprechung des Berichtsentwurfs 

Versendung UA RegWi                         17. Juni                                          Versendung des finalen Berichtsentwurfs 

UA RegWi                                                  26. Juni                                          Behandlung des finalen Berichtsentwurfs 

STVK-Beschluss                                     30. Juli                                           Versendung des Berichts – Schriftliches Verfahren 

Einreichung bei EK                               Ende August                               Einreichung via SFC6 

EK-Reaktion                                            Sept./Okt.                                    Reaktion durch die Europäische Kommission (EK) 

Gemeinsames Jahrestreffen              20. November                             Präsentation im Zusammenhang mit gemeinsamer Über- 

mit EK                                                                                                                  prüfungssitzung ESI-Fonds-Programmbehörden mit EK 2019 





Die ESI-Fonds leisten in der Periode 2014–2020 
 einen Beitrag zur Erreichung der Europa- 2020-Ziel-
setzungen. Die Interventionen sollen sich in die 
 nationalen Reformprogramme einfügen und 
 relevante Reformen unterstützen, die in den län-
derspezifischen Empfehlungen im Rahmen des 
 Europäischen Semesters formuliert werden. In den 
die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
(ESI-Fonds) betreffenden EU-Rechtsgrundlagen 
wird als ein zentraler Reforminhalt die strategische 
Ausrichtung mit der Festlegung eines „Gemeinsa-
men Strategischen Rahmens“ (GSR) gestärkt. Im 
Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen 
 erfolgt EU- weit eine Konzentration der Interven-
tionen in  strategischen Wachstumsfeldern. 
 
Infolge der wachsenden Anforderungen der Euro-
päischen Programme für die Umsetzungsbehörden 
wurde in Österreich im Europäischen Fonds für 

 regionale Entwicklung (EFRE) ein Reformschritt 
eingeleitet, der zur Konzentration von bislang neun 
Länder-Programmen in einem österreichweiten Re-
gionalprogramm und einer zentralen Verwaltungs-
behörde in der ÖROK-Geschäftsstelle führte. Auch 
der Europäische Sozialfonds (ESF) wird in der 
 neuen Förderperiode erstmals im Rahmen eines 
Programms umgesetzt. Damit kommen im Rahmen 
der Partnerschaft vier österreichweite Hauptpro-
gramme sowie die Programme der europäischen 
territorialen Zusammenarbeit (ETZ) zur Umset-
zung (Abbildung 1). 
 
Für den gesamten Zeitraum 2014–2020 steht in Öster-
reich ein indikativer Betrag von rund  5,18 Mrd. € aus 
den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
zur Verfügung (inkl. ETZ), davon entfallen 3,9 Mrd. € 
auf den ELER. Europaweit ist der Einsatz von unge-
fähr 475 Mrd. € vorgesehen. Durch das System der 
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1 DIE ESI-FONDS-PARTNERSCHAFTS- 
VEREINBARUNG – EIN ÜBERBLICK7  

 

Abb. 1: Struktur der ESI-Fonds in Österreich 

Quelle: ÖROK-Geschäftsstelle, Stand Oktober 2014 

7 Dieses Kapitel basiert u. a. auf ÖROK (2017): STRAT.AT 2020. Partnerschaftsvereinbarung Österreichs. Zur Umsetzung der Europä -
ischen Struktur- und Investitionsfonds 2014–2020. Zahlen – Daten – Fakten. Stand Oktober 2017, aktualisierte Fassung



geteilten Mittelverwaltung müssen die EU-Gelder 
mit nationalen (öffentlichen bzw. privaten) Mitteln 
kofinanziert werden, womit die Hebelwirkung der 
Förderungen deutlich gesteigert werden kann. 
 
Für die aktuelle Periode und im Hinblick auf die  
Koordination mit der Europa-2020-Strategie und  
ihren Zielen des intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstums wurden in der Dach -

verordnung elf Thematische Ziele (TZ) für die ESI-
Fonds definiert (Tabelle 2). 
 
In Österreich wurden neun Thematische Ziele im 
Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung ausgewählt 
und mit finanziellen Mittel der ESI-Fonds versehen. 
Abbildung 2 bietet eine Übersicht über die anteilsmä-
ßige indikative Zuteilung (ohne ETZ) auf die Thema-
tischen Ziele (exkl. Technische Hilfe – TH). 
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Tab. 2: Europa-2020-Ziele und Thematische Ziele (TZ) 

 

Europa-2020-Ziele                          Thematische Ziele 

 

Intelligentes Wachstum                TZ 1: Ausbau von Forschung, technischer Entwicklung und Innovation (FTEI) 

                                                                TZ 2: Ausweitung des Zugangs zu und der Nutzung von hochwertigen Informations-  

                                                                und Kommunikationstechnologien (IKT) 

                                                                TZ 3: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, des Agrarsektors (beim ELER) und 

                                                                des Fischerei- und Aquakultursektors (beim EMFF) (KMU) 

Nachhaltiges Wachstum               TZ 4: Unterstützung der Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft in allen Branchen (CO2) 

                                                                TZ 5: Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der Risikoprävention und 

                                                                des Risikomanagements (KLIMA) 

                                                                TZ 6: Erhaltung und Schutz der Umwelt und Förderung der Ressourceneffizienz (UMW/RE) 

                                                                TZ 7: Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von Engpässen in 

                                                                wichtigen Netzinfrastrukturen (VER) 

Integratives Wachstum                 TZ 8: Förderung einer nachhaltigen und hochwertigen Beschäftigung sowie der Mobilität 

                                                                der Arbeitskräfte (EMPL) 

                                                                TZ 9: Förderung der sozialen Eingliederung und Bekämpfung von Armut und jeglicher 

                                                                Diskriminierung (POV) 

                                                                TZ 10: Investitionen in Bildung und Berufsausbildung zur Vermittlung von Kompetenzen 

                                                                und für ein Lebenslanges Lernen (LLL) 

                                                                TZ 11: Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und  

                                                                Interessenträgern und der effizienten öffentlichen Verwaltung (GOV) 

Quelle: EK (Europäische Kommission) 2015, Europäische Struktur- und Investitionsfonds 2014–2020, Offizielle Texte und Kommentare 

Abb. 2: Relative Verteilung der ESI-Fonds-Finanzmittel auf die Thematischen Ziele 2014–2020 
in Österreich

Quelle: Plandaten PV – Version 3, inkl. Leistungsreserve, exkl. Technische Hilfe, Stand Juli 2017



Folgende Übersicht (Tabelle 3) zeigt die Beiträge der Fondsprogramme zu den jeweiligen Thematischen  
Zielen:
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Tab. 3: Allokation der ESI-Fonds-Fördermittel nach Thematischen Zielen – Plandaten* 

 

TZ                                              ELER                            EMFF                IWB/EFRE                          ESF                  ESI-Fonds              Anteil in  % 

 

(1) FTEI                       71.257.620                                    -                210.985.238                              -               282.242.858                               6% 

(2) IKT                           26.459.915                                   -                                      -                               -                  26.459.915                               1% 

(3) KMU                    650.409.522                  3.591.500                166.532.433                               -                820.533.455                             17% 

(4) CO2                      105.666.508                      505.000                112.156.167                               -                218.327.675                               4% 

(5) KLIMA             1.233.131.982                                    -                                      -                               -            1.233.131.982                             25% 

(6) UMW/RE       1.242.915.586                  2.282.000                     4.850.000                               -            1.250.047.586                             25% 

(7) VER**                                         -                                    -                                      -                               -                                      -                               0% 

(8) EMPL                     25.466.727                      360.000                   10.280.000           66.697.349                102.804.076                               2% 

(9) POV                      410.467.052                                    -                   11.437.640         137.642.139                559.546.831                             11% 

(10) LLL                       57.389.577                                    -                                      -         211.448.374                268.837.951                               5% 

(11) GOV                                         -                                    -                                      -                               -                                      -                               0% 

Techn. Hilfe             114.387.508                      226.500                   20.020.601           26.299.491                160.934.100                               3% 

Summe                 3.937.551.997                   6.965.000                536.262.079        442.087.353           4.922.866.429                           100%  

Quelle: STRAT.AT 2020. Partnerschaftsvereinbarung. Österreich 2014–2020, Genehmigte Fassung – Version 3. Angaben zu laufenden Preisen in € inkl. 

Leistungsreserve, Stand November 2017 

* nicht enthalten sind ETZ-Mittel, da nicht unmittelbarer Bestandteil der PV 

** Mögliche Maßnahmen zum nachhaltigen Verkehr sind unter den TZ 1, 3, 4 und 6 vorgesehen. 

In Bezug auf die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen der Fondsprogramme sind im Einzelnen hervorzu -
heben: 
 
Das ELER-Programm fokussiert über 3,9 Mrd. € EU-Mittel auf den ländlichen Raum und legt den finanziel-
len Schwerpunkt auf die umweltbezogenen Ziele, betriebliche Investitionen, die Schaffung von Infrastruk-
turen und die Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft. 
 
Das EMFF-Programm stellt das kleinste ESI-Fonds-Programm dar (ca. 7 Mio. € EU-Mittel) und fokussiert 
dabei auf die Wettbewerbsfähigkeit der KMU des Fischerei- und Aquakultursektors sowie auf Umwelt und 
Ressourceneffizienz. Ergänzend adressiert es Fragen der CO2-armen Wirtschaft sowie der Beschäftigung. 
 
Das IWB/EFRE OP setzt mit ca. 536 Mio. € EU-Mitteln einen Fokus auf Potenzialräume und dabei auf F&E 
und Innovation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit von KMU und CO2-arme Wirtschaft, ergänzt um die 
Städtische Entwicklung bzw. die Territoriale Dimension. 
 
Das ESF OP legt den Schwerpunkt auf Ansätze zur sozialen Inklusion der von Ausgrenzung bedrohten 
 Personengruppen und den Ausbau von Förderansätzen im Bildungsbereich (Ausbildungsgarantie und 
 Angebote für bildungsbenachteiligte Personengruppen). Zudem liegt das Augenmerk auf innovativen 
 Ansätzen zur Förderung der Erwerbschancen von Frauen und älteren Personen. Das Programm verfügt über 
rund 442 Mio. € EU-Mittel. Das Programm wird österreichweit umgesetzt und verfolgt im Kern einen ziel-
gruppenorientierten Ansatz. Räumliche Differenzierungen spielen eine untergeordnete Rolle. 
 
Hinzu kommen u. a. EFRE-Mittel in der Höhe von 257 Mio. € für die ETZ-Programme der transnationalen 
und grenzüberschreitenden Schiene sowie weitere EFRE-Mittel für die interregionale Schiene (z. B. INTER-
REG Europe, URBACT III). Die ETZ-Programme 2014–2020 haben sich deutlich fokussiert und sind schwer-
punktmäßig auf F&E und Innovation, KMU, Umwelt und Ressourceneffizienz sowie auf die Verbesserung 
der institutionellen Kapazitäten ausgerichtet. Auch die Themen CO2-Reduktion und Verkehr werden zum 
Teil adressiert. 





2.1 Veränderungen bei den Entwicklungs-
bedürfnissen in dem Mitgliedstaat seit 
Annahme der Partnerschaftsvereinba-
rung (Artikel 52 Absatz 2 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (Sozioökonomische Entwick-
lung und Trends) 

 
2.1.1 Allgemeine Beschreibung und Bewer-

tung der Veränderungen bei den Ent-
wicklungsbedürfnissen, einschließlich 
Beschreibung der Veränderungen bei 
den Entwicklungsbedürfnissen, die 
durch die neuen relevanten im Einklang 
mit Artikel 121 Absatz 2 und Artikel 148 
Absatz 4 des Vertrags angenommenen 
länderspezifischen Empfehlungen 
 ermittelt wurden 

 
Wirtschaftliche Entwicklung seit Annahme der 
Partnerschaftsvereinbarung 
 
Die inhaltliche Ausrichtung der österreichischen ESI-
Fondsprogramme orientiert sich an den Zielvorstel-
lungen der EU-Kohäsionspolitik, der Gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP) sowie den Zielsetzungen der 
Europa-2020-Strategie in den fünf Bereichen Beschäf-
tigung, F&E, Klima und Energie, Bildung sowie soziale 
Eingliederung und Armutsbekämpfung. Zentraler 
Faktor für das Erreichen dieser Ziele ist neben der 
Wirksamkeit und Effizienz der getroffenen Maßnah-
men die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs. Sie 
durchlief in den Jahren seit Annahme der Partner- 
schaftsvereinbarung STRAT.AT 2020 unterschiedliche 
konjunkturelle Phasen (Abbildung 3) – mit differen-
zierten Einflüssen auf einzelne Zielsetzungen (etwa 
Beschäftigungs- vs. Klimaziel). 
  
So blieben die Nachwirkungen der Finanzmarkt- und 
Wirtschaftskrise der Jahre 2008/09 zunächst noch 
deutlich spürbar, die Phase der Vorbereitung und ers -
ten Umsetzung von STRAT.AT 2020 war daher durch 
ein instabiles und wachstumsschwaches ökonomi-
sches Umfeld geprägt. Nach einem kurzfristigen (und 
teils technischen) „Rebound-Effekt“ in den beiden 
Nachkrisenjahren kam die Erholung der österreichi-
schen Wirtschaft in den Jahren 2012–2015 bei schwa- 
cher Konsumnachfrage und fehlender unternehmeri-
scher Investitionsbereitschaft zunächst  kaum voran. 
Die Entwicklung der realen Wirtschaftsleistung blieb 
mit Werten zwischen +0,0 % (2013) und +1,1 % (2015) 
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Abb. 3: Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts 2007–2018 

Quelle: EUROSTAT, WIFO-Berechnungen



markant unter dem langfristigen Wachstumspfad, 
und war damit erstmals seit über 15 Jahren schwächer 
als in den EU28 (und in Deutschland). Die Zahl der 
unselbstständig aktiv Beschäftigten nahm dennoch 
zu (2012–2015 +0,8 % p. a.), vorrangig aber durch Teil-
zeitarbeit und atypische Beschäftigung getrieben, und 
ohne bei rasant steigendem Arbeitskräfteangebot 
(+1,4 % p. a.) den Arbeitsmarkt zu stabilisieren: Entge-
gen dem EU-weiten Trend stieg die Arbeitslosenquote 
in Österreich (nach Eurostat) merklich an (2012–2015 
+0,8 %-Punkte; EU28 -1,1), die europäische Spitzen-
position Österreichs in der Arbeitsmarktlage ging da-
mit verloren (2012–2015 von Rang 1 auf Rang 5). 
 
Ab Sommer 2015 wurden allerdings zunehmend Erho-
lungstendenzen spürbar, die zunächst von Impulsen 
aus der internationalen Konjunktur und einem robus -
ten öffentlichen Konsum getragen waren. Sie wurden 
in der Folge bei anspringender Investitionskonjunktur 
und positiven Effekten der Steuerreform 2016 zuneh-
mend selbsttragend und reiften letztlich zu einer 
robus ten Hochkonjunktur aus: Schon 2016 wuchs die 
österreichische Wirtschaft fast doppelt so rasch wie im 
Jahr davor (real +2,0 %), und in der Folge beschleunigte 
sich die Dynamik nochmals auf +2,6 % (2017) bzw. 
+2,7 % (2018). Dabei profitierte die heimische Wirt-
schaft vom stark expandierenden Welthandel, aber 
auch von einer weiter robusten Investitionskonjunktur 
und (nicht zuletzt) einer dynamischen Konsumnach-
frage der privaten Haushalte als Folge hoher Arbeits-
platzgewinne und spürbarer Reallohnzuwächse. Das 
Beschäftigungswachstum beschleunigte sich bestän-

dig und erreichte 2018 mit +2,5 % eine Größenordnung 
wie zuletzt in den frühen 1990er-Jahren. Dies ermög-
lichte eine Trendwende am Arbeitsmarkt, obwohl das 
Arbeitskräfteangebot weiterhin kräftig zunahm 
(2015–2018 +1,4 % p. a.). Allein in den beiden Hoch-
konjunkturjahren reduzierte sich die Arbeitslosenquo-
te um 1,1 %-Punkte, sie liegt damit zuletzt wieder auf 
dem Niveau des letzten Vorkrisenjahres (4,9 %). 
 
Allerdings hat der Produktionszyklus in Österreich 
mittlerweile seinen Höhepunkt überschritten, die 
Schwäche des Welthandels und der Rückgang der 
 Industrieproduktion in Deutschland dämpfen 
 zunehmend auch die heimische Industriekonjunktur. 
Zwar schlägt die Welthandelsflaute derzeit nur mäßig 
auf Österreich durch, weil sie zu erheblichen Teilen aus 
spezifischen Effekten des Handelsstreites zwischen 
China und den USA resultiert, der Produktionsausfall 
der deutschen Autoindustrie durch den Zertifizie-
rungsstau von Herbst 2018 beeinträchtigt die heimi-
schen Zulieferbetriebe aber deutlich. Konjunkturstüt-
ze wird immer mehr der private Konsum, 
entsprechend kräftig bleibt die Konjunktur noch in 
den Dienstleistungen. Die rezente WIFO-Prognose 
(Schiman, 2019) geht daher für die Jahre 2019 und 2020 
zwar von einer deutlichen Dämpfung des Wirtschafts-
wachstums, nicht aber von einem Absturz in die Re-
zession aus. Der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts 
wird danach real noch +1,7 % bzw. 1,8 % erreichen, 
auch die Beschäftigungsdynamik wird wegen der nun 
stützenden Rolle des (arbeitsintensiven) Dienstleis -
tungsbereichs nur langsam an Kraft verlieren. 

16

KAP. 2          BERICHTSABSCHNITTE LAUT DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG 2015/207 ANHANG I

2,5

2,4

2,8

3,0

3,0

3,2

3,1

3,8

3,5

3,8

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Wien

Kärnten

Niederösterreich

ÖSTERREICH

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Burgenland

Vorarlberg

Tirol

Ø jährliche Veränderung 2000/2017 Ø jährliche Veränderung 2011/2017

Abb. 4: Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Bruttoregionalprodukts (nominell) nach 
Bundesländern 

Quelle: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen



Nach Bundesländern veränderte sich das Wachs-
tumsmuster in Österreich in den letzten Jahren kaum. 
Wie schon seit der Jahrtausendwende blieb auch in 
der Phase des STRAT.AT 2020 ein West-Süd-Ost-Ge-
fälle im nominellen Wirtschaftswachstum bestehen, 
das nur durch eine hohe Dynamik des Burgenlandes 
als frühere Ziel 1- bzw. „Phasing-Out“-Region durch-
brochen wurde. Dabei überschritt die Dynamik des 
Bruttoregionalprodukts (BRP) seit 2011 nur im 
 Burgenland und in Tirol auch den längerfristigen 
Wachstumspfad, während sie österreichweit um  
0,2 %-Punkte pro Jahr unter jenem der Periode 
2000–2017 blieb – mit verstärkten Wachstumseinbu- 
ßen in Kärnten (-0,5 %-Punkten p. a.) sowie in Salz-
burg, Niederösterreich und Wien (je -0,4 %-Punkte) 
(Abbildung 4). Insgesamt waren Unterschiede in der 
regionalen Wirtschaftsentwicklung damit auch seit 
2011 durch die geografische Lage dominiert, mit Vor-
teilen Westösterreichs (+3,4 % p. a.) aus der Nähe zum 
dynamischen Süddeutschland mit seinen Zuliefer-
möglichkeiten und Nachteilen für Süd- und Ost -
österreich (+2,8 % bzw. +2,7 % p. a.) wegen der Schwä-
che Italiens und einer zunächst nur zögerlichen 
Erholung Südost- und Osteuropas aus der Krise. 
 
Strukturell blieben – der internationalen Konjunktur-
entwicklung entsprechend – industriell-gewerblich 
geprägte Regionen, aber auch intensive Tourismusre-
gionen gegenüber dienstleistungsorientierten Regio-
nalwirtschaften im Vorteil. Neben Kärnten als Region 
mit der demografisch schwächsten Entwicklung blieb 

damit auch das demografisch stark wachsende Wien 
spürbar unter der gesamtwirtschaftlichen  Dynamik. 
 
Die regionalen Arbeitsmärkte spiegeln diese Wachs-
tumsunterschiede wider, waren zudem aber durch 
 regionale Unterschiede in der Entwicklung des Arbeits-
kräfteangebots beeinflusst. Zwar war die Arbeitslosig-
keit in den letzten drei Jahren der Hochkonjunktur 
(2016–2018) in allen Bundesländern rückläufig, mittel-
fristig waren allerdings Angebotseffekte mit räumlich 
differenzierender Wirkung prägend – namentlich 
 Unterschiede in der demografischen Entwicklung und 
der Entwicklung der Erwerbsquoten von Älteren bzw. 
Frauen, aber auch die Gewährung der Freizügigkeit für 
ArbeitnehmerInnen aus den neuen EU-Mitgliedstaa-
ten (2011, 2014) sowie die Flüchtlingsbewegungen des 
Jahres 20158. Während die Arbeitslosenquoten nach 
 Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) vor diesem Hin-
tergrund in weiten Teilen West-, aber auch Südöster-
reichs zuletzt (2018) kaum höher und in Tirol  (-1,0 %-
Punkte), Vorarlberg (-0,2 %-Punkte) und der Steiermark 
(-0,1 %-Punkte ) sogar niedriger waren als noch 2011, 
tendierten sie in Nieder- bzw. Oberösterreich (+1,0 %-
Punkte bzw. +0,8 %-Punkte) sowie vor allem in Wien 
(+3,1 %-Punkte ) in dieser Phase nochmals spürbar 
nach oben (Abbildung 5). Regionale Unterschiede in 
der Arbeitsmarktlage haben sich damit seit Implemen-
tierung der Partnerschaftsvereinbarung eher verstärkt, 
 zuletzt (2018) übersteigt die Arbeitslosenquote im 
 Agglomerationsraum Wien mit 12,3 % jene in Tirol  
(4,9 %) um das Zweieinhalbfache (2011 Faktor 2,1). 
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Abb. 5: Arbeitslosenquoten in den Bundesländern, 2007–2018 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice Österreich, WDS – WIFO-Daten-System 

8 Die Zahl der Asylanträge stieg nach Daten von Statistik Austria in der Periode 2006–2013 nur um rund 14.300 p. a. an und erreichte 2015 
mit 88.340 ihren Höhepunkt. Seither ist ihre Zahl wieder deutlich gesunken, 2017 beantragten noch 24.735 Personen Asyl in Österreich. 
Die internationale (Netto-)Zuwanderung insgesamt nahm dagegen schon mit der Umsetzung der Freizügigkeit für Arbeitskräfte aus 
den angrenzenden neuen Mitgliedstaaten zu (von +30.700 im Jahr 2011 auf +72.300 im Jahr 2014) und verharrt nach ihrem Maximum 
im Jahr 2015 (+113.100) mit +64.700 bzw. +44.600 in den Folgejahren weiter auf hohem Niveau.



Herausforderungen und Entwicklungsbedürfnisse 
 
Tatsächlich zeigen sich Herausforderungen in räum-
lich-territorialer Perspektive auch auf kleinräumiger 
Ebene stärker in einer ungleichgewichtigen demogra-
fischen Entwicklung als einem weiteren ökonomi-
schen „Auseinanderdriften“ der Regionen Öster-
reichs. So lassen letztverfügbare Daten zur 
Regionalen Gesamtrechnung (RGR) von Statistik Aus -
tria sowohl für das ökonomische Entwicklungsniveau 
als zentraler Determinante der regionalen Einkom-
men  als auch für die Arbeitsproduktivität als Kernin-
dikator zur regionalen Wettbewerbsfähigkeit eher 
rückläufige Disparitäten zwischen den 35 NUTS 3-
Regionen Österreichs erkennen. Danach hat die 
Streuung des BRP/Kopf zwischen diesen Regionen 
gemessen am Variationskoeffizienten seit 2001 um  
15 % bzw. seit 2011 um rund 6 % abgenommen, für 
die Bruttowertschöpfung je erwerbstätiger Person gilt 
Ähnliches (-15 % bzw. -9,5 %). Tatsächlich sieht eine 
Wachstumsreihung der NUTS 3-Regionen nach 
BRP/Kopf seit der Jahrtausendwende eher ländlich 
geprägte Regionen voran, während die urbanen Zen-
tren Wien (inkl. Umland), aber auch Graz, Klagenfurt-
Villach und Innsbruck die letzten Plätze einnehmen. 
Allerdings bleiben Unterschiede in den ökonomi-
schen Entwicklungstrends gerade unter den ländli-
chen Regionen (mit Vorteilen für zentrumsnahe 
 Gebiete) groß, und gemessen an der Bevölkerungs-
entwicklung bleibt die Sogwirkung städtischer 
 Regionen ungebrochen:9 Bei weiter erheblichen Be-
völkerungsgewinnen aus internationaler wie Binnen-
wanderung und einer hier auch positiven Geburten-
bilanz wachsen der Großraum Wien sowie die 
Zentralräume der Landeshauptstädte (urbane Groß-
zentren 2002–2018 +17,5 %) und (abgeschwächt) der 
Bezirkszentren (urbane Mittel- und Kleinzentren  
+6,9 %) deutlich. Herausforderungen in der Finanzie-
rung und dem Management neuer Infrastrukturbe- 
darfe und der Sicherung „leistbaren“ Wohnraums, 
aber auch in der Schaffung einer ausreichenden Zahl 
neuer Arbeitsplätze und der Integration der (hier 
zahlreichen) EinwohnerInnen nicht-deutscher Um-
gangssprache10 sind die Folge. Da sich Suburbanisie-
rungstendenzen weiter fortsetzen, sind diese Heraus-
forderungen nicht mehr durch die Kernstädte allein, 
sondern nur mehr im Verbund mit funktional ver-
flochtenen Umlandgemeinden zu bewältigen. Die 
ÖREK-Partnerschaft11 „Kooperationsplattform Stadt-
region“ hat hierzu in den letzten Jahren eine umfas-

sende Agenda erarbeitet (ÖROK, 2016c), deren Ergeb-
nisse in rezente ÖROK-Empfehlungen für eine öster-
reichische Stadtregionspolitik (ÖROK, 2017a) einge-
flossen sind. 
 
Kehrseite dieser Urbanisierungstendenzen sind Ab-
wanderungsphänomene in ländlich-peripheren Re-
gionen mit ungünstigen Erreichbarkeitsverhältnis-
sen.12 Die Bevölkerungszahl im ländlichen Raum 
nahm daher trotz dynamischer Entwicklung in den 
Außenzonen der Zentren mit +3,8 % (2002–2018) 
kaum halb so rasch zu wie im Bundesgebiet. In den 
immerhin 1.233 ländlichen Gemeinden abseits von 
Zentren stagnierte sie bei erheblicher Binnenabwan-
derung gänzlich. Da vor allem Jüngere wandern und 
damit auch die demografische Alterung in diesen   Ge- 
bieten rascher verläuft, schrumpft hier auch die 
 erwerbsfähige Bevölkerung, was die ökonomische 
Perspektive dieser Regionen weiter einschränkt. Ana-
lysen und Handlungsempfehlungen zur Abhilfe hat 
die ÖREK-Partnerschaft „Strategien für Regionen mit 
 Bevölkerungsrückgang“ vorgelegt (ÖROK, 2019a). Sie 
könnten zur Implementierung des von der Bundesre-
gierung verantworteten „Masterplans Ländlicher 
Raum“ von 2017 (BMLFUW, 2017) wesentliche 
Grundlagen liefern. 
 
Deutlich stärker ins Bewusstsein getreten sind, auch 
angesichts zunehmender Extremwetterlagen und 
Starkwetterereignisse, die Herausforderungen in den 
Bereichen Klimawandel und Ressourceneffizienz, 
von welchen städtische wie ländliche Räume, aber 
auch breite Wirtschaftsbereiche von Landwirtschaft 
über Industrie bis Tourismus zunehmend betroffen 
sind. Hier kommt in räumlicher Perspektive ange-
sichts weiter steigender Verkehrsströme und zuneh-
mender Bodenversiegelung der raumplanerischen 
Sicherung kompakter Siedlungsstrukturen bei demo-
grafischem Wachstum große Bedeutung zu: Die tägli-
che Flächeninanspruchnahme liegt in Österreich 
nach Daten des Umweltbundesamtes mit etwa  
12,9 Hektar pro Tag (2015–2017) noch immer massiv 
über dem Ziel der „Österreichischen Strategie zur 
Nachhaltigen Entwicklung“ der Bundesregierung aus 
dem Jahr 2002 (von 2,5 Hektar pro Tag). Die ÖROK hat 
hierzu ebenso Empfehlungen erarbeitet wie zu einem 
besseren Risikomanagement von (auch klimabeding-
ten) Naturgefahren (ÖROK, 2017c, 2016a). Zudem be-
schäftigt sich die 2018 aufgesetzte ÖREK-Partner-
schaft „Energieraumordnung 2“ wie schon deren 
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9 Für eine nähere Analyse der demografischen Strukturen und Trends in städtischen und ländlichen Regionen vgl. Wiesbauer – Klotz 
(2019). 

10 In den urbanen Großzentren stieg der Anteil nichtösterreichischer Staatsangehöriger zwischen 2002 und 2018 um +10,4 %-Punkte auf 
24,6 %, während er in ländlichen Regionen abseits von Zentren nur um +2,8 %-Punkte (auf 7,6 %) zunahm. 

11 Das Österreichische Raumentwicklungskonzept (ÖREK) wird über Partnerschaften umgesetzt. 
12 Nach neuesten Analysen der ÖROK (2018) können 85 % der Bevölkerung ein überregionales Zentrum innerhalb von 50 Minuten errei-

chen, wobei sich die niedrigsten Werte in inneralpinen Bezirken (Lienz, Tamsweg, Murau), im Waldviertel (Waidhofen a. d. Th.) und 
dem Südburgenland (Jennersdorf) finden. Im ÖV ist dieser Erreichbarkeitsgrad mit rund 64 % niedriger, hier ist es in 16 Bezirken (14 %) 
nicht möglich, ein überregionales Zentrum innerhalb von 50 Minuten zu erreichen.



Vorgängerinitiative (ÖROK, 2015a) mit raumplaneri-
schen Optionen zur Stärkung eines ressourcenscho-
nenden Umgangs mit Energie. 
 
All diese Initiativen stehen auch im Kontext der über-
geordneten Klimaziele, welche im Abkommen von 
Paris bis 2020 festgelegt und vonseiten der EU mit 
den Zielen der europäischen Energie- und Klimapoli-
tik bis 2030 konkretisiert worden sind. Danach soll in 
der EU bis 2030 ein Rückgang der Treibhausgasemis-
sionen um 40 % gegenüber 2005 erreicht werden, was 
bei einer geplanten Reduktion von 43 % in den unter 
das EU-Emissionshandelssystem (EHS) fallenden 
Wirtschaftszweigen eine Abnahme des Treibhausgas-
ausstoßes um 30 % in den übrigen Bereichen (Land-
wirtschaft, Verkehr, Energie) erfordert. In den Verein-
barungen zur nationalen Umsetzung dieses Ziels hat 
sich Österreich für den Nicht-EHS-Bereich zu einer 
Reduktion dieser Emissionen im Ausmaß von -36 % 
gegenüber 2005 verpflichtet. Dies soll auf Basis der 
von der letzten Bundesregierung lancierten Klima- 
und Energiestrategie (BMNT/BMVIT, 2018) erfolgen. 
 
Angesichts fortschreitender Globalisierung, dem 
Vormarsch neuer digitaler Technologien und der 
 zunehmenden räumlichen Fragmentierung der 
Wertschöpfungsketten vollinhaltlich gültig bleiben 
letztlich die in STRAT.AT 2020 definierten Herausfor-
derungen im Bereich regionaler Wettbewerbsfähig-
keit. Zur Stärkung von Wachstum und Wettbewerbs-
fähigkeit auf räumlicher Ebene folgt Österreich dem 
von der EU verfolgten innovationspolitischen Kon-

zept der „Smart Specialisation“. Dieses versucht, 
Wachstumspotenziale in allen Regionstypen optimal 
zu entwi ckeln und zu diesem Zweck eine auf beste-
henden wirtschaftlich-technologischen Kompeten-
zen aufbauende Diversifizierung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur in neue (branchenübergreifen-
de) Stärke felder voranzutreiben. Der dazu notwendi-
gen Anpassung der Maßnahmen an den jeweiligen 
regionalen Kontext dient – dem föderalen System in 
Österreich entsprechend – eine Kombination aus 
Strategien mit Leitlinien-Charakter auf Bundesebene 
und einer etablierten Architektur von wirtschaftli-
chen und innovationspolitischen Strategien auf 
 Bundesländerebene. Ihre Abstimmung erfolgt in 
 einem auf Koordination und Kooperation basieren-
den Sys tem jeweils zu spezifischen Themenstellun-
gen in Informations- und Austausch-Foren im 
 Rahmen der ÖROK sowie entlang von ÖREK-Partner-
schaften. Mittlerweile verfügen alle Bundesländer 
über eine wirtschafts- und innovations- beziehungs-
weise  forschungspolitische Konzeption, welche die 
übergeordneten EU- bzw. nationalen Politiken 
(Europa 2020, FTI-Strategie der Bundesregierung) 
aufnimmt und regionale Stärken bzw. Chancenberei-
che spezifiziert. Form, Zeitrahmen und inhaltliche 
Ausrichtung dieser Konzepte orientieren sich dabei 
an den regionalen Gegebenheiten, ihre Umsetzung 
wird durch regional aufgesetzte Standort-Agenturen 
unterstützt (vgl. dazu ÖROK, 2018a). Einen systema-
tischen und laufenden Überblick über den Status 
und die Umsetzung der Konzepte darzustellen ist 
herausfordernd. Ein stärkerer Fokus auf klar messba-
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re und mit entsprechender Indikatorik versehene 
Ziele wäre dazu ziel führend (ÖROK, 2016b). 
 
Empirisch bestätigen aktuelle Werte zu wesentlichen 
Kernindikatoren zur Wettbewerbsfähigkeit, wie sie 
für die Bundesländer in Abbildung 6 im Vergleich 
zum Durchschnitt der EU28 abgebildet sind, das Bild 
einer überdurchschnittlichen Performance Öster-
reichs, bei einem Rückstand gegenüber einzelnen 
Spitzenreitern. Diese Einschätzung wurde schon in 
der Partnerschaftsvereinbarung vertreten und durch 
den zuletzt 2016 erschienenen „Regional Competiti-
veness Index“ (RCI) der EU bestätigt.13 
 
So übersteigt das BRP/Kopf zu Kaufkraftparitäten zu-
letzt (2017) mit Ausnahme des Burgenlandes (90 %) in 
allen österreichischen Bundesländern den Durch-
schnitt der EU28 (Österreich 127 %), wobei Wien und 
Salzburg diesen Durchschnitt (mit je 151 %) um mehr 
als die Hälfte überschreiten. Damit finden sich im-
merhin fünf der neun Bundesländer im vorderen Sie-
bentel der 281 europäischen NUTS 2-Regionen, was 
in gleicher Weise auch für die Arbeitsproduktivität als 
Kernvariable der regionalen Wettbewerbsfähigkeit 
gilt: Mit Werten zwischen 140 % (Wien) und 111 % 
(Burgenland) des EU28-Schnitts liegen die heimi-
schen Regionen auf Plätzen zwischen 19 und 85 der 

europäischen Standorthierarchie. Dazu trägt eine in 
allen Bundesländern deutlich überdurchschnittliche 
Investitionsquote auf mittlere Frist (Österreich Ø 
2011–2016 115 %; dabei Tirol 125 %, Vorarlberg bzw. 
Oberösterreich 109 %) entscheidend bei. Auch des-
halb überstieg das Wachstum des BRP/Kopf seit der 
Jahrtausendwende in immerhin sechs der neun 
 Bundesländer jenes der EU28, was bei signifikanten 
Konvergenzprozessen zwischen den europäischen 
Regionen (mit tendenziell höheren Zuwachsraten in 
solchen mit Entwicklungsrückstand zum Ausgangs- 
zeitpunkt) so nicht zu erwarten war. Unter dem euro-
paweiten Pro-Kopf-Wachstum blieben in der Periode 
2000–2017 allein Kärnten, Niederösterreich und vor 
allem Wien, in Letzterem aber auch durch eine be-
sonders hohe demografische Dynamik (als Nenner 
der Kenngröße) bedingt. 
 
In breiterer Perspektive bestätigt auch ein Vergleich 
der im Rahmen der Europa 2020-Strategie für intelli-
gentes, nachhaltiges und integratives Wirtschafts-
wachstum definierten Benchmark-Indikatoren die 
grundsätzlich günstige Performance Österreichs im 
Vergleich zur EU28, aber auch im Vergleich zu den 
hier für Europa insgesamt festgelegten Zielvorgaben 
(Abbildung 7). So erreicht Österreich zuletzt in allen 
Kernindikatoren mit Ausnahme des Endenergiekon-
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13 Die Position der österreichischen Bundesländer im RCI 2016 wurde bereits im ÖROK-Fortschrittsbericht 2017 dargestellt. Danach ran-
gierten im Gesamtindex alle Bundesländer bei vergleichsweise geringer Streuung über dem EU-Schnitt und belegten damit unter den 
278 NUTS 2-Regionen Ränge zwischen Platz 49 (Wien/Niederösterreich) und 125 (Burgenland). Dabei zeigten vorrangig (Teil-)Indika-
toren zu den institutionellen Rahmenbedingungen, aber auch Indikatoren aus wirtschafts-, innovations- und arbeitsmarktbezogenen 
Bereichen günstige Ergebnisse.
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sums die europäischen Zielwerte und liegt damit 
(teils auch deutlich) über dem Durchschnitt der 
EU28, wobei diese günstige Position allerdings auch 
aus dem erreichten hohen ökonomischen Entwick-
lungsstand des Landes folgt. Daher hat sich Öster-
reich in einer Reihe von Bereichen zu höheren Ziel-
werten verpflichtet, deren Umsetzungsstand und der 
Beitrag der ESI-Fonds dazu im folgenden Abschnitt 
im Mittelpunkt stehen werden. 
 
2.1.2 Sonstige Elemente, falls zutreffend 
 
Nicht zutreffend 
  
2.2 Fortschritte beim Erreichen der Uni-

onsstrategie für Intelligentes, Nach-
haltiges und Integratives Wachstum 
sowie der fondsspezifischen Aufgaben 
durch den Beitrag der ESI-Fonds zu 
den aus gewählten Thematischen Zie-
len und  insbesondere hinsichtlich der 
im  Leistungsrahmen für jedes Pro-
gramm festge legten Etappenziele und 
der für Klima schutzziele eingesetzten 
Unterstützung (Artikel 52 Absatz 2 
Buchstabe b der Verordnung (EU)  
Nr. 1303/2013) 

 
Beschreibung und Bewertung der Fortschritte beim 
Erreichen der nationalen Europa-2020-Ziele und 
des Beitrags der ESI-Fonds dazu, mit Verweis auf die 
im Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele und 
die für Klimaschutzziele eingesetzte Unterstützung, 
falls zutreffend. 
 
Beschreibung und Bewertung, mit Verweis falls 
 zutreffend, auf die im Leistungsrahmen festgeleg-
ten Etappenziele und die für Klimaschutzziele 
 eingesetzte Unterstützung, wie die ESI-Fonds zur 
Umsetzung der Thematischen Ziele und zu den 
Fortschritten beim  Erreichen der erwarteten 
Hauptergebnisse für die einzelnen Thematischen 
Ziele, wie in der Partnerschaftsvereinbarung festge-
legt, beigetragen haben, gegebenenfalls einschließ-
lich einer Beschreibung des Beitrags der ESI-Fonds 
zum Erreichen des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts, mit Verweis auf die 
Etappenziele aus dem Leis tungsrahmen für jedes 
Programm. 
 
Beschreibung des Beitrags der ESI-Fonds zu rele-
vanten länderspezifischen Empfehlungen. 

Falls zutreffend, Beschreibung, wie Veränderungen 
bei den Entwicklungsbedürfnissen bei den ESI-
Fonds thematisiert werden. 
 
Zusammenfassende Analyse der Daten in Tabelle 2, 
einschließlich Bewertung der Gründe für das Nicht-
erreichen der Etappenziele und der vorgesehenen 
Gegenmaßnahmen. 
 
Fortschritte Österreichs bei der Erreichung der 
Europa-2020-Ziele 
 
Österreich hat sich im Rahmen der Europa-2020-
Strategie zur Erreichung von nationalen Zielwerten 
verpflichtet. Diese sind in ihrem Anspruchsniveau 
unterschiedlich, in der Mehrzahl der Bereiche aber 
ambitionierter, als dies Europa 2020 als Gesamtziel 
für die EU-Länder vorsieht. So soll bis zum Jahr 2020 
eine F&E-Quote von 3,76 % des BIP (EU-Gesamtziel 
3,0 %), ein Anteil von 38 % HochschulabsolventIn-
nen unter den 30–34-Jährigen (EU 40 %), ein Anteil 
früher SchulabgängerInnen an den 18–24-Jährigen 
von maximal 9,5 % (EU 10 %), eine Beschäftigungs-
quote von 77–78 % (EU 75 %), sowie eine Reduktion 
der Zahl der von Armut oder sozialer Exklusion Be-
troffenen um 235.000 (EU 20.000.000) erreicht wer-
den. Zudem sollen die Treibhausgasemissionen ge-
genüber 2005 um 16 % (auf 47,75 Mio. Tonnen CO2; 
EU -10 %) reduziert und der Anteil erneuerbarer 
Energien auf zumindest 34 % (EU 20 %) gesteigert 
werden. Hinzu kommt das indikative Ziel des natio-
nalen Fortschrittsberichts Energieeffizienz, der ei-
nen Endenergieverbrauch von <25,1 Mio. Tonnen 
Erdöläquivalenten vorsieht. 
 
Tabelle 4 lässt den Umsetzungsstand dieser Ziele zum 
letztverfügbaren Berichtsstand von Eurostat (meist 
2017) erkennen. Ergänzt werden diese Daten um Pro-
jektionen, die Aufschluss darüber geben, welche Ziel-
erreichung jeweils für das Jahr 2020 zu erwarten wäre, 
wenn sich die Entwicklung der jeweiligen Benchmark 
in den verbleibenden Jahren der Umsetzung a) von 
jener in der langen Frist (2000–2017) bzw. b) von jener 
in den letzten drei Jahren nicht unterscheidet.14 Dem-
nach liegt Österreich zwar (wie oben gezeigt) in allen 
von den EUROPA-2020-Zielen erfassten Bereichen 
über dem EU-Durchschnitt und erfüllt in der Mehr-
zahl der Fälle auch die für die EU insgesamt definier-
ten Benchmarks. Die (meist ambitionierteren) natio-
nalen Ziele dürften allerdings nach den dargestellten 
technischen Projektionen in einigen Fällen nur mit 
verstärkten Anstrengungen erreichbar sein. 
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14 Als rein technische Trendfortschreibungen sind diese Projektionen keinesfalls als „Prognosen“ zum Zielerreichungsgrad 2020 zu inter-
pretieren. Dieser wird angesichts der gegebenen Unsicherheiten erst nach Vorliegen der Daten für 2020 zu beurteilen sein. Allerdings 
legen die Projektionen die zu erwartende Zielerreichung unter unterschiedlichen Annahmen zur weiteren Entwicklung offen. Sie kön-
nen damit Anhaltspunkte liefern, in welchen Teilbereichen noch verstärkte Anstrengungen notwendig scheinen.



Bereits überschritten wurden die nationalen Zielwer-
te im Bildungsbereich, wobei hier für beide definierte 
Kernindikatoren unabhängig vom gewählten Ent-
wicklungsszenario auch eine vollständige Umsetzung 
bis 2020 absehbar scheint. So lag der Anteil der 
30–34-Jährigen mit abgeschlossenem Hochschulstu-
dium 2017 mit 40,7 % klar über dem Zielwert (von  
38 %). Das ist bereits seit der Neueinstufung berufs-
bezogener Aus- und Weiterbildungsprogramme als 
tertiäre Bildungsprogramme im Jahr 2014 der Fall 
und wird sich bis 2020 aller Voraussicht nach auch 
nicht ändern. Noch deutlicher dürfte 2020 das Ziel ei-
nes Anteils frühzeitiger Schul- und Ausbildungsab-
gängerInnen von höchstens 9,5 % übererfüllt werden. 
2018 ist diese Quote nach einem leichten Anstieg im 
Jahr davor wieder gesunken und liegt zuletzt bei 7,2 % 
– ein Niveau, das unabhängig vom angenommenen 
Entwicklungsszenario auch 2020 kaum überschritten 
werden wird. 
 
Bis 2020 erreichbar scheint in den verbleibenden Jah-
ren der Programmumsetzung nach unseren Fort-
schreibungen auch das nationale Beschäftigungsziel: 

2017 hat die Erwerbstätigenquote mit 75,4 % einen 
historischen Höchststand erreicht, wobei die Auf-
wärtstendenz wie schon mittelfristig vor allem einem 
Anstieg bei Frauen zuzurechnen war.15 Bis 2020 
scheint bei unveränderter Entwicklung das 77 %-Ziel 
in Reichweite, wobei dazu aber wegen der zuletzt 
schwächeren Konjunkturentwicklung verstärkte An-
strengungen notwendig scheinen. 
  
Deutlich schwieriger scheint eine Zielerreichung bis 
2020 nach Meinung des Bearbeiters im Bereich sozia-
le Inklusion/Armutsbekämpfung. Hier konnte die 
Zahl armuts- oder ausgrenzungsgefährdeter Perso-
nen gegenüber 2008 um 135.000 gesenkt werden, wo-
mit Österreich zwar einen höheren Zielerreichungs-
grad als der EU-Schnitt aufweist, aber doch deutlich 
unter dem nationalen Reduktionsziel blieb. Das na-
tionale Reformprogramm (Bundeskanzleramt, 2018) 
sieht daher weitere Maßnahmen zur Unterstützung 
von Frauen, PensionistInnen und AlleinerzieherIn-
nen-Haushalten vor. Eine vollständige Umsetzung 
des Ziels bis 2020 scheint aus ExpertInnensicht bezo-
gen auf die Veränderung, aber auch den Bestand an 
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15 Zu beachten ist hierbei allerdings der im EU-Vergleich deutlich höhere Anteil in Teilzeit arbeitender Frauen in Österreich  
(47,9 %;  EU-Schnitt 31,3 %). 

Tab. 4: Kernziele der Europa-2020-Strategie 

 

 Indikator                            Nationales Ziel 2020      Zielerreichung                 Projektion & Ziel-           Projektion & Ziel-  

                                                                                                     aktueller Wert                   erreichung 2020              erreichung 2020  

                                                                                                     (in % zu Zielwert)           Entwicklung 2000           Entwicklung letzte 

                                                                                                                                                       bis letztverfügbar            verfügbare 3 Jahre 

 

Hochschul- 

absolventInnen in %                        38                                40,7                                           42,0                                           43,3 

der 30–34 jähr. Bev.                                                              (107,1%)                                  (110,6%)                                  (113,9%)* 

Frühe Schulab- 

brecherInnen in %                          9,5                                 7,2                                             6,8                                             7,1 

der 18–24 jähr. Bev.                                                             (131,9%)                                   (139,1%)                                   (133,2%) 

Beschäftigungsquote 

in % der 20–64                                77–78                            75,4                                           76,1                                           76,6 

jähr. Bevölkerung                                                        (97,9%/96,7%)**                   (98,8%/97,6%)**                   (99,5%/98,2%)** 

Personen mit Risiko  

von Armut od.                              -235.000                     -135.000                                  -180.000                                  -181.000 

soz. Exklusion                                                              (57,4%/93,7%)***                 (76,6%/96,4%)***                  (77,0%/96,5%)*** 

Treibhausgasemissionen            47,75                            51,27                                         50,04                                         54,55 

in Mio. t CO2                                                                           (93,1%)                                     (95,4%)                                     (87,5%)  

Anteil erneuerbarer                         34                                33,50                                        37,17                                         34,97 

Energien in %                                                                        (98,5%)                                    (109,3%)                                   (102,8%) 

Energet. Endverbrauch                 25,1                             28,10                                         29,32                                         28,23 

in Mio. t Erdöläquivalent                                                  (89,3%)                                     (85,6%)                                     (88,9%) 

F&E-Quote                                         3,76                              3,16                                           3,38                                           3,24 

in % des BIP                                                                           (84,0%)                                     (90,0%)                                     (86,2%) 

Quelle: Eurostat; WIFO-Berechnungen 
* Bruch in der Zeitreihe. ** Zielerreichungsgrad bezogen auf niedrigere bzw. höhere Benchmark. ***Zielerreichungsgrad 
bezogen auf Veränderung bzw. Bestand der Personen mit Risiko von Armut oder sozialer Exklusion 



Armuts- bzw. Ausgrenzungsgefährdeten dennoch nur 
schwer möglich.16 

 
Ambivalent fällt auch die Einschätzung der Entwick-
lung im Bereich Klima und Energieeffizienz aus. Zwar 
hat Österreich das Ziel eines Anteils erneuerbarer 
Energien am Bruttoendverbrauch von 34 % zuletzt 
fast erreicht, und seine vollständige Umsetzung bis 
2020 scheint kaum fraglich. Schwierig dürfte dagegen 
aus ExpertInnensicht, auch bei verstärktem Einsatz 
von Maßnahmen im Gebäudesektor, der Forcierung 
von Fotovoltaik-Anlagen mit Speicherkapazität sowie 
dem Ausbau der E-Mobilität (wie im nationalen Re-
formprogramm angekündigt), die vollständige Um-
setzung des Ziels einer 16 %igen Reduktion der Treib-
hausgasemissionen in den Nicht-EHS-Bereichen bis 
2020 sein. Dies würde in den nächsten vier Jahren ei-
ne Abnahme der einschlägigen Emissionen um 2,4 % 
pro Jahr erfordern, was angesichts der bisherigen 
Entwicklung wenig realistisch scheint. Ähnlich er-
scheint letztlich die Perspektive im Bereich Energie-
effizienz: Auch hier dürfte eine Beschränkung des 
Endenergieverbrauchs auf maximal 25,1 Mio. Tonnen 
Rohöleinheiten bis 2020 selbst bei konsequenter Um-
setzung des 2014 verabschiedeten Energieeffizienz-
gesetzes nur noch schwer möglich sein. 
 
Schlussendlich scheint auch eine Forschungsquote 
von 3,76 % für Österreich bis 2020 nur schwer erreich-
bar, wobei dies aber kaum auf einen unzureichenden 
Entwicklungspfad der Forschungsausgaben, sondern 
auf eine besonders ambitionierte Zielsetzung zurück-
geht. So zählt Österreich zu jenen EU-Ländern, in de-
nen die Forschungsquote seit 2000 am stärksten ge-
stiegen ist. Mit F&E-Ausgaben von 3,17 % des BIP 
liegt Österreich zum Zeitpunkt der letzten von Euro-
stat gemeldeten Datenstände (2017) unter den EU28 
nach Schweden auf Platz 2, wobei nur diese beiden 
Länder auch das EU-Gesamtziel übertreffen. Eine 
Forschungsquote von immerhin 3,3–3,4 % scheint bis 
2020 erreichbar. 
 
Wegen des unterschiedlichen Anspruchsniveaus der 
Europa-2020-Ziele und ihrer Interdependenzen und 
potenziellen Synergien scheint es wenig zielführend, 
diese Unterschiede in der bisherigen Umsetzung in 
enger Form der weiteren Prioritätensetzung der Wirt-
schaftspolitik zugrunde zu legen. Weitere Anstren-
gungen zur Zielerreichung sollten vielmehr auf einer 
umfassenden Einschätzung der Bestimmungsfakto-
ren für nachhaltiges und sozial integratives Wirt-
schaftswachstum und damit auf einem breiten 
Politik ansatz beruhen. Die ESI-Fonds decken dabei 
mit ihrer zumindest in EFRE und ESF im Vergleich zur 

 nationalen Förderung nur beschränkten Mittelaus-
stattung nur spezifische Ausschnitte der durch die 
nationalen Europa-2020-Ziele angesprochenen Poli-
tikfelder ab. Auch zeigen die länderspezifischen Emp-
fehlungen der EK im Rahmen des Europäischen 
 Semesters (zuletzt European Commission, 2019), 
dass zentrale Hebel für die Erreichung dieser Ziele 
mit Regulierung, Wettbewerbspolitik, Finanzpolitik 
sowie den Sozial- und Pensionsversicherungssyste-
men nicht in Bereichen liegen, die direkt von den In-
terventionen der ESI-Fonds erfasst werden. 
 
Dennoch leisten die ESI-Fonds mit einem differen-
zierten Spektrum an korrespondierenden Investiti-
onsprioritäten und Schwerpunktbereichen Beiträge 
zu allen nationalen Europa-2020-Zielen. So setzt das 
österreichweite EFRE-Regionalprogramm 2014–2020 
seine wesentlichsten Prioritäten auf die Stärkung von 
Forschung und Entwicklung, die Wettbewerbsfähig-
keit von KMU sowie die Steigerung der Energie -
effizienz und die unternehmerische Anwendung 
 erneuerbarer Energien. Die Schwerpunkte des ESF-
Programms entsprechen mit der Förderung nachhal-
tiger und hochwertiger Beschäftigung, Investitionen 
in Bildung und Lebenslanges Lernen sowie der För-
derung sozialer Eingliederung und Armutsbekämp-
fung ebenfalls den nationalen Europa-2020-Zielen. 
Letztlich tragen auch das (vergleichsweise kleine) 
EMFF-Programm (mit der Entwicklung marktorien-
tierter Verarbeitungsbetriebe sowie der Anpassung 
von Binnenfischerei und Aquakultur in Umweltwir-
kung und Energieeffizienz) sowie vor allem das (groß-
dimensionierte) österreichische ELER-Programm zur 
Zielerreichung bei. Letzteres vor allem über Interven-
tionen zur Erreichung des Emissionsreduktionsziels, 
zur stärkeren Nutzung von erneuerbaren Energien, 
der Energieeffizienz sowie der Sicherung von Be-
schäftigung im ländlichen Raum (einschließlich der 
Förderung von Breitbandausbau und von sozialen 
Dienstleistungseinrichtungen etwa für Kinderbetreu-
ung und Pflege). 
 
Zur Kohärenz zwischen den ESI-Fonds und den auf 
nationaler Ebene gesetzten Europa-2020-Zielen so-
wie den länderspezifischen Empfehlungen wird wei-
ters auf die Ausführungen in den jeweiligen nationa-
len Reformprogrammen Österreichs verwiesen. 
 
Umsetzung ESI-Fonds im Überblick17 

 
Bis Ende 2018 wurden in den ESI-Fonds EU-Mittel im 
Ausmaß von knapp 3,2 Mrd. € genehmigt. Dies ent-
spricht einem Umsetzungsstand von rund 64 %  
(Tabelle 5, Tabelle 6). Damit hat sich das Umset-
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16 Ein Erreichen des Reduktionsziels würde für die Jahre 2018 bis 2020 eine Abnahme ihrer Zahl von rund 33.300 pro Jahr bedingen. Im 

Vergleich konnte die Zahl seit 2000 im Durchschnitt nur um 15.000 pro Jahr reduziert werden, 2017 stieg sie um 21.000 an. 
17 Wenn nicht anders vermerkt, beziehen sich die Umsetzungsdaten auf Genehmigungsstände gemäß den Monitoringstellen der ESI-

Fonds, Datenstand ist der 31. 12. 2018.



zungsniveau gegenüber dem Fortschrittsbericht 2017 
fast verdoppelt. Insbesondere jene Fonds, die Ende 
2016 noch geringe Genehmigungsraten aufwiesen 
(IWB/EFRE und EMFF), verzeichneten in den letzten 
beiden Jahren deutliche Niveausprünge. Die Geneh-
migungsstände der Fonds rangieren zwischen 56 % 
(IWB/EFRE) und 71 % (EMFF). Bedingt durch die Pro-
grammgröße des ELERs wird sowohl die Gesamtper-
formance als auch die Struktur der Umsetzung auf 
Ebene der Thematischen Ziele durch den ELER be-
stimmt. 
 
Im EU-weiten Vergleich liegt die Mittelbindung der 
ESI-Fonds in Österreich gemessen an den 
Gesamtkos ten (nur dafür stehen derzeit aussagekräf-
tige Vergleichsdaten zur Verfügung) Ende 2018 bei 
57 % auf (EU: 68 %).  

Der Auszahlungsstand (nach EU-Mitteln) erreicht 
über alle ESI-Fonds einen Wert von 48 %. Dieser Wert 
ist getragen durch den ELER (Auszahlungsstand 54 %) 
und erklärt sich insbesondere aus der kontinuierli-
chen Auszahlung bei den flächenbezogenen 
 Förderungen. Im EMFF, IWB/EFRE und dem ESF 
 liegen die Auszahlungen zwischen 35 %, 16 % bzw. 26 %  
(Tabelle 5, Tabelle 7). 
 
Gemessen an den Auszahlungen insgesamt liegt 
Österreich im EU-Vergleich18 deutlich über dem EU-
Durchschnitt und rangiert nach Finnland, Irland und 
Luxemburg an vierter Stelle. Dieser überdurchschnitt-
liche Wert ist in erster Linie auf den ELER zurückzu-
führen. Das Programm EMFF liegt im europäischen 
Spitzenfeld. Die Programme IWB/EFRE und ESF lie-
gen in etwa im Niveau der EU-weiten Umsetzung. 
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Tab. 5: Überblick Umsetzung ESI-Fonds (Stand 31.12. 2016) 

 

                                                           Plan                                                Genehmigungen                                                       Auszahlungen 

                                                       EU-Mittel                                EU-Mittel           Umsetzung                             EU-Mittel         Umsetzung 

                                                       in Mio. €                                  in Mio.  €             in % von Plan                       in Mio.  €           in % von Plan 

 

ELER                                            3.937,6                                      2.598,3**                  66%                                    2.137,8                       54% 

EMFF                                               7,0                                               5,0                        71%                                         2,4                          35% 

EFRE (IWB)                                536,3                                            300,8                       56%                                       87,4                          16% 

ESF                                                 442,1                                           266,1                      60%                                      115,6                         26% 

ESI-Fonds gesamt                  4.922,9                                        3.170,2                     64%                                      2.341,3                      48% 

Quelle: ESI-Fonds-Monitoringstellen, Stand 31. 12. 2018, inkl. TH, * laut PV Genehmigte Version 3 vom 8. Nov. 2017, **davon 
Genehmigungen für Flächenzahlungen (Agrarumweltprogramm u. Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete): 1.728 Mio. €

18 Vgl. DG Regio – Open Data Portal for the European Structural Investment Funds (Daten abgerufen 12. Juni 2019). Der Auszahlungsstand  
(51 %) divergiert etwas vom Auszahlungsstand nach EU-Mitteln (48 %), wie er in Tabelle 7 wiedergegeben ist. Der Unterschied erklärt sich 
aus den unterschiedlichen Zeitpunkten, auf die sich die Werte beziehen. Während sich in Tabelle 7 die Daten auf Stand 31. 12. 2018 bezie-
hen, wurden für den internationalen Vergleich Daten verwendet, die im Juni 2019 abgerufen wurden. 

 

Tab. 6: Umsetzung nach ESI-Fonds und Thematischen Zielen (Genehmigungen) 

 

                                                 ESI-Fonds                                ELER                                  EMFF                       IWB/EFRE                            ESF 

                                             Genehmigung                   Genehmigung               Genehmigung           Genehmigung           Genehmigung 

TZ                                      Mio. €*   % v. Plan                in Mio. €*     % v. Plan          Mio. €*   % v.Plan          Mio. €*   % v. Plan          Mio. €*   % v. Plan 

 

(1) FTEI                          190,5          68%                    72,5      102%                         -               -            118,0         56%                       -               -  

(2) IKT                               12,2           46%                    12,2                                   46%               -                     -                -                       -              - 

(3) KMU                         542,4          66%                  434,7        67%                     3,2        89%            104,5         63%                        -               - 

(4) CO2                              97,5          45%                    47,3        45%                     0,0          0%               50,2         45%                        -              - 

(5) KLIMA                     849,2          69%                  849,2         69%                         -               -                     -                -                        -               - 

(6) UMW/RE                854,3          68%                  851,1        68%                     1,6        69%                 1,7         34%                       -               - 

(7) VER**                                 -                  -                           -                -                         -               -                     -                -                        -               - 

(8) EMPL                          54,9           53%                    10,7        42%                     0,1        38%                 9,1         88%                 34,9       52% 

(9) POV                           245,5          44%                  147,5        36%                         -               -                 5,3         46%                 92,8       67% 

(10) LLL                         193,4          72%                    59,8      104%                         -               -                     -                -              133,5       63% 

(11) GOV                                 -                  -                           -                -                         -               -                     -                -                        -               - 

Zwischensumme    3.039,9          64%               2.485,0        65%                     4,9        73%            288,7         56%              261,2        63% 

Technische Hilfe        130,3          81%                  113,3        99%                     0,1        23%              12,1         61%                   4,9       19% 

Summe                       3.170,2          64%              2.598,3        66%                     5,0        71%            300,8          56%               266,1        60% 

Quelle: Monitoringdaten der ESI-Fonds, * EU-Mittel, Genehmigungen, Stand 31. 12. 2018



Geografisch ist das gesamte Bundesgebiet im Rah-
men der ESI-Fonds förderfähig. Das Fördergebiet des 
ELER-Programms umfasst für einige Maßnahmen 
ausschließlich die ländlichen Regionen.19 Acht der 
neun Bundesländer fallen in die Kategorie der „stär-
ker entwickelten Regionen“ (SeR), das Burgenland ist 
als „Übergangsregion“ (ÜR) definiert. Im Rahmen 
dieses Berichts werden fondsspezifische Umset-
zungsaspekte nur dann gesondert ausgewiesen, 
wenn dies notwendig erscheint. 
 
Da die österreichische Strategie auf Komplementari-
tät der Programme hinsichtlich Zielgruppen und 
Räume ausgerichtet ist, wird im Folgenden ein knap-
per Überblick über die Schwerpunkte und den Um-
setzungsfortschritt einzelner Programme je nach 
Fonds gegeben. In Tabelle 8 sind ausgewählte Indika-
toren zu den Programmen ausgewiesen. Daran 
schließt die Erfassung des Umsetzungsfortschrittes 
entlang der Europa-2020-Ziele verbunden mit einer 
Darstellung nach Thematischen Zielen an. 
 
Das „Programm zur Entwicklung des Ländlichen 
Raums“ LE 14-20 des ELER richtet sich an AkteurIn-
nen im ländlichen Raum aus verschiedenen Berei-
chen, jedoch vornehmlich an landwirtschaftliche Un-
ternehmen. Die finanziellen Schwerpunkte sind 
umweltbezogene Ziele mit starkem Bezug zur nach-
haltigen Bewirtschaftung von Flächen, betriebliche 
Investitionen, die Bereitstellung von Infrastrukturen 
und die Diversifizierung der Wirtschaft im ländlichen 
Raum. 

Mit Stand 31. 12. 2018 waren im ELER Projekte in der 
Höhe von 2,6 Mrd. € ELER-Mittel genehmigt. Dies 
entspricht einem Genehmigungsstand von 66 %. 
 Davon waren 2,1 Mrd. € ausgezahlt (Auszahlungs-
stand ELER-Mittel: 54 %). Die Umsetzung fokussiert 
aus finanziellem Blickwinkel auf das Agrarumwelt-
programm ÖPUL (Österreichisches Programm für 
umweltgerechte Landwirtschaft), die Ausgleichszula-
ge für benachteiligte Gebiete und Investitionen (vor 
allem in der tierischen Produktion). Mit den Mitteln 
wurden u. a. folgende Maßnahmen unterstützt: 
g Mehr als 19.400 Betriebe wurden bei Umstrukturie-

rungs- und Modernisierungsinvestitionen unter-
stützt. Für 6.748 Betriebe wurde eine Existenzgrün-
dungsbeihilfe für JunglandwirtInnen beantragt. 

g Knapp 29.200 landwirtschaftliche Betriebe erhiel-
ten eine Unterstützung für die Beteiligung an Qua-
litätsprogrammen, lokalen Märkten und kurzen 
Versorgungswegen sowie Erzeugergemeinschaf-
ten/-organisationen. 

g Rund 28.200 Begünstigte haben an Tierschutz-
maßnahmen teilgenommen. 

g Insgesamt wurden 2.358 Investitionsvorhaben in 
den Bereichen Energieeinsparung und Energie -
effizienz und Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen gefördert. 

g Die landwirtschaftlichen Flächen mit Bewirtschaf-
tungsverträgen, die zur biologischen Vielfalt, 
 Verbesserung der Wasserqualität oder Bodenbe-
wirtschaftung/Verhinderung von Bodenerosion 
beitragen, umfassen 3,7 Mio. Hektar. Für die För-
derung der biologischen Landwirtschaft wurden 
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Tab. 7: Umsetzung nach ESI-Fonds und Thematischen Zielen (Auszahlungen) 

 

                                                 ESI-Fonds                                ELER                                  EMFF                       IWB/EFRE                            ESF 

                                             Auszahlungen                   Auszahlungen               Auszahlungen           Auszahlungen           Auszahlungen 

TZ                                      Mio. €*   % v. Plan                in Mio. €*     % v. Plan          Mio. €*   % v.Plan          Mio. €*   % v. Plan          Mio. €*   % v. Plan 

 

(1) FTEI                          47,8             17%                    12,5        18%                         -               -              35,3         17%                        -               - 

(2) IKT                              0,0                0%                       0,0           0%                         -               -                     -                -                        -               - 

(3) KMU                      323,2              39%                  290,1         45%                     1,6        46%               31,5         19%                        -               -  

(4) CO2                          40,2              18%                     25,2         24%                         -           0%               15,0         13%                        -               - 

(5) KLIMA                   831,7              67%                  831,7         67%                         -               -                     -                                          -               - 

(6) UMW/RE             833,5              67%                  832,3         67%                     0,7        31%                 0,6         12%                        -               - 

(7) VER                                  -                     -                           -                -                         -               -                     -                -                        -               - 

(8) EMPL                       16,9              16%                       5,1         20%                     0,1        28%                 1,0         10%                 10,8        16% 

(9) POV                        108,7              19%                     71,9         18%                         -               -                 1,9         16%                 34,9        25% 

(10) LLL                         83,6              31%                     15,4         27%                         -               -                     -                -                 68,1        32% 

(11) GOV                              -                     -                           -                -                         -               -                     -                -                        -                  

Zwischensumme   2.285,6              48%               2.084,2         55%                     2,4        36%               85,2         17%               113,9        27% 

Techn. Hilfe                 55,8              35%                     53,6         47%                     0,0           2%                 2,1         11%                    1,7          7% 

Summe                    2.341,3              48%               2.137,8         54%                      2,4        35%               87,4          16%               115,6        26% 

Quelle: Monitoringdaten der ESI-Fonds, * EU-Mittel, Genehmigungen, Stand 31. 12. 2018

19 Für Details der regionalen Abgrenzung siehe Kapitel 2 des ELER-Programms 



0,27 Mrd. € ELER-Mittel ausgegeben. Für Agrar-
umwelt und Klimamaßnahmen wurden 0,72 Mrd. € 
bereitgestellt. 

g Über 81.000 landwirtschaftliche Betriebe in be-
nachteiligten Gebieten, davon über 57.000 in Berg-
gebieten, erhielten eine Ausgleichszulage im Um-
fang von 0,69 Mrd. €. 

g Für Maßnahmen zur Wissensvermittlung wurden 
15 Mio. € ausgegeben, es wurden 18 Operationelle 
Gruppen im Rahmen der Europäische Innovati-

onspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivi-
tät und Nachhaltigkeit“ (EIP AGRI), eingerichtet 
und 140 Kooperationsvorhaben (Netzwerke, Clus -
ter, Pilotprojekte) etabliert. 

 
Das Programm ist stärker als bisher auf Innovation 
ausgerichtet. In praktisch allen Maßnahmen wird 
dieses Querschnittsziel aufgegriffen. Da viele Innova-
tionen in der Landwirtschaft nur begrenzt kommer-
ziell verwertet werden können, trägt das Programm 
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Tab. 8: Ausgewählte Indikatoren nach ESI-Fonds Programmen (Stand 31.12. 2018) 

 

 ELER                                                                                                                                                                                               Werte            In % von Plan 

 

Unterstützte Betriebe im Rahmen von Umstrukturierungs- und Modernisierungsinves-               19.411                   66% 

titionen sowie für Geschäftsentwicklungspläne oder Investitionen für JunglandwirtInnen                            

Zahl der lw. Betriebe, die Unterstützung für die Beteiligung an Qualitätsprogrammen,                   29.168                   81% 

lokalen Märkten/kurzen Versorgungswegen sowie Erzeugergemeinschaften erhalten  

(Schwerpunktbereich 3A)                                                                                                                                                            

Anzahl der Begünstigten, die an Tierschutzmaßnahmen teilgenommen haben (3A)                           28.227                   78% 

lw. Flächen (ha) mit Bewirtschaftungsverträgen, die zur biologischen Vielfalt,                             2.253.948                102% 

Verbesserung der Wasserwirtschaft oder Bodenbewirtschaftung/Verhinderung von                               ha 

Bodenerosion beitragen (Priorität 4)                                                                                                                                       

Zahl der Investitionsvorhaben in den Bereichen Energieeinsparung und Energie-                              2.358                   47% 

effizienz sowie Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen                                                                                      

Land- und forstwirtschaftliche Fläche (ha) mit Bewirtschaftungsverträgen zur Förde-                 101.684                  99% 

rung der Kohlenstoffspeicherung/-bindung, zur Reduzierung der Treibhausgas- bzw.                           ha 

Ammoniakemissionen oder zur Umstellung auf wirksamere Bewässerungssysteme (5D)                            

 

EMFF                                                                                                                                                                                                                                          

 

Maßnahmen zur Steigerung der Rentabilität (vor allem für KMU) (€)                                             5.503.136 €                   95% 

Förderung von Humankapital und Vernetzung (€)                                                                                      303.137 €                   87% 

Anzahl der Projekte mit produktiven Investitionen in die Aquakultur                                                                88                   97% 

Projekte zum Thema Förderung des Humankapitals in der Aquakultur                                                               3                 100% 

Förderung der Verbesserung der Marktorganisation (€)                                                                        484.090 €                   97% 

 

IWB/EFRE                                                                                                                                                                                                                               

 

Zahl geförderter Projekte                                                                                                                                                     823                   48% 

Gesamtinvestitionen in geförderten Projekten                                                                                             1.5 Mrd. €                   70% 

Beschäftigung neu (VZÄ)                                                                                                                                            812 VZÄ                   40% 

Geschaffene F&E-Arbeitsplätze (zumindest für Projektdauer)                                                                               54                   11% 

Treibhausgasreduktion (t CO2-Äquiv.) (CO34)                                                                                               150.158 t                   70% 

 

ESF*                                                                                                                                                                                                                                            

 

Zahl der genehmigten Projekte                                                                                                                                         791                          - 

Zahl der beratenen Unternehmen (PA1)                                                                                                                    2.705                   69% 

Zahl der teilnehmenden Personen gesamt                                                                                                          143.077                          - 

Frauen                                                                                                                                                                                   61.566                          - 

Max. ISCED2-Niveau                                                                                                                                                     111.349                          - 

Unter 25 Jahre                                                                                                                                                                     85.192                          - 

MigrantInnen, TeilnehmerInnen ausländischer Herkunft, Angehörige von Minder- 

heiten (u. a. marginalisierte Gemeinschaften, wie etwa die Roma)                                                              90.734                          - 

Quelle: Monitoringdaten der ESI-Fonds, Stand 31. 12. 2018, * aufgrund der spezifischen Programm- und Maßnahmenstruktur des ESF OP sind  
Planwerte, wie sie für die übrigen ESI-Fonds angegeben werden für den ESF nicht sinnvoll und werden daher nicht ausgewiesen. 



dem Umstand Rechnung, dass innovatives Verhalten 
in allen Bereichen unterstützt werden soll. Empiri-
sche Untersuchungen zeigten, dass Innovationen 
speziell im Umweltbereich getätigt werden (Sinabell 
et al., 2017; Sinabell und Unterlass, 2018). 
 
Im Rahmen der begleitenden Evaluierung wurden 
bisher (Stand Mai 2019) eine Reihe an Studien abge-
schlossen. Eine Studie von Sinabell et al. (2019) zu 
den Auswirkungen des ELER zeichnet ein vorwiegend 
positives Bild bezüglich der angestrebten Zieldimen-
sionen und weist darauf hin, dass Wachstums- und 
Beschäftigungseffekte über den ländlichen Raum 
hinaus festgestellt werden können. Im Bereich der 
Umweltwirkungen wurde in einem volkswirtschaftli-
chen Modell, in dem die Programmwirkungen insge-
samt quantifiziert wurden, gezeigt, dass die er-
wünschten Wirkungen vermehrter Nutzung 
erneuerbarer Energie und höherer Energieeffizienz 
durch höhere Treibhausgasemissionen aufgehoben 
werden. Dies wird in erster Linie durch Outputsteige-
rungen verursacht, die durch das Programm ausge-
löst werden. Durch die Ausgleichszulage und das 
Agrarumweltprogramm wird die Aufrechterhaltung 
der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung auf margi-
nalen Standorten ermöglicht. So wird durch das 
 Programm die Almfläche um 69 % ausgeweitet. Die 
biologische Wirtschaftsweise wird gefördert und auf-
grund dessen wird die Biofläche um 29 % gesteigert. 
 
Das Operationelle Programm (OP) Österreich – 
 Europäischer Meeres- und Fischereifonds 
2014–2020 (EMFF 2014–2020) ist verglichen mit dem 
Umfang der übrigen ESI-Fonds-Programme klein.20 
Da Österreich ein Binnenland ist, hat der Fischerei-
sektor im internationalen Vergleich nur begrenzte Be-
deutung. Ungeachtet der Ausgangsvoraussetzungen 
hat sich vor allem im Bereich der Aquakultur ein klei-
ner Clus ter von Unternehmen etabliert, der gute 
Marktchancen für nachhaltig gezüchtete Süßwasser-
fische findet. Das EMFF-Programm 2014–2020 ist 
darauf ausgerichtet, kleinere und mittlere Unterneh-
men dabei zu unterstützen, die wachsenden Markt-
chancen zu erschließen und dabei zu stärken, die 
Aquakultur als glaubwürdige und nachhaltige Alter-
native zum Meeresfischfang zu etablieren. 
 
Bis einschließlich 31. 12. 2018 wurden insgesamt  
125 Vorhaben mit Fördermitteln bezuschusst. Die be-
willigte Fördersumme betrug 5 Mio. € EMFF-Mittel, 
ausbezahlt wurden 2,4 Mio. € EMFF-Mittel. Damit 
sind 71 % der EU-Mittel bereits bewilligt bzw. ein 

Drittel ausbezahlt. Wichtige Kennzahlen zeigen, dass 
sich der Sektor – wenn auch ausgehend von einem 
kleinen Ausgangsniveau – durchaus in die angestreb-
te Richtung entwickelt: Im Zeitraum von 2014 bis 
2017 hat die Speisefischproduktion um 14 % auf 3.866 t 
zugenommen (Statistik Austria, 2018) und die Zahl 
der Erwerbstätigen stieg um 9 %. 
 
Das EMFF-Programm leistet damit einen wesentli-
chen Beitrag zum Ziel einer gesteigerten Produktion 
von Süßwasserfischen aus österreichischer Aquakul-
tur. Die Zwischenevaluierung (Resch und Hamza 
2019) liefert positive Befunde hinsichtlich der Zieler-
reichung und zeigt u. a., dass zum Teil sehr innovative 
Projekte mit Impulswirkung umgesetzt werden. Die 
in den letzten Jahren stark gestiegene Investitionsdy-
namik im Bereich der Aquakulturproduktion hat al-
lerdings auch gezeigt, dass zurzeit der Bedarf die ver-
fügbaren Fördermittel im vergleichsweise kleinen 
EMFF- Programm deutlich übersteigt. 
 
Das Programm IWB/EFRE wird erstmals als gemein-
sames österreichweites Programm umgesetzt. Es bil-
det nur einen Ausschnitt der Fördermöglichkeiten im 
Feld der wirtschafts- und innovationsorientierten 
Entwicklungspolitik in Österreich ab. Es setzt einen 
Fokus auf Potenzialräume und dabei auf F&E und In-
novation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit von 
KMU und CO2-arme Wirtschaft, ergänzt um die Terri-
toriale Dimension bzw. die städtische Entwicklung. 
  
Die Programmstruktur weist eine hohe Mittelkonzen-
tration auf die Thematischen Ziele 1 (FTI), 3 (KMU) 
und 4 (CO2) auf. Auf diese drei Bereiche entfallen 
mehr als 90 % der geplanten IWB/EFRE-Förderungen. 
Mit Ende 2018 waren im IWB/EFRE lt. Monitoring-
Daten 823 Projekte mit mehr als 300 Mio. € EFRE-
Förderungen genehmigt. Damit lag der Umsetzungs-
stand bei 56 % (EFRE-Mittel). Durch die kräftige 
Umsetzungsdynamik der Jahre 2017 und 2018 konnte 
damit der Umsetzungsstand seit dem letzten ESI-
Fonds-Fortschrittsbericht um 46 %-Punkte angeho-
ben werden.21 Der Auszahlungsstand (EFRE-Mittel) 
lag mit 87 Mio. € bei 16 %. Durch genehmigte Projek-
te werden Gesamtinvestitionen von 1,5 Mrd. € kofi-
nanziert. Davon werden 1.019 Mio. € von den 
 Projektträgern als Eigenmittel aufgebracht. Der 
 Anteil der privaten Mittel liegt damit bei 70 %. Mit rd. 
300 Mio. € EFRE-Mitteln wird jeder EFRE-Euro über 
nationale öffentliche und private Mittel verfünffacht. 
Zwei Drittel (rd. 440 Unternehmen) der insgesamt 
mehr als 660 geförderten Unternehmen sind KMU. 

27

BERICHTSABSCHNITTE LAUT DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG 2015/207 ANHANG I KAP. 2

 
20 Die 2. Programmänderung des Operationellen Programms Österreich – Europäischer Meeres- und Fischereifonds 2014–2020 wurde am 

13. 12. 2018 von der Kommission beschlossen. 
21 Hervorzuheben ist, dass der Datenstand nach Genehmigungen mit Ende 2018 das aktuelle Niveau unterschätzt, da Ende des Jahres 

2018 vorhandene Ressourcen der Zwischengeschaltenen Stellen (ZwiSt) verstärkt darauf verwendet wurden, Auszahlungen im Monito-
ring zu melden. Mit Mai 2019 liegt der Projektgenehmigungsstand im Monitoring bei 362,5 Mio. € (EU-Mittel). Dies entspricht einem 
Umsetzungsstand von 68 %. 



Die Unterstützung für Großunternehmen konzen-
triert sich auf CO2-bezogene Maßnahmen (absolut: 
130) sowie auf F&E-Projekte (absolut: rd. 70). Über 
die genehmigten Projekte werden 812 Vollzeitäquiva-
lente (VZÄ) geschaffen. Das entspricht 40 % der für 
das Gesamtprogramm bis 2023 erwarteten direkten 
Beschäftigungseffekte. Zudem wurden im Bereich 
FTEI im Rahmen der derzeit gebundenen Mittel 54 
neue F&E-Arbeitsplätze geschaffen. Gleichzeitig wur-
de durch die genehmigten Projekte ein jährlicher 
Rückgang der Treibhausgasemissionen um 150.158 t 
erreicht. Dies entspricht 70 % des OP-Zielwertes. 
 
Ähnlich zum IWB/EFRE-Programm bildet das ESF-
OP nur einen kleinen Ausschnitt der betreffenden 
 Politiken in Österreich ab und verfolgt vor diesem 
Hintergrund ein eigenständiges Profil im Hinblick auf 
die drei Thematischen Ziele Beschäftigung (TZ 8 – 
EMPL), Bildung (TZ 10 – LLL) und Armutsbekämp-
fung (TZ 9 – POV). Das quantitative Hauptaugenmerk 
liegt dabei auf dem Thematischen Ziel 10, dem 48 % 
der ESF-Mittel zuzurechnen sind. Die Interventionen 
zielen auf eine Verringerung der Zahl der Ausbil-
dungsabbrecherInnen sowie eine Erhöhung der Wei-
terbildungsbeteiligung von formal gering qualifizier-
ten sowie bildungsfernen Personen ab. Mit 31 % der 
Mittel wurde der Themenbereich der sozialen Inklu-
sion von benachteiligten und/oder armutsgefährde-
ten Personengruppen im Vergleich zur Vorperiode 
deutlich aufgewertet (TZ 9). Auf das TZ 8 entfallen  
15 % der Mittel, primär für innovative unternehmens-
bezogene Ansätze zur Förderung der Erwerbschan-
cen von Frauen und Älteren sowie für die Verbesse-
rung des Zugangs zu Beschäftigung im Burgenland. 
 
Mit Stand Ende 2018 waren im ESF-Programm  
791 Vorhaben mit einem EU-Fördervolumen von  
266 Mio. € genehmigt. Dies entspricht 60 % des ge-
planten Fördervolumens. Von diesen gebundenen 
EU-Mitteln waren 116 Mio. € bereits verausgabt.22 So-
mit entspricht die finanzielle Realisierungsquote be-
zogen auf das Gesamtfördervolumen 26 %. Am 
weites ten fortgeschritten ist die Umsetzung im TZ 10 
(LLL) mit 32 %, gefolgt vom TZ 9 (POV) mit 25 % und 
TZ 8 (EMPL) mit 16 %. Der finanzielle Umsetzungs-
stand in der ÜR Burgenland liegt geringfügig über je-
nem der stärker entwickelten Regionen: Genehmi-
gungen 63 % zu 60 %, Ausgaben 27 % zu 26 %. 
  
Mit den ESF-Maßnahmen wurden bis Ende 2018 be-
reits 143.077 Personen direkt unterstützt, 57 % Män-
ner und 43 % Frauen. Damit konnte der angestrebte 
Frauenanteil von 50 % nicht realisiert werden. Die In-
terventionen kommen überwiegend jungen Men-

schen zugute (60 % unter 25 Jahren) sowie Personen 
mit geringem Bildungsniveau (78 % höchstens 
 ISCED2, 7 % gar kein Schulabschluss). Die meisten 
Teilnehmenden waren beim Maßnahmeneintritt ar-
beitslos (43,5 %), gefolgt von Nicht-Erwerbstätigen in 
laufender Schul- oder Berufsausbildung (34,5 %) und 
sonstigen Nichterwerbstätigen (14,6 %). Aufgrund ih-
rer besonderen Betroffenheit von den angesproche-
nen Problemlagen liegt ein zentraler Fokus zudem 
auf MigrantInnen bzw. Personen ausländischer Her-
kunft und/oder auf Angehörigen von Minderheiten 
mit 63 % aller Teilnehmenden. 
 
Was die Ergebnisse der Teilnahme betrifft, so sind bis-
her in den meisten Investitionsprioritäten (IP) die an-
gestrebten Ziele erreicht: Deutlich mehr als die Hälfte 
der abgeschlossenen Unternehmensberatungen en-
deten mit einem akkordierten umsetzbaren Maßnah-
menplan (IP1.1 60 % statt 40 %, IP1.2 mindestens  
62 % statt 50 %). Die Drop-Out-Quote, also der Anteil 
vorzeitiger Maßnahmenaustritte von Personen, ist re-
lativ gering (IP2.1 12 % statt angepeilter 35 %, im Ge- 
samtprogramm knapp 14 %). Bei 75 % der Teilnah-
men an Basisbildungen wurde die Qualifizierung mit 
einem Zertifikat abgeschlossen (Ziel 70 %). 
 
Neben dem Ausbau von Förderansätzen bei Bildung 
und Lebenslangem Lernen (LLL) sind vor allem die 
gesetzten Impulse im Bereich der Armutsbekämp-
fung und innovativer unternehmensbezogener Maß-
nahmen herauszustreichen. Speziell im Bereich der 
Armutsbekämpfung stellte sich die Flexibilität des 
Programms heraus, als entsprechend einer Empfeh-
lung der EK Asylberechtigte in eine Reihe von durch-
geführten Calls erfolgreich als Zielgruppe integriert 
wurden. 
 
Insgesamt werden durch das ESF-Programm neue 
Akzente (v. a. bei Gleichstellung, Aktivem Altern, Wor-
king Poor) als Kontrast zum beschäftigungspoliti-
schen Mainstream ermöglicht. 
 
Die ETZ-Programme 2014–2020 haben sich gegen-
über der Vorperiode aufgrund der EU-Vorgaben the-
matisch deutlich fokussiert und sind schwerpunkt-
mäßig auf F&E und Innovation, KMU, Umwelt und 
Ressourceneffizienz sowie auf die Verbesserung der 
institutionellen Kapazitäten ausgerichtet. Auch die 
Themen CO2-Reduktion und Verkehr werden zum Teil 
adressiert. Insgesamt steht – neben pilothaften Um-
setzungen – der Mehrwert der entstehenden Koopera-
tionen im Vordergrund.23  Durch die Programme wird 
z. B. die Stärkung von internationalem Austausch für 
wechselseitiges Lernen ermöglicht, die Projekte un-
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22 Als Ausgaben werden bei der ESF-Umsetzung die von den Begünstigten bei der Verwaltungsbehörde geltend gemachten (verbuchten, 
überprüften und bescheinigten) förderfähigen Gesamtausgaben verstanden. 

23 Siehe Pucher J./Tödtling-Schönhofer H./Gruber M./Resch A./Weiss J. (2017), Grenzüberschreitende Kooperation – Evaluierung und 
Perspektiven 2020+ – Impulspaper – Bestandsaufnahme, im Auftrag des Bundeskanzleramtes 



terstützen damit das capacity-building und tragen zur 
Weiterentwicklung der Regionalpolitik bei. Mit insge-
samt 425 genehmigten Projekten erreichen im Bereich 
ETZ die Genehmigungsraten in den bilateralen grenz-
überschreitenden Programmen im Durchschnitt 
knapp 80 %. Die Umsetzungsrate nach Genehmigun-
gen variiert je nach Programm von 65 % bis 95 %. Hin-
zu kommt die österreichische Beteiligung an 176 Pro-
jekten in den transnationalen Programmen sowie an 
15 Projekten im Rahmen der Netzwerkprogramme. 
Bei den transnationalen Programmen liegen die Ge-
nehmigungsraten zwischen 70 % und 80 %. 
  
Zusammenfassende Analyse der Daten in Tabelle 9, 
einschließlich Bewertung der Gründe für das Nicht-
erreichen der Etappenziele und der vorgesehenen 
Gegenmaßnahmen 
 
Gemäß VO unterliegen die Operationellen Program-
me basierend auf Daten bis 2018 einer Leistungs-
überprüfung der EK. Dabei wird die Erreichung der 
 finanziellen und outputbezogenen Etappenziele des 
Leistungsrahmens geprüft (siehe Tabelle 9). Die leis -

tungsgebundene Reserve von 6 % der in einer Priori-
tätsachse geplanten EU-Mittel (ohne Technische Hil-
fe24) wird jenen Prioritätsachsen fix zugewiesen, in 
denen auch beide Etappenziele erreicht wurden. 
Wird das Etappenziel nicht erreicht, dann ist eine 
Umschichtung im Ausmaß der leistungsgebundenen 
Reserve in leistungsfähige Prioritäten vorzunehmen. 
Als erreicht gelten die Etappenziele dann, wenn das 
Ergebnis mindestens 85 % der Zielgröße ausmacht. 
Die Erreichung des Etappenziels nach Fonds lässt 
sich wie folgt beschreiben: 
g Im ELER konnten die Etappenziele in allen Priori-

täten erreicht werden. 
g Im EMFF wurden die Etappenziele in allen Priori-

täten erreicht und teilweise übererfüllt. 
g In der Umsetzung zeigt sich im IWB/EFRE für die 

SeR, dass die Etappenzielwerte für Ende 2018 für 
die Prioritäten P2-KMU, P4-Städtische Dimension 
und P5-Stadt-Umland/CLLD übererfüllt wurden. 
In P1-FTI konnten die Zielwerte zu über 85 % er-
reicht werden. Verfehlt wurden die Etappenziele 
jedoch in der P3-CO2 mit einem Zielerreichungs-
grad von rd. 70 % bei beiden Indikatoren. Diese 
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24 Die Anteile der TH werden den Prioritätsachsen aliquot zugerechnet, sodass die leistungsgebundenen Reserven je Prioritätsachse 
 etwas über 6 % liegen.

Tab. 9: Erreichung der Etappenziele nach ESI-Fonds 

 

Programm                    Priorität      Fonds(1)           Regionenkategorie(2)       Thematisches Ziel (2)                                                                    Etappenziel erreicht     Unionsunter- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       (ja/nein)                      stützung 

2014AT05SFOP001             1                 ESF                   Stärker entwickelte            Förderung nachhaltiger und hochwertiger  

                                                                                                Regionen                                Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität  

                                                                                                                                                    der Arbeitskräfte                                                                                         Nein                        52.000.000,00 

2014AT05SFOP001             2                 ESF                   Stärker entwickelte            Förderung der sozialen Inklusion, Bekämpfung von  

                                                                                                Regionen                                Armut und jeglicher Diskriminierung                                                Ja                              135.000.000,00 

2014AT05SFOP001             3                 ESF                   Stärker entwickelte            Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung 

                                                                                                Regionen                                für Kompetenzen und lebenslanges Lernen                                    Ja                              205.000.000,00 

2014AT05SFOP001             4                 ESF                   Übergangsregionen           Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung  

                                                                                                                                                    und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte                      Ja                              14.697.349,00 

2014AT05SFOP001             4                 ESF                   Übergangsregionen           Förderung der sozialen Inklusion, Bekämpfung von  

                                                                                                                                                    Armut und jeglicher Diskriminierung                                                Ja                              2.642.139,00 

2014AT05SFOP001             4                 ESF                   Übergangsregionen           Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung  

                                                                                                                                                    für Kompetenzen und lebenslanges Lernen                                    Ja                              6.448.374,00 

2014AT06RDNP001            P2              ELER                                                                                                                                                                                              Ja                              437.770.395,00 

2014AT06RDNP001            P3              ELER                                                                                                                                                                                              Ja                              259.872.674,00 

2014AT06RDNP001            P4              ELER                                                                                                                                                                                              Ja                              

2.492.579.664,00 

2014AT06RDNP001            P5              ELER                                                                                                                                                                                              Ja                              122.576.074,00 

2014AT06RDNP001            P6              ELER                                                                                                                                                                                              Ja                              509.832.827,00 

2014AT14MFOP001           1                 EMFF                                                                                                                                                                                             Ja                              45.000,00 

2014AT14MFOP001           2                 EMFF                                                                                                                                                                                             Ja                              3.604.000,00 

2014AT14MFOP001           3                 EMFF                                                                                                                                                                                             Ja                              1.400.000,00 

2014AT14MFOP001           5                 EMFF                                                                                                                                                                                             Ja                              1.689.500,00 

2014AT16RFOP001             A.1             EFRE               Übergangsregionen           Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung  

                                                                                                                                                    und Innovation                                                                                            Nein                        12.016.920,00 

Hinweis: Im EFRE und ESF wurden in den OPs Etappenziele für Prioritätsachse und Regionskategorie und nicht für TZ definiert. Daher beziehen sich die Angaben in Spalte 6 (Etappenziel erreicht)  

auf Prioritätsachse pro Regionskategorie. Aussagen zur Zielerreichung auf Ebene der TZ sind nur für PAs eindeutig, die lediglich ein TZ ansprechen.



Zielverfehlung ist in erster Linie auf die verspätete 
operative Programmumsetzung zurückzuführen. 
Der Umsetzungsrückstand im Vergleich zu den ur-
sprünglichen Planungen konnte in der Folge nicht 
wieder gänzlich aufgeholt werden. In der ÜR Bur-
genland wurden die Etappenziele in zwei Prioritä-
ten verfehlt. Neben der P3-CO2, bei der auch be-
züglich der Gründe der Verfehlung Ähnliches gilt 
wie für die SeR, ist in der ÜR auch die P1-FTI zu er-
wähnen. Mittelumschichtungen in leistungsfähige 
Prioritäten sind für Herbst 2019 vorgesehen. 

g Für die ESF-Umsetzung wurden die Zielwerte für 
die Outputziele in allen Prioritätsachsen deutlich 
überschritten, die Realisierung liegt zwischen  
169 % (P3-LLL) und 275 % (P4-Bgld) des Etappen-
ziels. Im Hinblick auf die Finanzziele wurde in der 
P3-LLL ein Realisierungsgrad von 107 % erreicht. 
In den P2-Armut und P4-Bgld entsprach die Um-
setzung zwar nicht vollständig dem Zielwert, mit 
einer Realisierungsquote von 85 % (P2) bzw. 93 % 

(P4) wurde das Etappenziel aber dennoch erreicht.  
Allein die Umsetzung in der P1 (Beschäftigung in 
SeR) liegt mit 13 % deutlich unter den 30 % der ge-
planten Unionsmittel. Die Ursachen dafür sind im 
Zusammenspiel mehrerer Faktoren zu finden, 
 unter anderem dem verzögerten Start der innova-
tiven unternehmensbezogenen Ansätze sowie 
 Problemen in der Umsetzung der sonstigen Maß-
nahmen. 

 
Beitrag der ESI-Fonds Österreichs zu den 
Europa-2020-Wachstumszielen und zur  
Umsetzung ihrer Thematischen Ziele 
 
Gemäß Abbildung 8 sind die TZ der ESI-Fonds den 
Zielen der Europa-2020-Strategie eines intelligenten, 
nachhaltigen sowie integrativen Wachstums zugeord-
net. Die Fonds leisten damit Beiträge zur Erreichung 
der spezifischen Wachstumsziele der EU. 
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Abb. 8: Europa 2020, Thematische Ziele und ESI-Fonds in Österreich

Quelle: Darstellung convelop auf Basis der Partnerschaftsvereinbarung und EK (2015b)

Umsetzungsbeiträge: Intelligentes Wachstum  
 
Das Ziel „Intelligentes Wachstum“ soll im Rahmen der ESI-Fonds durch die TZ 1–3 unterstützt werden. Im 
TZ 1 werden Projekte zur Verbesserung der Forschungs- und Transferkapazitäten, zur Einbettung der beste-
henden hochrangigen Forschungsorganisationen in das regionale Umfeld ebenso wie zur Verbreiterung der 
Innovationsbasis gefördert. Die Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur und Zugang zu Breitbandlösun-
gen erfolgt im Rahmen des ELER-Programms (TZ 2). Zudem sind Maßnahmen zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit von KMU im Rahmen des TZ 3 in diesem Zusammenhang von Relevanz. In der Umsetzung 
weisen diese TZ, die das Intelligente Wachstumsziel unterstützen, ein mittleres bis hohes Umsetzungsni-
veau auf. Die Umsetzungsraten liegen laut Monitoring zwischen 46 % (TZ 2) und 68 % (TZ 1). Hinzu kom-
men zahlreiche Projekte im ETZ-Bereich, die in der laufenden Periode stark auf das TZ 1 ausgerichtet sind. 
Im Detail zeigt sich für die das Intelligente Wachstumsziel ansprechenden Thematischen Ziele folgende Um-
setzungsperformance: 



TZ 1 – Stärkung von Forschung, technologischer 
Entwicklung und Innovation 
 
Kernziel der ESI-Fonds in TZ 1 ist es, einen Beitrag zur 
Verbesserung der Forschungs- und Transferkapazitä-
ten und der Einbettung der bestehenden hochrangi-
gen Forschungsorganisationen in das regionale 
 Umfeld ebenso wie zur Verbreiterung der Innovati-
onsbasis zu leisten. 
 
Das TZ 1 weist einen Umsetzungsstand von 68 % auf 
(Tabelle 10). Inhaltlich erfolgt die bisherige Pro-
grammumsetzung entlang der in der PV formulierten 
Zielsetzungen und umfasst folgende Schwerpunkte: 
 
In mehreren Vorhabensarten des ELER wird die Stär-
kung von FTEI als primäre Zielstellung angegeben. 
Bis Ende 2018 wurden Maßnahmen im Umfang von 
insgesamt 73 Mio. € gefördert. In 119 Projekten wer-
den prioritär FTI-relevante Ziele angestrebt. Darun-
ter sind 18 Operationelle Gruppen im Rahmen der 
Europäischen Innovations-Partnerschaft (EIP), in de-
nen über  ein breites Spektrum von Problemstellun-
gen (z. B. Kontrolle von Drahtwurm, Erosionsschutz, 
Fliegen-Larvenzucht) Wissensaufbau und Umset-
zung in  Kooperation von LandwirtInnen und For-
scherInnen verfolgt wird. Untersuchungen zum In-
novationsverhalten in der Landwirtschaft weisen auf 
die stark begrenzten Ressourcen und hohen Kosten 
von Innovationen in den Betrieben hin. Im Zuge einer 
Befragung wurde evident, dass Demonstrationsvor-
haben und Erfahrungsberichte von BerufskollegIn-
nen die wirksamsten Informationskanäle sind (Sina-
bell, et al., 2017). Anlaufschwierigkeiten und Schritte, 
wie diese überwunden werden können, wurden in 
Egartner und Pfusterschmid (2017) beschrieben. Das 
Programm trägt zum Ziel bei, die nationale For-
schungsquote zu heben, allerdings nur in geringem 
Umfang (0,18 %;  Sinabell, et al., 2019). Das liegt vor al-

lem daran, dass die Intensität von Forschung- und 
Entwicklungsausgaben in der Landwirtschaft derzeit 
ein sehr niedriges Niveau aufweist (Sinabell und 
 Unterlass, 2018). 
  
Im IWB/EFRE wurden bis Ende 2018 156 Projekte mit 
einem Fördervolumen von 118 Mio. € (EFRE-Mittel) 
genehmigt. Dies entspricht einem Umsetzungsstand 
von 56 %. Die Projekte sind inhaltlich auf die Bereiche 
Forschungsinfrastruktur sowie überbetriebliche 
F&E- und Verbundprojekte zum Kompetenzaufbau in 
neuen Themen ausgerichtet. Genehmigt wurden zu-
dem betriebliche F&E Projekte, institutionelle 
Dienstleis tungsangebote an Unternehmen (Innovati-
onsberatung/Cluster) sowie F&E- und technologie-
orientierte Investitionen. Insgesamt konnten bisher 
in TZ 1 rund 100 dauerhafte zusätzliche Arbeitsplätze 
(VZÄ) in Unternehmen und zusätzlich etwa 50 Ar-
beitsplätze (VZÄ) im F&E-Bereich geschaffen werden. 
 
TZ 2 – Verbesserung der Barrierefreiheit sowie 
der Nutzung und Qualität von IKT 
 
Die in der PV vorgesehene Maßnahme des TZ 2 – IKT 
ist die Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur und 
Zugang zu Breitbandlösungen im Rahmen des ELER-
Programms. Ziel dieser Aktion ist die Herstellung von 
leistungsfähigen Übertragungsraten auch in Gebie-
ten, die von den Telekombetreibern aus wirtschaftli-
chen Gründen bislang nicht versorgt wurden. Die 
Verfügbarkeit von schnellem Internet stellt für Betrie-
be einen wichtigen Standortfaktor dar und gewinnt 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen mehr und mehr an 
Bedeutung. 
 
Die Verbesserung des Internetzugangs von Unterneh-
men und der Bevölkerung im ländlichen Raum wird 
durch  eine spezifische Maßnahme (7.3.1.) im ELER 
 angestrebt. Dafür wurden bis Ende 2018 insgesamt   
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Tab. 10: Umsetzung TZ 1 – FTEI (genehmigte EU-Mittel) 

 

TZ 1  – FTEI                                      ELER                    EMFF                           IWB/EFRE                                ESF                       ESI-Fonds gesamt 

 

Plan in €*                                71.257.620                    0                                210.985.238                                 0                                     282.242.858 

Genehmigungen in €*       72.536.445                    0                                118.002.679                                 0                                     190.539.124 

Umsetzung in %                              102%                      -                                                 56%                                   -                                                      68% 

Quelle: Monitoringdaten, Stand 31. 12. 2018, Berechnung convelop, Anmerkung: * EU-Mittel 

Tab. 11: Umsetzung TZ 2 – IKT (genehmigte EU-Mittel) 

 

TZ 2  – IKT                                        ELER                    EMFF                           IWB/EFRE                                ESF                       ESI-Fonds gesamt 

 

Plan in €*                              26.459.915                        0                                         0                                           0                                     26.459.915 

Genehmigungen in €*     12.239.291                        0                                         0                                           0                                     12.239.291 

Umsetzung in  %                              46%                          -                                           -                                              -                                                    46% 

Quelle: Monitoringdaten, Stand 31. 12. 2018, Berechnung convelop, * EU-Mittel 



12 Mio. € genehmigt (Tabelle 11). Im Jänner 2019 wa-
ren insgesamt 29 Projekte operativ. Die Breitbandför-
derung ist in der Periode 2014–2020 in ein Rahmen-
förderungsprogramm eingebunden und Teil der 
bundesweiten Breitbandstrategie. Die Teilmaßnahme 
Access wurde spezifisch für den ländlichen Raum 
konzipiert. Zum Zeitpunkt der Bewertung durch 
Tamme und Schrems (2017) konnten Projekte man-
gels Umsetzung noch nicht bewertet werden und 
 Ende 2018 war die Maßnahme erst zu 1,2 % umge-
setzt (gemessen an ausbezahlten Mitteln). 
  
TZ 3 – Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU 
 
Im TZ 3 werden durch die ESI-Fonds KMU in der Stär-
kung ihrer Wettbewerbsfähigkeit unterstützt. Zu Jah-
resende 2018 war dieses TZ zu zwei Drittel ausge-
schöpft (Tabelle 12). Die Umsetzung wird getragen 
durch die betrieblichen Investitionsprojekte des 
ELER und im IWB/EFRE. 
 
Das Ziel der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit wird 
im ELER durch mehrere Maßnahmen angestrebt. 
Dabei reicht das Spektrum von Beihilfen für Exis -
tenzgründungen in der Landwirtschaft über die 
 Unterstützung von Investitionen (vor allem in der 
tierischen Produktion) bis  zum Aufbau von Quali-
tätssicherungssystemen sowie Informations- und 
 Absatzförderungsmaßnahmen. Bis Ende 2018 wur-
den über 50.000 Projekte mit einem Volumen von  438 
Mio. € (EU- Mittel) genehmigt. Die Ergebnisse der 
Studie von Sinabell et al. (2017) zeigen, dass land-
wirtschaftliche Betriebe, deren Investitionen geför-

dert werden, höheren Output je Arbeitskraft erzielen 
und dass das Programm insgesamt zu einer Output-
Steigerung von Agrargütern und zur Ausdehnung des 
Arbeitseinsatzes führt. Betriebe verfolgen unter-
schiedliche Strategien, um Wachstum zu ermögli-
chen, die Diversifizierung spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Eine Steigerung der Faktorproduktivität wurde 
in Betrieben mit den Produktionsschwerpunkten 
Pflanzenbau  und Tierproduktion festgestellt. Meix-
ner, Pichlbauer und Schlögl (2017), die Beteiligte an 
Wertschöpfungsketten befragten, berichten von er-
heblichen Zugewinnen an Produktionsvolumen und 
Beschäftigung bei den geförderten Unternehmen. 
 
Im EMFF werden durch mehrere Maßnahmen Impul-
se im TZ 3 gesetzt, wobei das Spektrum Beihilfen für 
produktive Investitionen und Diversifizierung zur Er-
schließung neuer Einkommensquellen – etwa die 
Verarbeitung von Rohprodukten, die Einführung 
neuer Vermarktungswege und innovative Projekte – 
umfasst. Bis Ende 2018 wurden 1,6 Mio. € der insge-
samt 3,2 Mio. € genehmigten EU-Mittel ausbezahlt. 
Die meisten Projekte (91 von 133) dienten der Unter- 
stützung neuer Investitionen oder der Erweiterung 
bestehender Anlagen, um die Produktionskapazität 
auszuweiten. 
 
Mit insgesamt 272 genehmigten Projekten und 104 
Mio. € gebundenen EU-Mitteln ist der IWB/EFRE zu 
63 % ausgeschöpft. Die Umsetzung wird dominiert 
durch betriebliche Wachstums- und Innovationspro-
jekte, in die die Unternehmen auch in substanzielle 
Eigenmittel in der Höhe von 757 Mio. € bzw. 85 % der 
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Umsetzungsbeiträge: Nachhaltiges Wachstum  
 
Auf das „Nachhaltige Wachstum“ zielen die TZ 4–6 ab. Über das TZ 4 werden erneuerbare Energien, „Infra-
struktur Wald“ bzw. Fotovoltaik im ELER-Programm gefördert. Im IWB/EFRE-Programm stehen betriebliche 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien in Unter-
nehmen im Fokus. Die im Fördervolumen deutlich größeren TZ 5 und 6 adressieren Maßnahmen zur Reduk-
tion klimarelevanter Emissionen und der Sicherung der Biodiversität, insbesondere im Rahmen des Agrar-
umweltprogramms ÖPUL (ELER). Mit Ende 2018 weisen die TZ 5 und 6 Ausschöpfungszahlen von knapp  
70 % auf. Demgegenüber ist das Aktivitätsniveau des TZ 4 mit einer Ausschöpfung von 45 % geringer. 
Hinzu kommen zahlreiche Projekte im Bereich der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit, die in der 
laufenden Periode stark auf das TZ 6 ausgerichtet sind. Im Detail zeigt sich folgendes Bild bei der Umsetzung 
nach Thematischen Zielen: 

Tab. 12: Umsetzung TZ 3 – KMU (genehmigte EU-Mittel) 

 

TZ 3  – KMU                                      ELER                            EMFF                                 IWB/EFRE                           ESF              ESI-Fonds gesamt 

 

Plan in €*                                 650.409.522                 3.591.500                             166.532.433                            0                             820.533.455 

Genehmigungen in €*       437.862.840                 3.198.760                             104.494.214                            0                             545.555.731 

Umsetzung in  %                                   67%                             89%                                              63%                              -                                              66% 

Quelle: Monitoringdaten, Stand 31. 12. 2018, Berechnung convelop, * EU-Mittel 



Projektkosten einbringen. Folglich liegt die durch-
schnittliche Förderquote bei 15 %. Durch diese Pro-
jekte werden 714 VZÄ an zusätzlicher Beschäftigung 
geschaffen. Ungefähr ein Drittel der Projekte (abso-
lut: 90), für die Informationen im Monitoring vorlie-
gen, weisen „besonders auf Nachhaltigkeit ausgerich-
tete Elemente“ aus. Mit Sommer des Jahres 2019 (und 
damit nach Redaktionsschluss) wurden erste Ergeb-
nisse aus der begleitenden Evaluierung zur Prioritäts-
achse 2 „KMU“ erwartet. 
 
TZ 4 – Förderung der Bestrebungen zur  
Verringerung der CO2-Emissionen in allen  
Branchen der Wirtschaft 
 
Umsetzungsträger des TZ 4 sind – gemessen sowohl 
an den Plan- als auch Umsetzungsdaten – die beiden 
Programme ELER sowie IWB/EFRE. Das TZ weist En-
de 2018 einen Mittelbindungsgrad von 45 % auf, wo-
bei die Umsetzung bisher zu etwa gleichen Teilen von 
den beiden relevanten Programmen getragen wird 
(Tabelle 13). 
 
Im ELER ist das Spektrum von Maßnahmen zur direk-
ten Verringerung der Treibhausgasemissionen breit. Es 
reicht von Modernisierungsmaßnahmen in der Forst-
wirtschaft, der Förderung der Nutzung erneuerbarer 
Energien (darunter Fotovoltaik) bis zur  bodennahen 
Gülle-Ausbringung. Dafür wurden bis Ende 2018 in 
über 2.361 Projekten insgesamt 47 Mio. € genehmigt. 
 
Mehrere Maßnahmen, die direkt die Ziele adressie-
ren, wurden von Handler (2017) beschrieben und 
evaluiert. Kurzgefasst wurde das Angebot erneuerba-
rer Energien erhöht und auch die Verwendung ausge-
weitet. Die Wirksamkeit der Planerstellung auf be-
trieblicher Ebene wurde von Stampfer und Huber 
(2017) analysiert mit dem Befund, dass die dadurch 
ermöglichte nachhaltige Holzernte eine signifikante 
Einsparung fossiler Rohstoffe ermöglicht. Mit drei 
Fragen im Zusammenhang mit Teilziel 4 beschäftigt 
sich die Studie Sinabell et al, 2017. Die Ergebnisse zei-
gen u. a., dass (i) durch Änderungen der Landnutzung 
und Bewirtschaftung ein Beitrag zur Bindung von 
Kohlendioxid im Boden geleistet wird und (ii) die 
 erwünschten Wirkungen vermehrter Nutzung erneu-
erbarer Energie und höherer Energieeffizienz durch 
höhere Treibhausgasemissionen aufgehoben werden. 

Dies ist auf die durch das Programm bewirkten Out-
putsteigerungen zurückzuführen. 
 
Im IWB/EFRE stehen betriebliche Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz und zur Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Energien in Unternehmen im 
Zentrum. Ein Fokus wird auch auf den Ausbau von 
F&E-Kompetenz im Zusammenhang mit Energietech-
nologien sowie energieeffizienten Lösungen gesetzt. 
Zudem soll das Programm einen Beitrag zur CO2-Re-
duktion durch die Entwicklung neuer, lokaler und re-
gionaler Strategien in Kombination mit Umsetzungs-
projekten leisten. Mit Ende 2018 wies das Monitoring 
284 genehmigte Projekte mit einem Fördervolumen an 
EFRE-Mitteln von 50,2 Mio. € auf. Das entspricht 45 % 
der Planmittel des TZ 4. Die Förderquote öffentlicher 
Finanzierung erreicht in dieser Priorität ca. 33 % der 
Gesamtprojektkosten. Die Umsetzung wird dominiert 
durch betriebliche Investitionen im Hinblick auf er-
neuerbare Energien und Energieeffizienz. 15 Projekte 
sind FTEI-Projekte in CO2-relevanten Bereichen,  
8 Projekte entfallen auf Strategien zur Einsparung von 
CO2/nachhaltige Mobilität. Mit den Projekten wird ei-
ne jährliche Verringerung von Treibhausgasemissio-
nen von mehr als 150.100 t erreicht. Kompensatorische 
Effekte, die durch Outputsteigerungen ausgelöst wer-
den, sind hierbei nicht berücksichtigt. 
 
TZ 5 – Förderung der Anpassung an den Klima- 
wandel sowie der Risikoprävention und des 
Risikomanagements und TZ 6 – Erhaltung und  
Schutz der Umwelt sowie Förderung der 
Ressourceneffizienz 
 
Gemäß den Vorgaben wurden beide Thematischen 
Ziele im ELER gemeinsam programmiert. Für die 
Partnerschaftsvereinbarung werden die Aktivitäten in 
den beitragenden Schwerpunktbereichen je zur Hälf-
te TZ 5 bzw. TZ 6 zugeordnet. Beide Thematischen 
Ziele weisen in der Planung mit insgesamt mehr als 
2,5 Mrd. € EU-Mittel die mit Abstand höchsten Bud-
getposten auf. Knapp 1 Mrd. € ELER-Mittel sind da-
von für Flächenzahlungen reserviert. Inhaltlich zielt 
das ELER-Programm in TZ 5 auf die Maßnahmen zur 
Reduktion klimarelevanter Emissionen ab. In TZ 6 
werden Beiträge zur Sicherung der Biodiversität im 
Rahmen des Agrarumweltprogramms ÖPUL geleis -
tet. Beide TZ weisen einen Genehmigungsstand von 
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Tab. 13: Umsetzung TZ 4 – CO2-arme Wirtschaft (genehmigte EU-Mittel) 

 

TZ 4  – CO2                                         ELER                            EMFF                                 IWB/EFRE                           ESF              ESI-Fonds gesamt 

 

Plan in €*                                  105.666.508             505.000                                     112.156.167                           0                            218.327.675 

Genehmigungen in €*           47.307.241                 2.265                                       50.168.478                           0                              97.477.984 

Umsetzung in %                                      45%                   0,4%                                                      45%                             -                                             45% 

Quelle: Monitoringdaten, Stand 31. 12. 2018, Berechnung convelop, * EU-Mittel



jeweils rd. 850 Mio. € auf. Der Ausschöpfungsgrad 
liegt damit bei knapp 70 % (Tabelle 14). 
 
Um potenziellen Umweltgefährdungen durch Intensi-
vierung der Produktion und Konzentration der Land-
wirtschaft auf Gebiete mit günstigen Produktionsbe-
dingungen entgegenzuwirken, werden im ELER 
mehrere Maßnahmenbündel eingesetzt, vor allem je-
ne, die einen Flächenbezug aufweisen. Dafür wurden 
bis zum Jahresende 2018 1,7 Mrd. € ELER-Mittel auf-
gewendet. In das Agrarumweltprogramm wurden  
1,8 Mio. Hektar Acker und Grünlandflächen und zu-
sätzliche 0,3 Mio. Hektar Almfläche einbezogen. Die 
Fläche der Betriebe, die Ausgleichszulage für naturbe-
dingte Nachteile beziehen (2018: 81.713 Betriebe), be-
trug 1,5 Mio. Hektar. Am Agrarumweltprogramm 
ÖPUL nahmen 91.710 Betriebe teil. Mit der Umset-
zung der Maßnahmen beschäftigten sich Dersch et al. 
(2017) im Detail und Schwaiger et al. (2017) legen zu 
einzelnen Umweltbereichen konkrete Kennzahlen zu 

quantitativen Wirkungen vor. Dabei ist der EU-weit 
verwendete Kontext-Indikator High Nature Value 
Farmland Index hervorzuheben. Die AutorInnen kom-
men u. a. zum Schluss, dass die Ausgleichszulage zur 
Erhöhung der Biodiversität beiträgt. Die Studie gibt 
Auskunft zur Programmwirkung auf alle Umweltme-
dien (Luft, Wasser, Boden) und weist darauf hin, dass 
die vom Programm forcierte biologische Wirtschafts-
weise in vielen Dimensionen zur Umwelt entlas tung 
beiträgt. Sinabell et al. (2019)  zeigen mit einem Agrar- 
und Forstsektormodell, dass der biologische Anbau 
abnehmen würde und der Stickstoff-Einsatz je Hektar 
zunehmen würde, gäbe es kein Programm. 
 
Der EMFF finanzierte Projekte im Umfang von  
1,58 Mio. € bis Ende 2018, wobei die Summe ein-
schließlich nationaler Förderung 2,28 Mio. € betrug. 
In diesen Projekten ist das Ziel, die für die Produktion 
notwendige Wassermenge zu verringern und den 
Chemikalieneinsatz zu drosseln. 
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Tab. 14: Umsetzung TZ 5 – Klima und TZ 6 – Umwelt/Ressourcen (genehmigte EU-Mittel) 

 

TZ 5  – Klima                                    ELER                            EMFF                                 IWB/EFRE                           ESF              ESI-Fonds gesamt 

 

Plan in €*                                  1.233.131.982                       0                                                                                      0                        1.233.131.982 

Genehmigungen in €*            849.181.317                       0                                              0                                      0                         849.181.3178 

Umsetzung in %                                         69%                         -                                                 -                                        -                                             69% 

 

TZ 6  – Umwelt/ 

Ressourceneffizienz                    ELER                            EMFF                                 IWB/EFRE                           ESF              ESI-Fonds gesamt 

 

Plan in €*                                   1.242.915.586     2.282.000                                       4.850.000                              0                       1.250.047.586 

Genehmigungen in €*             851.053.893     1.581.664                                       1.666.760                              0                           854.302.317 

Umsetzung in %                                          68%                69%                                                   34%                                -                                            68% 

Quelle: Monitoringdaten, Stand 31. 12. 2018, Berechnung convelop, * EU-Mittel 

Umsetzungsbeiträge: Integratives  Wachstum  
 
Zum Integrativen Wachstumsziel tragen alle vier ESI-Fonds bei, wenngleich der Schwerpunkt auf dem ESF- 
bzw. ELER-Programm liegt. Im Beschäftigungsbereich (TZ 8) sollen Maßnahmen zur Verbesserung der Er-
werbschancen durch Diversifizierung und Gründung neuer Betriebe gesetzt werden (ELER-Programm) 
ebenso wie zur Erhöhung der Beschäftigungschancen, insbesondere von Frauen und älteren Personen (ESF 
OP). Akzente werden im ESF auch bei den Themen soziale Inklusion und Armutsbekämpfung (TZ 9) gesetzt. 
Im Bereich Basisdienstleistungen soll die Versorgungsqualität im ländlichen Raum erhöht werden (ELER). 
Im ESF werden in den Maßnahmen insbesondere benachteiligte und/oder armutsgefährdete Personen als 
Zielgruppen adressiert. Kleinere Zielbeiträge zum TZ 9 werden auch vom IWB/EFRE-Programm erwartet. 
Im TZ 10 wird das integrative Wachstumsziel durch Maßnahmen zur Verringerung der Zahl der Ausbildungs-
abbrecherInnen sowie eine Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von formal gering qualifizierten und 
bildungsfernen Personen (ESF OP) angesprochen. 
 
Das ELER-Programm wiederum setzt den Fokus auf die Steigerung der wirtschaftlichen Kompetenz von Be-
triebsleiterInnen. Das TZ 10 (Lebenslanges Lernen) weist hohe Mittelbindungen auf (72 %). Die Umsetzung 
bei TZ 8 (Beschäftigung) und TZ 9 (Armutsbekämpfung) liegt mit einem Genehmigungsgrad von 53 % bzw. 
44 % deutlich darunter. Im Detail zeigt sich in der Umsetzung nach Thematischen Zielen folgendes Bild:



Im IWB/EFRE-Programm sind integrierte Maßnah-
men  zur  Territorialen/Städtischen Dimension nach 
Art. 7 EFRE vorgesehen, die in Oberösterreich teilwei-
se das TZ 6 ansprechen. Für Details siehe Kapitel 2.5.1. 
 
TZ 8 – Förderung nachhaltiger und hochwertiger 
Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität 
der Arbeitskräfte 
 
Alle vier ESI-Fonds leisten einen Beitrag zum Thema-
tischen Ziel 8 „Beschäftigung“. Mit einem Projektge-
nehmigungsstand von insgesamt 55 Mio. € EU-Mittel 
sind in diesem TZ knapp über die Hälfte der geplan-
ten Mittel gebunden (Tabelle 15). 
 
Die Steigerung der Wertschöpfung und Beschäfti-
gung zählen zu den Kernzielen des ELER-Pro-
gramms. Die Maßnahmen wirken durch viele Kanäle. 
Vor allem Maßnahmen zur Stärkung der Zusammen-
arbeit zielen in direkter Weise auf eine Anhebung der 
Beschäftigung ab, während Maßnahmen zur Förde-
rung der Investitionen durch Erhöhung der Arbeits-
produktivität im Produktionsprozess dem eher ent-
gegenwirken. In 331 genehmigten Projekten wurde 
bis Ende 2018 ein EU-Fördervolumen 11 Mio. € be-
willigt. Der Auszahlungsstand lag bei 20 %. Mit den 
unmittelbaren Wirkungen dieser Maßnahmen be-
schäftigen sich Naylon und Machold (2017) sowie 
Schaffer und Plha (2017). Da zum Zeitpunkt der Be-
wertung die Maßnahmen erst am Beginn ihrer Um-
setzung standen, waren die Konsequenzen für die Be-
schäftigung nicht eindeutig zu bestimmen. Zwei 
ergänzende methodische Ansätze wurden in Sinabell 
et al. (2019) gewählt, um zu bestimmen, ob das Pro-
gramm Auswirkungen auf den Beschäftigungsum-
fang hat. In einer ökonometrischen Analyse von Da-
ten auf Gemeinde-Ebene konnte der Nachweis 
erbracht werden, dass höhere Programm-Mittel mit 
(leicht) höherer Beschäftigung einhergehen. Durch 
das Programm ist die Beschäftigungsquote gestiegen 
und erreichte im Jahr 2016 einen Wert von 77,4 % in 
ländlichen Regionen. Mithilfe eines multi-regionalen 
und multi-sektoralen Modells wurde festgestellt, dass 
25.000 Beschäftigungsverhältnisse mit dem LE 14-20 
verbunden sind. Nicht nur die Regionen, in welche 
die Mittel fließen, profitieren vom Programm, son-
dern auch vorwiegend urbane Regionen. In diesen 
wird ein höherer Beschäftigungsumfang bewirkt 

durch die Vernetzung mit Wertschöpfungsketten, in 
denen Investitions- und Produktionsausweitungen 
durch das Programm ausgelöst werden. 
 
EMFF-Maßnahmen, die zu diesem Thematischen Ziel 
beitragen, umfassen die berufliche Bildung in der 
Aquakultur, die Verbreitung wissenschaftlicher und 
technischer Kenntnisse und die Vermittlung von neu-
en Fertigkeiten. Im Rahmen von 23 Veranstaltungen 
konnten insgesamt 426 Personen geschult werden. 
 
Insgesamt 15 % der ESF-Mittel sind laut OP dem The-
matischen Ziel Beschäftigung gewidmet, 22 % davon 
in der ÜR Burgenland. Damit kommt diesem Ziel im 
Burgenland mit 58 % der geplanten EU-Unterstüt-
zung die quantitativ größte Bedeutung zu, während 
in den SeR lediglich rund 12 % dafür vorgesehen sind. 
Insgesamt ist das TZ nach Genehmigungen zu 52 % 
ausgeschöpft, wobei der Auszahlungsstand mit 16 % 
deutlich geringer ist (Gesamtösterreich). Die Mittel 
sollen in den SeR primär für innovative Maßnahmen 
zur Förderung der Gleichstellung von Frauen sowie 
zur Unterstützung des aktiven und gesunden Alterns 
eingesetzt werden. Zu diesem Zweck wurden zuerst 
unter Einbindung aller wichtigen Stakeholder ent-
sprechende Förderkonzepte ausgearbeitet. Diese bil-
deten die Grundlage für die Vergabe von Pilotprojek-
ten im Bereich Gleichstellung (inklusive einer 
begleitenden Evaluierung) sowie die Vergabe eines 
Projektes zur Demografieberatung. Die neuen Pro-
jekte zur Betriebsberatung wurden ab Sommer 2017 
umgesetzt und liefen auch sehr rasch an. Dies gilt ins-
besondere für die Demografieberatung, im Rahmen 
derer bis Ende 2018 laut ESF-Monitoring bereits 1.242 
Unternehmen beraten wurden. Sie ergänzt beim 
 Active-Ageing-Ansatz die Betriebsberatungen der 
 Initiative fit2work, welche auf den Aufbau eines be-
trieblichen (Wieder-)Eingliederungsmanagements 
abzielen. Diese wurde bereits ab 2015 mit ESF-Mit-
teln unterstützt und richtet sich speziell an KMU (bis-
her 1.463 beratene Unternehmen). Im Burgenland 
sind vier von sieben Prioritäten dem TZ 8 zuzuord-
nen, allerdings sind bisher ausschließlich Maßnah-
men in der IP4.1, der Erleichterung des Zugangs zur 
Beschäftigung, für arbeitslos Vorgemerkte umgesetzt 
worden. Zentrale Zielgruppe sind mit 68 % der Teil-
nehmenden unter 25-Jährige. Das Spektrum reicht 
von Deutsch- und EDV-Kursen über Berufsorientie-
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Tab. 15: : Umsetzung TZ 8 – Beschäftigung (genehmigte EU-Mittel) 

 

TZ 8  – Beschäftigung                  ELER                            EMFF                                 IWB/EFRE                           ESF              ESI-Fonds gesamt 

 

Plan in €*                                    25.466.727              360.000                                     10.280.000                66.697.349                     102.804.076 

Genehmigungen in €*           10.703.808              137.291                                        9.086.545                34.922.698                        54.850.342 

Umsetzung in %                                     42%                      38%                                                    88%                              52%                                      53% 

Quelle: Monitoringdaten, Stand 31. 12. 2018, Berechnung convelop, * EU-Mittel 



rungen bis zu Maßnahmen nach dem Berufsausbil-
dungsgesetz. Aufgrund der dynamischen Mittelaus-
schöpfung in IP4.1 waren im Burgenland Ende 2018 
63 % der für TZ 8 vorgesehenen ESF-Mittel geneh-
migt, knapp 28 % bereits verausgabt. Eine Programm-
änderung zuguns ten von IP4.1 ist in Vorbereitung. 
 
Der IWB/EFRE zielt regional fokussiert auf beschäfti-
gungsfreundliche Wachstumsimpulse durch eine In-
tensivierung der Stadt/Stadt-Umland-Kooperationen 
in der Steiermark ab. Die bisher 49 genehmigten Pro-
jekte mit einem Fördervolumen von 9 Mio. € (EU-Mit-
tel) (Ausschöpfungsgrad: 88 %) sind vorwiegend auf 
die Standortentwicklung und Mobilität in stadtregio-
nalen Räumen ausgerichtet, die mittelfristig die 
Wachstumsvoraussetzungen für die Ansiedlung und 
Entwicklung von Unternehmen sowie den Zugang der 
Beschäftigten zu Arbeitsplätzen verbessern sollen. 
 
TZ 9 – Förderung der sozialen Inklusion und  
Bekämp fung von Armut und jeglicher  
Diskriminierung 
 
In Österreich ist der Anteil der armutsgefährdeten Per-
sonen von 2014 bis 2017 von 14,1 % auf 14,4 % gestie-
gen. In dünn besiedelten Gebieten ist die Kennzahl 
mit 10,5 % praktisch gleichgeblieben (eigene Berech-
nungen, basierend auf EUSILC25). Zur Erreichung der 
Ziele im Rahmen sozialer Inklusion und Armutsbe-
kämpfung (TZ 9) tragen in Österreich in ers ter Linie 
die Fonds ELER und ESF bei. Kleinere Zielbeiträge 
werden auch vom IWB/EFRE-Programm erwartet. 
  
Der Umsetzungsstand ist mit insgesamt 44 % deut-
lich geringer als in den meisten anderen Themati-
schen Zielen und ist vor allem auf den vergleichswei-
se niedrigen Genehmigungsstand im ELER (36 %) 
zurückzuführen (Tabelle 16). 
 
Im ELER werden mehrere Maßnahmen spezifisch für 
die Verbesserung der Inklusion und Verringerung der 
Armut angeboten. Diesem Ziel sind Maßnahmen wie v. 
a. Leader sowie Dorferneuerung, Lokale Agenda 21, so-
ziale Angelegenheiten, klimafreundliche Mobilitätslö-
sungen, Tourismus und Schutz vor Naturgefahren zu-

geordnet. Bis Ende 2018 wurden in 2.302 Projekten EU-
Mittel in der Höhe von 147 Mio. € ausbezahlt. Zum 
Zeitpunkt der Evaluierung 2017  waren viele Projekte 
erst angelaufen. Es wurden Schwierigkeiten bei der 
Messung der Umsetzung und Wirkung sichtbar und 
auch Barrieren in Verwaltungsabläufen beobachtet, zu 
deren Beseitigung Vorschläge ausgearbeitet wurden 
(vgl. Naylon und Machold, 2017; Tamme und Schrems, 
2017 und Schaffer und Plha, 2017 sowie N. N., 2017). 
 
Das Programm insgesamt zielt darauf ab, Wertschöp-
fung und Beschäftigung zu verbessern. Gelänge dies, 
so könnte damit auch Armut verringert oder das 
 Armutsrisiko abgeschwächt werden. Die Vermutung, 
dass die Zahlungen des Programms insgesamt die 
Zahl der von Armut betroffenen Personen verringert 
oder die soziale Inklusion durch Teilnahme am 
 Arbeitsmarkt fördert, wurde in Sinabell, et al (2019) 
geäußert und mit ökonometrischen Verfahren über-
prüft. Gemäß den Analysen besteht zwar ein schwach 
angedeuteter Zusammenhang zwischen Programm-
auszahlungen und der Verringerung der Armutsge-
fährdung, er ist jedoch nicht signifikant. 
 
Im ESF wurde der Themenbereich der sozialen Inklu-
sion von benachteiligten und/oder armutsgefährde-
ten Personengruppen (TZ 9) im Vergleich zur Vorperi-
ode deutlich aufgewertet (31 % der Gesamtmittel). 
Die meisten ZwiSts erwiesen sich in der bisherigen 
Umsetzung als sehr aktiv, was sich an den insgesamt 
156 Projekten, einem hohen Zielerreichungsgrad der 
physischen Output- und Ergebnisindikatoren sowie 
einem Umsetzungsstand der Maßnahmen zum TZ 9 
von 67 % (Genehmigungen) bzw. 25 % (Auszahlun-
gen) zeigt. Dabei sind große Unterschiede zwischen 
den einzelnen Bundesländern feststellbar: Die Mit-
telbindung aufgrund von Genehmigungen liegt zwi-
schen 27 % und 89 %. Wien, für das die meisten Mittel 
vorgesehen sind, weist den höchsten Ausgabenstand 
auf, aber auch etwa in Vorarlberg ist die Umsetzung 
schon weit gediehen. Das Burgenland liegt mit 13 % 
eher am unteren Rand der Ausgabenmeldungen. 
 
Insgesamt nahmen 66.659 Personen an Maßnahmen 
in IP2.1 teil, davon nur 38,4 % Frauen. Mit 79 % 
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25 Community Statistics on Income and Living Conditions

Tab. 16: Umsetzung TZ 9 – Armutsbekämpfung und soziale Inklusion (genehmigte EU-Mittel) 

 

TZ 9  – Armutsbekämpfung                 ELER                            EMFF                          IWB/EFRE                          ESF          ESI-Fonds gesamt 

 

Plan in €*                                                  410.467.052                       0                           11.437.640                137.642.139                559.546.831 

Genehmigungen in €*                        147.512.751                       0                              5.260.434                  92.767.026                245.540.210 

Umsetzung in %                                                     36%                         -                                          46%                                67%                                44% 

Quelle: Monitoringdaten, Stand 31. 12. 2018, Berechnung convelop, * EU-Mittel 



 wurden überwiegend MigrantInnen bzw. Personen 
ausländischer Herkunft oder Angehörige von Min-
derheiten einbezogen, 58 % leben in Erwerbslosen-
haushalten, die Altersstruktur ist breit gestreut (29 % 
der Teilnehmenden waren unter 25 Jahre, 55 % 25–54 
Jahre sowie 16 % mindestens 55 Jahre alt). 
 
Es zeigt sich, dass das ESF-Programm den Bundes-
ländern als umsetzende Stellen einen breiten Spiel-
raum bei der Formulierung spezifischer inhaltlicher 
Schwerpunkte im Bereich der sozialen Inklusion er-
möglicht. So war der ESF laut begleitender Evaluie-
rung besonders bedeutsam für die Implementierung 
von neuen Integrationsmaßnahmen für Menschen 
mit Fluchthintergrund, aber auch für arbeitsmarkt-
ferne Gruppen (z. B. Personen mit geringer Beschäfti-
gungsfähigkeit, arbeitsmarktferne Mindestsiche-
rungsbeziehende). Im Hinblick auf die vorgesehenen 
Maßnahmen wurden mit 43 % der bisherigen Aus-
zahlungen die meisten Mittel für TZ 9 zur Stabilisie- 
rung durch Beratung, Betreuung, Qualifizierung und 
Beschäftigung eingesetzt. Je rund 23 % entfallen auf 
Angebote für ausgegrenzte Jugendliche und junge Er-
wachsene bzw. auf zielgruppenangepasste Beschäfti-
gungsprojekte. Knapp 8 % der Auszahlungen betrafen 
Maßnahmen mit Fokus auf Working Poor, rund 2 % 
das Roma-Empowerment und knapp 1 % die burgen- 
ländischen Ansätze gegen Frauenarmut. 
 
Mit den reservierten Mittel im IWB/EFRE-Programm 
konnten in Wien Beiträge zur Aufwertung benachteilig-
ter Stadtgebiete geleistet werden. In Tirol wird CLLD26 im 
Rahmen eines Multifondsansatzes pilothaft erprobt. 
Insgesamt ist TZ 9 mit Ende 2018 zu 46 % (nach Geneh-
migungen) ausgeschöpft. Für Details siehe Kapitel 2.5.1. 
 
TZ 10 – Investitionen in Bildung, Ausbildung und  
Berufsbildung für Kompetenzen und  
Lebenslanges Lernen 
 
Knapp 80 % der insgesamt 268 Mio. € für TZ 10 reser-
vierten ESI-Fondsmittel sollen im Rahmen des ESF-
Programms umgesetzt werden. Die verbleibenden  
20 % entfallen auf das ELER-Programm. Dieses TZ 
wies Ende 2018 einen Genehmigungsstand von 72 % 
der lt. PV geplanten ESI- Fondsmittel auf (Tabelle 17). 

Im Programm LE 14–20 wurden bis Ende 2018 EU-
Mittel in der Höhe von 60 Mio. € genehmigt, die in 
fast 553 Projekten eingesetzt werden sollen. Damit 
sind die vorgesehenen EU-Mittel (Genehmigungen) 
bereits vollständig ausgeschöpft. 
 
Im ESF wurden bis Ende 2018 rund 550 Projekte mit ei-
nem Fördervolumen von 133 Mio. € genehmigt. Dies 
entspricht 63 % der insgesamt für dieses Thematische 
Ziel vorgesehenen Mittel. Inhaltlich zielen die Maßnah-
men auf die Verringerung der Zahl der Ausbildungsab-
brecherInnen und die Erhöhung der Weiterbildungsbe-
teiligung von formal gering qualifizierten sowie 
bildungsfernen Personen. Getrieben wird das positive 
Umsetzungsergebnis von den Maßnahmen der Ausbil-
dungsgarantie, wie Jugendcoaching, Produktionsschu-
len und Berufsausbildungsassis tenz, mit einem Ausga-
benstand von 40 % der geplanten Mittel. Dadurch wird 
die geringe finanzielle Umsetzung im Schulbereich (7 
%), die teilweise auf Verzögerungen in der Geltendma-
chung der Ausgaben bei der Verwaltungsbehörde zu-
rückzuführen sein dürfte, mehr als kompensiert. Die 
Umsetzung im Schulbereich konzentriert sich auf das 
Ziel der Verringerung der Schulabbrüche im berufsbil-
denden Schulwesen durch die Übergangsstufe, kom-
petenzorientiertes und eigenverantwortliches Lernen 
und die Unterrichtssprache Deutsch (Sprachförde-
rung). Die Aktivitäten der Erwachsenenbildung sind 
insgesamt im  finanziellen Plansoll (Auszahlungen rund  
28 % der  geplanten Gesamtmittel). Sie setzen sich aus 
(zielgruppenorientierten und anbieterneutralen) Bera-
tungsangeboten, Basisbildungsangeboten sowie 
 Entwicklungsprojekten zur Verbesserung der Durchläs-
sigkeit des Bildungssystems zusammen. 
 
Mit 74.433 Teilnehmenden (knapp 47 % Frauen), davon 
19 % in der Erwachsenenbildung, wurde eine bemer-
kenswert hohe Zahl an Personen erreicht. Dies gilt laut 
begleitender Evaluierung insbesondere für abbruchge-
fährdete Jugendliche, für welche eine Abdeckungsquo-
te von mindestens 15 % geschätzt wurde. Während in 
P3-LLL die Teilnehmendenstruktur im Wesentlichen 
der Zielgruppe entspricht (mit Unterschieden im ein-
stelligen Prozentbereich), weicht die ÜR Burgenland 
doch deutlich von der Summe der SeR und den eigenen 
Zielsetzungen ab. Dies betrifft etwa den Frauenanteil, 
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26 Die CLLD-Maßnahme ist eher aus formaltechnischen als inhaltlichen Gründen dem TZ 9 zugeordnet.

Tab. 17: Umsetzung TZ 10 – Bildung, Lebenslanges Lernen (genehmigte EU-Mittel) 

 

TZ 10  – LLL                                                   ELER**                        EMFF                          IWB/EFRE                          ESF          ESI-Fonds gesamt 

 

Plan in €*                                                57.389.577                          0                                                                 211.448.374                 268.837.951 

Genehmigungen in €*                      59.805.763                          0                                        0                       133.547.175                 193.352.938 

Umsetzung in %                                               104%                            -                                           -                                        63%                                  72% 

Quelle: Monitoringdaten, Stand 31. 12. 2018, Berechnung convelop, * EU-Mittel 



der durchwegs niedriger ist, besonders auffällig jedoch 
bei der Erwachsenenbildung (Burgenland 22 %, SeR 
58 %), oder auch die Einbeziehung von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund oder ethnischer Minderhei-
ten (IP4.6 10 % im Vergleich zu IP3.1 42 %). 
 
Insgesamt kommt dem ESF in Bezug auf das TZ 10 ei-
ne besonders wichtige Rolle zur Förderung benachtei-
ligter Bevölkerungsgruppen zu. 
 
Für die Klimaschutzziele eingesetzte  
Unterstützung 
 
Für die Klimaschutzziele eingesetzte Unterstützung 
laut PV beträgt der indikative Betrag der österreichi-
schen ESI-Fondsmittel für die Klimaschutzziele, wie 
er in der SFC2014-Datenbank aus den aggregierten 
Angaben der Programme automatisch berechnet wird 
2,91 Mrd. € (Quelle: SFC-Datenbank, Abfrage am  
30. Juli 2019). Dies entspricht 59 % Prozent der insge-
samt für Österreich zur Verfügung stehenden ESI-
Fondsmittel 2014–2020 in der Höhe von 4,92 Mrd. €. 
 
Fondübergreifend wurden mit Stand 31. 12. 2018 
mehr als 1,7 Mrd. € ESI-Fondsmittel für Klimaschutz-
ziele eingesetzt. Dies entspricht ca. 60 % des fond-
übergreifenden Richtwerts. 
 
2.3 Zur Erfüllung der in der Partner-

schaftsvereinbarung festgelegten   
Ex-ante-Konditionalitäten ergriffene 
Maßnahmen 

 
Nicht anwendbar 
  
2.4 Einsatz von Mechanismen, die die  

Koordination zwischen den ESI-Fonds 
und anderen Unions- oder nationalen 
Finanzierungsinstrumenten und mit 
der Europäischen Investitionsbank 
(EIB) gewährleisten (Artikel 52 Absatz 
2 Buchstabe d der Verordnung (EU)  
Nr. 1303/2013) 

2.4.1 Bewertung des Einsatzes der Koordinie-
rungsmechanismen aus der Partner-
schaftsvereinbarung und gegebenenfalls 
jedweder Probleme beim Einsatz 

 
Koordination zwischen den ESI-Fonds 
 
Im Bereich Regionalpolitik als raumrelevantes Thema 
ist für die Koordination zwischen Bund, Ländern, 
Städte- und Gemeindebund sowie Interessenvertre-
tungen in der Österreichischen Raumordnungskon-
ferenz (ÖROK) der Unterausschuss Regionalwirt-
schaft eingerichtet. Im Rahmen dieses Gremiums 
werden Abstimmungen unter Einbeziehung aller 
 relevanten Partner durchgeführt. Daneben bestehen 
eine Reihe weiterer Formate zu relevanten themati-
schen bzw. sektoralen Bereichen, z. B. Wissenschaft 
und Forschung. 
 
Die Partnerschaftsvereinbarung stellt den zentralen 
Koordinationsmechanismus zwischen den ESI-Fonds 
in Österreich dar. Die darin getroffenen Vereinbarun-
gen stellen sicher, dass die Förderaktivitäten der ein-
zelnen Fonds zueinander in einem komplementären 
Verhältnis stehen und sich nicht überlappen. Grund-
sätzlich verfolgen die einzelnen Fonds die Strategie 
der Konzentration der Fondsinterventionen auf ihre 
jeweiligen spezifischen Investitionsprioritäten bzw. 
Schwerpunkte. Dieser Zugang reduziert insgesamt die 
möglichen Überlappungsbereiche. Zu den verblei-
benden Überlappungsbereichen erfolgte eine detail-
lierte Auseinandersetzung im Rahmen des STRAT.AT 
2020-Erstellungsprozesses. Der laufende STRAT.AT 
2020-Begleitprozess bildet den Kern der Koordinatio-
nen im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung mit 
einer Reihe an Veranstaltungen und Workshops (im 
Detail siehe Kapitel 2.8) 
 
In den Fortschrittsberichten 2017 und 2019 erfolgt  
eine ESI-Fonds-übergreifende Gesamtdarstellung 
zur Umsetzung der Fonds. Die Berichte und die mit 
der Erstellung einhergehenden Prozesse in den  
Verwaltungsbehörden sowie die Partnerschaft unter-
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Tab. 18: Für Klimaschutzziele verwendete Unterstützung  

 

Fonds                    A. Für Klimaschutzziele einge-        B. Für Klimaschutzziele einge-       Prozentsatz der eingesetzte Unter- 

                                 setzte Unterstützung gemäß             setzte Unterstützung                            stützung im Vergleich zur Partner- 

                                 Partnerschaftsvereinbarung                                                                                       schaftsvereinbarung (Prozent B/A) 

 

ESF                                                     € 7.068.394,00                                                      € 0,00*                                                                    0,00 % 

EFRE                                              €118.911.107,00                                    € 55.972,391,46                                                                 47,07 % 

KF                                                                                   -                                                                   -                                                                               - 

EMFF                                                     € 205.000,00                                                        € 0,00                                                                    0,00 % 

ELER                                          € 2.781.003.204,40                               € 1.674.410.632,87                                                                 50,21 % 

INSGESAMT                           € 2.907.187.705,40                               € 1.730.383.024,33                                                                     59,52 %  
Hinweis: In der PV ist unter Pt. 1.4.5 lediglich ein fondsübergreifender Richtwert enthalten. 



stützten die Koordination und Reflexion der  
Programmumsetzungen. 
 
In Folge der Programmänderungen in den einzelnen 
ESI-Fonds war im Jahr 2017 auch eine Änderung der 
PV notwendig geworden. Erforderliche Adaptionen 
wurden zwischen den ESI-Fonds abgestimmt, sodass 
die PV-Version 3 im November 2017 von der EK ge-
nehmigt wurde. Mit der ab Jänner 2019 geltenden 
Omnibus-VO (VO (EU) Nr. 1046/2018) hat sich das 
Änderungsprozedere für die PV geändert, sodass bei 
Programmänderungen im Jänner des Folgejahres 
vom Mitgliedstaat eine aktualisierte Version der Part-
nerschaftsvereinbarung an die EK übermittelt wird. 
Diese Regelung wurde erstmals im Jänner 2019 um-
gesetzt, da im Jahr 2018 in zwei ESI-Fonds (ELER und 
IWB/EFRE) eine Programmänderung vorgenommen 
wurde. 
 
Die Schnittstellen zwischen den Fonds wurden in den 
jeweiligen Programmen sorgfältig definiert und mit 
den anderen betroffenen Programmen rückgekop-
pelt. Durch die in der PV und den Programmdoku-
menten festgelegten Zuständigkeiten konnten so in 
der bisherigen Umsetzungspraxis Abgrenzungsun-
klarheiten vermieden und die Gefahr von Doppelför-
derungen ausgeschlossen werden. 
 
Auf Strategie- und Umsetzungsebene erfolgt laufend 
ein wechselseitiger Austausch im Rahmen der ÖROK-
Gremien und der Begleitausschüsse (vgl. auch Kapitel 
2.8 zur Rolle der Partnerschaft gemäß Artikel 5 der 
Dach-VO). Das zentrale Gremium für die laufende 
wechselseitige Information und Abstimmung ist der 
Unterausschuss Regionalwirtschaft, in dessen Rah-
men sich die Verwaltungsbehörden regelmäßig über 
den Umsetzungsstand der Programme austauschen. 
Des Weiteren sind die Verwaltungsbehörden der 
 jeweiligen Fonds in den Begleitausschüssen der ande-
ren Fonds vertreten (mit beratender Stimme), um eine 
entsprechende Abstimmung zu  garantieren. 
 
Durch die Abstimmung der programmverantwortlichen 
Stellen zwischen den ESI- Fonds wird gewährleistet, dass 
es zu keinen Überschneidungen der Förderaktivitäten 
kommt. In den Fördergrundlagen sind Vorkehrungen 
zum Ausschluss von unerlaubter Mehrfachförderung ge-
troffen. Zur Umsetzung gelangen darüber hinaus in allen 
ESI-Fonds klar definierte Förderungsrichtlinien bzw. För-
derungstatbestände, die eine klare Abgrenzung zwischen 
den Programmen ermöglichen. 
 
Innerhalb der ÖROK wurde eine Arbeitsgruppe zu 
grenzüberschreitenden ETZ-Programmen eingerich-

tet, die die Koordination hinsichtlich strategischer 
und operativer Fragen unterstützt (AG CBC). Durch 
die Einbindung von VertreterInnen thematisch rele-
vanter Bundesressorts und der betroffenen Länder in 
die Begleitausschüsse der grenzüberschreitenden 
ETZ-Programme wird die Koordination auch auf Pro-
grammebene umgesetzt. Im Bereich der transnatio-
nalen und interregionalen Programme erfolgt eine 
Abstimmung im Rahmen des Nationalen Komitees 
(einem ÖROK-Gremium). Außerdem übernimmt die 
ÖROK-GSt. die Rolle des National Contact Point 
(NCP) in den transnationalen Programmen. 
 
Koordination mit den nationalen Förderungen 
 
Die ESI-Fonds sind in Österreich in ein etabliertes 
und ausdifferenziertes Förderprogrammregime von 
Bund und Ländern eingebettet. Hinsichtlich ihrer Be-
deutung im nationalen Förderkontext unterscheiden 
sich die Fonds, da die Förderanteile der in den jewei-
ligen Politikfeldern gesetzten nationalen Maßnah-
men stark variieren: 
g Das ELER-Programm stellt ein wesentliches Ins -

trument der österreichischen Agrarpolitik dar. Von 
den rd. 2 Mrd. EUR öffentlichen Mitteln für agrar-
politische Maßnahmen im Jahr 2017 wurden 50 % 
für das Programm ländliche Entwicklung aufge-
wendet.27 Die Koordination der Agrarpolitik erfolgt 
durch das Bundesministerium für Nachhaltigkeit 
und Tourismus in Abstimmung mit den Ländern. 
Damit ist die innerstaatliche Koordination voll-
ständig sichergestellt. 

g Die Umsetzung des IWB/EFRE-Programms wurde 
und wird größtenteils über bestehende nationale 
und regionale Förderinstrumente implementiert, 
und es wurden nur wenige neue, eigene Förderins -
trumente ausschließlich für die IWB/EFRE-Pro-
grammumsetzung geschaffen. Nur ein kleiner Teil 
nationaler und regionaler Förderinstrumente bzw. 
Projekte wird dabei durch EU-Mittel kofinanziert. 
Auch der EFRE ist in Österreich vollständig in be-
stehende Fördersysteme integriert, die Implemen-
tierung ist auf 16 Zwischengeschaltete Stellen 
(ZwiSt) auf Bundes- und Landesebene mitsamt ih-
ren spezifischen Förderrichtlinien bzw. weiteren 
Anforderungen aufgeteilt. Die Umsetzung von 
IWB/EFRE erfolgt über etablierte Agenturen und 
Institutionen und durch die Kofinanzierung weit-
gehend im Rahmen bestehender nationaler Rege-
lungen und Richtlinien. Aus einem Pool an Projek-
ten, die den Richtlinien entsprechen, werden jene 
Projekte selektiert, die das Potenzial aufweisen, im 
Sinne der Programmziele die größtmöglichen Ak-
zente zu setzen. Darüber hinaus werden mithilfe 
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von IWB/EFRE spezifische, auf die regionalen Stra-
tegien der „Intelligenten Spezialisierung“ abge-
stimmte Maßnahmen ermöglicht. Damit ist eine 
enge Verzahnung zwischen EU-Kohäsionspolitik 
und nationalen Politikfeldern gegeben. Es ist hier 
von entsprechender Komplementarität zu den  
nationalen und regionalen Maßnahmen auszu -
gehen. 

g Die ESF-Mittel decken nur einen geringen Teil der 
in Österreich für Beschäftigungs- und Arbeits-
marktpolitik eingesetzten Mittel ab und verfolgen 
vor diesem Hintergrund ein eigenständiges Profil. 
Die Abstimmung mit der nationalen Beschäfti-
gungs- und Arbeitsmarktpolitik wird unter ande-
rem durch die Einbindung des Arbeitsmarktser-
vices über die nationale Kofinanzierung 
sichergestellt. Für Maßnahmen, bei denen das 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Konsumentenschutz (BMASGK) selbst 
aktiv wird (z. B. Gleichstellung), ist dies durch eine 
Markt- und Bedarfssondierung im Vorfeld gewähr-
leistet. Durch den Einsatz von Mitteln aus der 
Technischen Hilfe werden in einigen Bundeslän-
dern Koordinationsstrukturen unterstützt, die ei-
ne Abstimmung innerhalb des ESF und mit dem 
Arbeitsmarktservice sowie weiteren Landesein-
richtungen im Bereich der Armutsbekämpfung er-
möglichen. 

g Das EMFF-Programm ist das bedeutendste Förde-
rungsinstrument für den Fischereisektor in Öster-
reich. Die Abstimmung mit der rein national finan-
zierten Förderung von naturnah und extensiv 
bewirtschafteten Teichflächen erfolgt innerhalb 
des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und 
Tourismus (BMNT). 

 
Koordination in Regionen und Bundesländern 
 
Die Umsetzung erfolgt in Österreich zu einem Gutteil 
dezentral auf Ebene der Länder, die Projekte in den 
jeweiligen Programmen entlang territorialer Strate-
gien genehmigen. Vielfach sind die Fachstellen der 
Länder für Maßnahmen in mehreren Programmen 
zuständig und fungieren in dieser Funktion auch als 
regionale Koordinationsstellen (z. B. Tirol, Steier-
mark). Auf dieser Grundlage der inhaltlich-themati-
schen Zuständigkeiten in mehreren Programmen er-
gänzen sich Strategien und Projekte. 
 
2.4.2 Beschreibung der angepassten und 

neuen Koordinierungsmechanismen 
 
Nicht zutreffend für Österreich 
 
2.4.3 Sonstige Elemente 
 
Keine sonstigen Elemente 
 

 2.5 Umsetzung des integrierten Ansatzes 
zur territorialen Entwicklung oder ei-
ne Zusammenfassung der Umsetzung 
der integrierten Ansätze, die auf den 
Programmen basieren, einschließlich 
der Fortschritte beim Erreichen der 
für die Zusammenarbeit festgelegten 
prioritären Bereiche (Artikel 52 Ab-
satz 2 Buchstabe e der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013) 

 
2.5.1 Allgemeine Bemerkungen und  

Bewertung 
 
Der Ansatz zur territorialen Entwicklung in Öster-
reich ist aus einer strategischen Perspektive zu sehen, 
die eng mit der föderalen Struktur Österreichs und 
damit der Rolle von bundesländerspezifischen und 
regionalen Entwicklungsstrategien in Verbindung 
steht. In den letzten Jahren wurden im Rahmen von 
partizipativ ausgerichteten ÖREK-Partnerschaften 
unterschiedliche Strategieprozesse umgesetzt. 
ÖREK-Partnerschaften sind informelle Kooperations-
plattformen, die als sektorübergreifende, bottom-up 
initiierte Projektarbeitsgruppen fungieren und im 
Rahmen der Umsetzung des Österreichischen Raum-
entwicklungskonzeptes 2011 (ÖREK) erfolgen. Die 
Umsetzung erfolgt im Rahmen der ÖROK. Die Part-
nerschaften bestehen aus VertreterInnen der unter-
schiedlichen Governance-Ebenen (Bund, Länder, Ge-
meinden) und binden bei Bedarf weitere relevante 
AkteurInnen gleichberechtigt ein. ÖREK-Partner-
schaften bieten als Kooperationsplattform einen 
neutralen Rahmen für einen fachlichen Austausch 
und eine Vernetzung der beteiligten AkteurInnen. 
Folgende ÖREK-Partnerschaften der letzten Jahre 
weisen inhaltliche Bezüge zu den ESI-Fonds auf: 
g Die ÖREK-Partnerschaft „Regionale Handlungs-

ebene stärken“ lotete Möglichkeiten aus, wie die 
regionale Handlungsebene im Sinne einer „Regio-
nal Governance“ zur Hebung von Lebensqualität, 
Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in den 
unterschiedlichen Regionstypen beitragen kann. 

g Zielsetzung der „Agenda Stadtregionen in Öster-
reich“ war es, Eckpunkte für eine österreichische 
Stadtregions-, aber auch Agglomerationspolitik zu 
definieren und Vorschläge zur Sicherstellung von 
handlungsfähigen Stadtregionen zu erarbeiten. 

g Im Rahmen der ÖREK-Partnerschaft „Strategien 
für Regionen mit Bevölkerungsrückgang“ wurden 
Herausforderungen von Regionen mit anhalten-
den Bevölkerungsrückgängen erarbeitet. 

 
Ergebnisse der Strategieprozesse der ÖREK-Partner-
schaften haben der föderalen Logik folgend keinen 
verbindlichen Charakter, sondern werden in nationa-
le und regionale Strategien „übersetzt“. Auf Ebene 
konkreter Maßnahmen kommt der Partnerschafts-
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vereinbarung und den ESI- Fonds eine Umsetzungs-
funktion zu. Es erfolgt in Österreich keine räumliche 
Konzentration der Mittel auf bestimmte Regionsty-
pen, sondern vielmehr eine räumliche Schwerpunkt-
setzung zwischen den Programmen und eine Koordi-
nation der Implementierung entlang von regionalen 
Strategien der Bundesländer und Regionen. Darüber 
hinaus werden territoriale Aspekte direkt angespro-
chen. 
  
Strategischer Zugang zur territorialen und  
regionalen Dimension 
 
Die ESI-Fonds werden in der aktuellen Periode über 
vier österreichweite Programme unter Einbindung 
der Länder umgesetzt. Dies ermöglicht eine Einbet-
tung der Maßnahmenumsetzung in die landesweiten 
und regionalen Entwicklungsstrategien (z. B. Smart 
Specialisation-Strategien). 
 
Darüber hinaus wurden in der Vergangenheit weitge-
hend flächendeckend intermediäre Strukturen wie 
Regionalmanagements oder regionale Entwicklungs-
agenturen aufgebaut. Diese entwickeln auf die jewei-
ligen territorial-regionalen Anforderungen ausge-
richtete Projekte und verfolgen so einen integrierten 
territorialen Entwicklungsansatz. Dies gilt auch für 
die Umsetzung der transnationalen und grenzüber-
schreitenden ETZ-Programme. 
 
Räumliche Schwerpunktsetzungen der  
ESI-Fonds-Programme 
 
Während das ELER-Programm auf den ländlichen 
Raum sowie Land- und Forstwirtschaft ausgerichtet 
ist, konzentriert sich das IWB/EFRE OP auf „Potenzi-
alräume“, worunter stärker urban geprägte Regionen 
bzw. Agglomerationsräume, deren Umland sowie 
themenspezifisch auch weitere Gebiete zu verstehen 
sind. Dies ergibt sich durch die generelle Programm-
ausrichtung auf F&E und Innovation und wird 
 ergänzt durch die auf Stadt/Stadtumland ausgerich-
teten Programmakzente. Das ESF-Programm wieder-
um ist inhaltlich primär zielgruppenorientiert und 
nicht auf spezifische Regionen ausgerichtet. 
 
Eine jüngst vom WIFO durchgeführte Studie zu den 
quantitativen Wirkungen der ESI-Fonds und deren 
Vorgängern seit 199528 zeigt, dass die ESI-Fonds-För-
derungen der letzten zwei Jahrzehnte räumlich diffe-
renziert erfolgten. Die Förderintensität (Auszahlun-
gen je EinwohnerIn) liegt bei ELER/EMFF und EFRE 
in gering besiedelten Regionen deutlich über jener 
der dichtbesiedelten Großstädte. Bei kleinräumiger 
Differenzierung zeigt sich für den auf wirtschaftliche 
Förderung ausgerichteten EFRE ein spezifisches 

Mus ter. Innerhalb der ländlichen Regionen weisen 
die regionalen Zentren (Bezirksstädte) – ganz im 
 Einklang mit der Strategie einer dezentralen Konzen-
tration – die höchste Förderintensität auf. Der ESF 
wiederum weist ein vom ELER und EFRE unter-
schiedliches Fördermuster auf. Er fokussiert auf Städ-
te, also jene Regionen, wo die größten Herausforde-
rungen am Arbeitsmarkt zu beobachten sind. 
Insgesamt zeigt die Studie des WIFO, dass die ESI-
Fonds gemäß ihren Zielen unterschiedliche räumli-
che Schwerpunkte setzen. 
 
Konkrete Maßnahmen der integrierten  
territorialen Entwicklung 
 
Städtische Dimension – siehe eigenes Subkapitel die-
ses Kapitels „Nachhaltige Stadtentwicklung“ 
 
Europäische Territoriale Zusammenarbeit 
 
Die INTERREG-Programme haben für ein Land wie 
Österreich, das mit sechs EU-Mitgliedstaaten ge-
meinsame Grenzen aufweist, traditionell eine wichti-
ge Bedeutung. Sie verfolgen sowohl in der grenzüber-
schreitenden als auch der transnationalen Linie 
einen territorialen Ansatz. Die Agglomeration Wien 
und so gut wie alle größeren Städte liegen weniger als 
60 km von der Staatsgrenze entfernt. Der Anteil der in 
diesem Einzugsbereich lebenden Bevölkerung Öster- 
reichs ist mit über 90 % entsprechend hoch. Koopera-
tionen über die Grenzen hinweg sind daher wesent-
lich für die sozioökonomische Entwicklung in Öster-
reich. 
 
Österreich nimmt aktuell an sieben grenzüberschrei-
tenden Programmen und drei transnationalen Pro-
grammen teil. Großräumig gehört Österreich dem 
 Alpenraum, dem Donauraum und dem Raum Central 
Europe an, in welchen transnational bedeutende 
 Kooperationsthemen behandelt werden. 
 
Die Programme wurden stärker inhaltlich zugespitzt, 
was vor allem auf die Vorgaben der EK zurückgeht. 
Die thematische Konzentration ist verbunden mit ei-
ner Aufwertung der Themen Forschung, Innovation, 
KMU sowie Umwelt und Klimawandel. Der Anteil der 
Mittel für Forschung und Innovation stieg deutlich 
wie auch jener für Wirtschaft und Beschäftigung. 
Während aus Sicht der Wirkungsorientierung eine 
Fokussierung wünschenswert ist, bleibt jedoch die 
Frage, ob diese einheitliche thematische Ausrichtung 
nicht in Widerspruch zu den sehr unterschiedlichen 
Bedarfen in den Grenzregionen steht. Bisher wurden 
etwa 425 Projekte mit österreichischer Beteiligung in 
Programmen der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit und 176 Projekte in transnationalen Pro-
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grammen genehmigt. Im Durchschnitt sind in den 
Programmen der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit knapp 80 % der Mittel bereits gebunden. 
Die Bandbreite der Umsetzungsgrade reicht gemes-
sen an genehmigten Mitteln von 65 % (Slowakei-
Österreich) bis 95 % (Alpenrhein-Bodensee-Hoch-
rhein & Slowenien-Österreich). Bei den transnatio- 
nalen Programmen liegen die Genehmigungsraten 
zwischen 70 und 80 %. 
 
2.5.2 In Bezug auf Artikel 15 Absatz 2 Buch-

stabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 – Überblick über die Durch-
führung der von der örtlichen Bevölke-
rung betriebenen lokalen Entwicklung 

 
LEADER 
 
LEADER ermöglicht es, innovative Zugänge und den 
in Österreich traditionell stark angewandten Ansatz 
der endogenen, eigenständigen Regionalentwicklung 
in eine breite Umsetzung zu bringen: Es wird als 
 wichtiges Instrument zur Stärkung der regionalen 
 Governance angesehen. Die Partizipation der lokalen 
Bevölkerung und die lokal verankerte Entscheidungs-
kompetenz stärken die Regionsautonomie. Durch 
Bottom-up-Prozesse können die Stärken und Schwä-
chen der eigenen Region erkannt und Chancen zur Er-
höhung der Lebensqualität genutzt werden. Mit der 
Zuteilung eines Budgetrahmens ist die finanzielle 
Planbarkeit für die Regionen gegeben. Die Maßnahme 
LEADER ist hinsichtlich der inhaltlichen Umsetzung 
von Projekten offen für alle ELER-Programmziele. 
 Jedenfalls zielt die Maßnahme darauf ab, die Lebens- 

und Wirtschaftsbedingungen für die Bevölkerung im 
ländlichen Raum zu verbessern und durch Koopera-
tionen auch regionsübergreifende Projekte zu realisie-
ren. Es wurden österreichweit 77 Lokale Aktions- 
gruppen (LAG) ausgewählt, damit werden ca. 90 % der 
Fläche des ländlichen Raums in Österreich abgedeckt 
(Abbildung 9). Rund 80 % der ländlichen Bevölkerung 
bzw. mehr als 4,5 Mio. Menschen leben in LEADER-
Regionen. Das Auswahlgremium für die Lokalen Ent-
wicklungsstrategien war fondsübergreifend besetzt 
(ELER, IWB/EFRE bzw. ETZ). 
 
Mit Ende 2018 wurden knapp 2.200 Projekte mit ei-
nem Fördervolumen von rd. 125 Mio. € bewilligt, 
mehr als 60 Mio. € wurden bereits ausbezahlt. Bei 
den geförderten Projekten können rund 40 % der Mit-
tel dem Bereich Wertschöpfung und jeweils rd. 30 % 
den Themen natürliche Ressourcen/kulturelles Erbe 
sowie „Gemeinwohl“ (u. a. Nahversorgung, Daseins-
fürsorge, Integration) zugeordnet werden. 
 
Pilotansatz zur Umsetzung von Community-Led 
Local Development (CLLD) 
 
Neue Zugänge zur territorialen Entwicklung werden in 
Österreich im Rahmen des Multifonds-Ansatzes CLLD 
in Tirol und Kärnten pilothaft erprobt. CLLD wird in 
Tirol in Verbindung mit IWB/EFRE operativ umgesetzt. 
Die Verknüpfung von CLLD mit dem bilateralen ETZ-
INTERREG-Programm Italien-Österreich 2014–2020 
erfolgt sowohl in Kärnten als auch in Tirol erfolgreich. 
 
In Tirol konnten in der ersten Phase in einem koordi-
nierten Prozess zwischen ELER und IWB-ETZ/EFRE 
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strukturaufbauende Schritte umgesetzt werden. 
Hierzu zählen die Ausschreibung und Auswahl von 
acht CLLD-Regionen sowie die Definition einheitli-
cher Standards im Rahmen der Erarbeitung der För-
derfähigkeitsregeln („Lead-Fonds-Prinzip“). Die 
Grundlage für die Umsetzung bildet eine einheitliche 
lokale Entwicklungsstrategie. In Kärnten ist die LAG 
Region Hermagor als federführender Partner für den 
Start und den Aufbau einer CLLD-Kooperation mit 
den angrenzenden LEADER-Regionen EuroLeader/ 
Pontebba und OpenLeader/Tolmezzo in Friaul-
 Julisch-Venetien ausgewählt. Basis dafür war ein 
grenzüberschreitender Strategieprozess, um den bi-
lateralen Herausforderungen mittels gemeinsam ent-
wickelter Lösungsansätze (im Zuge von Klein- und 
Mittelprojekten) bestmöglich zu begegnen. 
  
Seit 2018 wurden verstärkt Umsetzungsprojekte in 
Angriff genommen. Die Umsetzung ist durch das 
One-stop-shop-Prinzip für IWB-ETZ/EFRE und 
ELER/LEADER und für nationale Förderungen ge-
prägt. Inhaltlich werden alle sechs Themen, die im 
IWB-ETZ/EFRE OP taxativ erwähnt sind, mit Projek-
ten bespielt. Diesbezüglich ist es gelungen, für die 
 Regionalentwicklung in den jeweiligen Regionen Ak-
teure (z. B. Unternehmen, Tourismus-, Bildungs- und 
Wissenschaftsinstitutionen) neu in die Umsetzung 
der lokalen Entwicklungsstrategien einzubeziehen. 
KMU spielen ebenfalls eine Rolle, vor allem dann, 
wenn es um Fragen des Standortes geht und ein enger 
Konnex mit der Region sowie der lokalen Entwick-
lungsstrategie gegeben ist. Aus IWB-ETZ/EFRE-Sicht 
sind insbesondere auch die Aktivitäten in den Berei-
chen Stadt-Umland sowie Klimawandel von Rele-
vanz. In Kärnten ist man sich bewusst, dass der Auf-
bau des grenzüberschreitenden CLLD-Ansatzes 
aufgrund sprachlicher Hürden und kultureller Unter-
schiede in institutioneller und operativer Hinsicht 
 einen längeren Zeitraum zur Entwicklung von Initia-
tiven in Anspruch nehmen wird. 
 
Mit Ende 2018 lag der Umsetzungsstand der CLLD-
Maßnahmen lt. EFRE-Monitoring bei 24 %. Dieser 
Wert unterschätzt jedoch das tatsächliche Aktivitäts-
niveau. Hintergrund ist, dass eine Reihe von Umset-
zungsprojekten, die von CLLD-Regionen innerhalb 
der eingerichteten Projektauswahlgremien (PAGs) di-
rekt genehmigt werden, allerdings über LEADER und 
nicht über IWB-ETZ/EFRE umgesetzt werden. Die 
programmverantwortliche Stelle erwartet mit 2019 
eine verstärkte Projektabwicklung über IWB-
ETZ/EFRE und geht bis zum dritten Quartal 2019 von 
einem Genehmigungsstand von rd. 70 % der EFRE-
Mittel aus. Insgesamt wird der Pilotansatz seitens der 
verantwortlichen Landes-ZwiSt positiv eingeschätzt. 
Zu nennen ist u. a.: 
g Die Abstimmungsprozesse zwischen Land- und 

Regionsebene haben sich durch das Instrument 

CLLD verstärkt, sodass Themen der Landesent-
wicklung im erhöhten Maße von den Regionen 
aufgegriffen und mittels regionaler Projekte opera-
tiv umgesetzt werden (z. B. Digitalisierung, Ge-
sundheit/Pflege, Schulkooperationen). 

g Durch den Pilotversuch CLLD konnte die EU-wei-
te Vernetzung der Regionalentwicklung intensi-
viert werden. 

 
Der positiven Wirkung und der breiten Unterstützung 
steht allerdings auch ein hoher Verwaltungsaufwand 
zur Umsetzung des CLLD-Ansatzes gegenüber. Es 
braucht zukünftig Lösungen, damit die positiven Ent-
wicklungen der Zusammenarbeit nicht durch eine zu 
komplexe Abwicklung konterkariert werden. 
 
2.5.3 In Bezug auf Artikel 15 Absatz 2 Buch-

stabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 – Überblick über die Durch-
führung der integrierten territorialen 
Investitionen 

 
Nicht relevant für Österreich 
  
2.5.4 In Bezug auf Artikel 15 Absatz 2 Buch-

stabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 – Überblick über die Durch-
führung der makroregionalen Strate-
gien und der Strategien für die Meeres-
gebiete 

 
In den ESI-Fonds wird in Österreich die Möglichkeit 
für überregionale/transnationale Ansätze nur einge-
schränkt genutzt. Wie auch in der PV festgehalten, be-
stehen grundsätzlich Überschneidungen auf inhalt-
lich-strategischer Ebene zwischen den ESI-Fonds und 
den für Österreich relevanten makroregionalen Stra-
tegien des „Donauraums“ und des „Alpenraums“. Ei-
ne Herausforderung stellt jedoch die Frage dar, wie 
makroregionale Strategien auf Projektebene zu opera-
tionalisieren sind. Die Kernschwierigkeit liegt in der 
unterschiedlichen räumlichen Ausrichtung der Ansät-
ze. Während die ESI-Fonds regionale Förderansätze 
mit entsprechenden Förderstrukturen und -logiken 
verfolgen, sind makroregionale Strategien per se über-
regional bzw. grenzüberschreitend ausgerichtet. Als 
Konsequenz wurde auch in der PV (und den Pro-
grammdokumenten der ESI-Fonds) festgehalten, dass 
primär die ETZ-Programme durch überregional aus-
gelegte Projekte, insbesondere in den transnationalen 
Programmen, operativ mit den makroregionalen Stra-
tegien verschränkt werden sollen. 
 
Betreffend die Donauraumstrategie ist vor allem das 
große operative Umsetzungsprojekt„RRMC Wasser-
baulabor“ hervorzuheben. Dabei handelt es sich um 
die Errichtung einer Forschungsinfrastruktur in 
Wien, bestehend aus einem modernen Wasserbaula-
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bor (RRMC) mit einem in Europa einzigartigen La-
bordurchfluss. Das RRMC soll u. a. dazu beitragen, 
ablaufende Prozesse in Flüssen besser (auch mathe-
matisch) zu verstehen und innovative wasserbauli-
che Methoden zur Verbesserung von Schifffahrt, 
Energiewirtschaft, Hochwasserschutz und Ökologie 
zu entwickeln. Das Wasserbaulabor wird als grenz-
überschreitend finanziertes Projekt mit Gesamtkos -
ten von ca. 45,1 Mio. € umgesetzt. Bei EFRE-kofinan-
zierten Kosten von ca. 19,7 Mio. € beträgt die 
genehmigte Förderung aus dem IWB/EFRE-Pro-
gramm in der Maßnahme M16 – Forschungs- und 
Technologieinfrastruktur 9,0 Mio. € exklusive EFRE- 
Reservemittel von 826.867,24 €. Weitere Finanzierun-
gen erfolgen über EFRE-Mittel aus ETZ-Programmen 
und nationale Mittel. 
 
Die Aktivitäten im Rahmen der Alpenraumstrategie 
waren bis Ende 2018 auf strukturell-strategische Be-
reiche konzentriert. 
 
Aufgrund der geografischen Lage und der inhaltli-
chen Ausrichtung erfolgt im ESI-Fonds kein direkter 
Beitrag zu Strategien für die Meeresgebiete. 
 
Auf strategischer Ebene organisiert die ÖROK im 
Rahmen der laufenden Abstimmungsformate den 
Informationsaustausch zwischen den unterschiedli-
chen Programmen und Strategien. Auch auf 
 Programmebene wird der Informationsaustausch 
gepflegt. 
  
2.5.5 In Bezug auf Artikel 15 Absatz 2 Buch-

stabe a Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 – Überblick über die Durch-
führung des integrierten Ansatzes für 
die Bedürfnisse der am stärksten von 
Armut betroffenen geografischen Ge-
biete oder der am stärksten diskrimi-
nierten oder sozial ausgegrenzten Ziel-
gruppen – Beschreibung der ergriffenen 
Maßnahmen für die besonderen Be-
dürfnisse der am stärksten von Armut 
betroffenen geografischen Gebiete oder 
der am stärksten diskriminierten oder 
sozial ausgegrenzten Zielgruppen – Be-
schreibung der Ergebnisse, die für die 
Bedürfnisse dieser geografischen Gebie-
te/Zielgruppen erzielt wurden 

 
Dem Aspekt der am stärksten von Armut betroffenen 
geografischen Gebiete kommt in Österreich eine un-
tergeordnete Bedeutung zu. Maßnahmen zur Ar-
mutsbekämpfung werden nicht im Rahmen inte-
grierter territorialer Gesichtspunkte umgesetzt, 
sondern primär im Zuge arbeitsmarkt- und sozialpo-
litischer Maßnahmen. (siehe hierzu auch Partner-
schaftsvereinbarung, S. 164). 

Dies zeigt sich beispielsweise beim ESF, der bezüglich 
der Verbesserung der Situation der am stärksten dis-
kriminierten oder sozial ausgegrenzten Zielgruppen 
in Österreich eine wichtige Funktion übernimmt. Das 
Programm fokussiert im Thematischen Ziel 9 in erster 
Linie auf diese Zielgruppen und konzentriert seine 
Aktivitäten inhaltlich zum einen auf die Förderung 
der Inklusion von marginalisierten Personengruppen 
in den Arbeitsmarkt und zum anderen auf die Verbes-
serung der Lage der „Working Poor“ (zur Umsetzung 
des TZ 9, siehe Kapitel 2.2). 
 
Im Rahmen der nationalen ELER-Vernetzungsstelle wur-
de eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich dem Thema 
„Flüchtlinge in Regionen und Gemeinden betreuen und 
integrieren“ widmete. Dabei erhielten die teilnehmen-
den Gemeinde- und RegionsvertreterInnen von Exper-
tInnen und KollegInnen unmittelbaren Support für ak-
tuelle Integrationsmaßnahmen in ihren Kommunen 
und Regionen. Wesentliche Fragen der Flüchtlingsbe-
treuung und Integration wurden vertiefend behandelt. 
Die Arbeitsgruppe leistete zudem einen Beitrag zur 
 Bewusstseinsbildung für die Bedeutung einer aktiven 
Betreuung und Integration von Flüchtlingen. 
 
Ergänzend sei erwähnt, dass im IWB/EFRE-Programm 
im Rahmen integrierter städtischer Entwicklung nach 
Art. 7 EFRE-VO für Wien Maßnahmen im Bereich be-
nachteiligter Stadtgebiete umgesetzt und damit auch 
mittelbar sozial ausgegrenzte Zielgruppen angespro-
chen werden (siehe dazu die „nachhaltige Stadtent-
wicklung“ nach Art. 7, Investitionspriorität 9b). 
 
Im Rahmen von CLLD wird in Tirol zudem ein  
Integrationsprojekt umgesetzt u. a. mit dem Ziel, die 
Kommunikation zwischen der einheimischen Bevöl-
kerung und Personen mit Flucht-/Migrationshinter-
grund zu verbessern sowie Sprachkompetenzen und 
berufliche Fertigkeiten zu stärken. 
  
2.5.6 In Bezug auf Artikel 15 Absatz 2 Buch-

stabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 – Überblick über die Durch-
führung der Maßnahmen zur Bewälti-
gung der demografischen Herausforde-
rungen von Gebieten mit schweren und 
dauerhaften natürlichen oder demogra-
fischen Nachteilen 

 
Gemäß der PV bestehen in Österreich weder auf na-
tionaler noch auf regionaler Ebene integrierte Ansät-
ze zur Berücksichtigung demografischer Herausfor-
derungen im Sinne des Artikels 15 Absatz 2 (vgl. auch 
Kapitel 4.1 in diesem Bericht). Jedoch leisten die ESI-
Fonds einen stabilisierenden Beitrag in den ländli-
chen Regionen. Der hohe Anteil von Berggebieten im 
Westen und Süden Österreichs führt zum Teil zu un-
günstigen Erreichbarkeitsverhältnissen und einer 
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Wirtschaftsstruktur, die stärker auf Tourismus, ge-
werbliche Betriebe und einzelne größere Industrie- 
betriebe ausgerichtet ist. In den ländlichen Regionen 
inneralpiner Seitentäler kommt es zu Abwanderung 
in besser erreichbare bzw. zentralere Landesteile. 
 
Zudem grenzt Österreich im Verhältnis zu seiner Grö-
ße an eine hohe Anzahl an Nachbarstaaten. Histo-
risch resultierte daraus eine sozioökonomische Be-
nachteiligung insofern, als Teile der Staatsgrenze 
auch mit der ehemaligen EU-Außengrenze zusam-
menfielen. Dieser Nachteil wurde durch die EU-Er-
weiterung 2004 deutlich reduziert und soll auch mit-
hilfe der ETZ-Programme weiter abgebaut werden. 
 
Das ELER-Programm legt einen starken Fokus auf den 
Ausgleich von natürlichen Benachteiligungen. Es si-
chert eine multifunktionale, nachhaltige und wettbe-
werbsorientierte Land- und Forstwirtschaft, die auch in 
weniger begünstigten Lagen betrieben wird. Das ist 
zentral für Österreich, denn die Berglandwirtschaft 
prägt die österreichische Kulturlandschaft und schafft 
Wertschöpfung und Arbeitsplätze im ländlichen Raum. 
Im Rahmen von „Demografie-Checks“ setzten sich ei-
nige Lokale Aktionsgruppen mit dem demografischen 
Wandel und dessen Auswirkungen auseinander. Sie 
entwickelten für ihre Regionen realistische Maßnah-
men, deren Umsetzung durch LEADER-Projekte er-
folgt. Im IWB/EFRE-Programm sind keine direkten 
Maßnahmen bzw. räumlichen Gebietsabgrenzungen 
geplant. Ergänzend ist die Förderung touristischer 
KMU als stabilisierender Faktor zu nennen. 
 
Von Herbst 2016 bis Herbst 2018 wurde die fonds-
übergreifende ÖREK-Partnerschaft „Strategien für 
Regionen mit Bevölkerungsrückgang“29 umgesetzt. 
Die Intention der Arbeiten lag darin, die vielfältigen 
Schattierungen und Differenzierungen des Themas 
zu diskutieren, zu einer Enttabuisierung beizutragen 
und Handlungsvorschläge für die Politik und Praxis 
zu erarbeiten. Ein wesentlicher Schwerpunkt lag da-
bei neben einer differenzierten Analyse auch auf der 
Ausarbeitung von Strategien für die Kommunikation 
und neuen Perspektiven in der Herangehensweise. 
 
2.5.7 In Bezug auf Artikel 15 Absatz 2 Buch-

stabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 – Überblick über die Durch-
führung integrierter Maßnahmen für 
eine nachhaltige Stadtentwicklung 

 
Städtische Maßnahmen im Rahmen von Art. 7 der 
EFRE-VO („nachhaltige Stadtentwicklung“) werden 
in Wien und Oberösterreich in der Prioritätsachse 4 
im Rahmen des IWB/EFRE-Programms umgesetzt. 

In Rahmen der Smart-City-Strategie Wien werden 
Projekte mit einem hohen Beitrag zur Umsetzung der 
Ziele unterstützt. Die Umsetzungsgrade der Maßnah-
men sind durchwegs als hoch einzuschätzen. 
g Im Bereich der Forschungsinfrastruktur wird mit 

Mitteln aus dem IWB/EFRE-Programm ein Was-
serbaulabor errichtet. Das Projekt wird zudem un-
ter Einbindung von ETZ-EFRE-Mitteln umgesetzt 
und ist Teil der makroregionalen Donauraumstra-
tegie (siehe auch Kapitel Überblick über die 
Durchführung der makroregionalen Strategien 
und der Strategien für die Meeresgebiete). 

g Zur Verbesserung der Innovations- und Kooperati-
onsqualität in der Wiener Stadtwirtschaft wurde 
eine intersektorale Plattform für Technologieent-
wicklung eingerichtet ebenso wie ein Vernetzungs-
projekt mit dem Ziel, betriebliche FTI-Kooperatio-
nen auszubauen sowie SchülerInnen an das 
Thema FTI heranzuführen. 

g Hinsichtlich einer ressourcen- und energieeffi-
zienten Entwicklung wurden bisher neun Projekte 
genehmigt. Damit ist die Maßnahme 18 mit 92 % 
an genehmigten EFRE-Mitteln bereits fast ausge-
schöpft. Neben dem Aufbau eines Monitorings zur 
Smart-City-Rahmenstrategie unterstützen u. a. die 
Errichtung eines Kleinkraftwerks an der Donau so-
wie die Erprobung von Zementreduktion im Tief-
bau, die mittelfristig zu einer deutlichen CO2-Ein-
sparung führen kann, diesen Aspekt. 

g Darüber hinaus wurden in Maßnahme 20 bisher 4 
Projekte zur Aufwertung des öffentlichen Raumes 
(insbesondere Plätze) in benachteiligten Stadtge-
bieten in Wien genehmigt. Der Ausschöpfungsgrad 
an EFRE-Mitteln liegt bei 67 %. Projekte dieser Art 
werden überwiegend in partizipativen Verfahren 
entwickelt. 

 
Die Stadtregionen Oberösterreichs zählen zu den 
Wachstumsregionen und wirtschaftlichen Motoren. 
Durch den bestehenden Flächenbedarf für Wohn-
raum, Betriebe und Verkehrserschließung besteht ein 
erheblicher Druck auf die derzeitigen Siedlungsrän-
der sowie die derzeit noch vorhandenen Grünräume 
der Stadtregionen. Mithilfe des IWB/EFRE-OP wird 
im Kern die Zielsetzung der Reduktion der negativen 
Umwelteffekte durch die Optimierung der Siedlungs-
strukturen und Flächennutzung in städtischen Räu-
men verfolgt. 
 
In der Programmstartphase wurden gemäß OP-Vorga-
ben zehn Stadtregionale Foren gegründet, die als Ko-
operationsplattform sowie Abstimmungs- und Ent-
scheidungsgremium fungieren. In weiterer Folge 
haben sich sechs weitere Stadtregionen entschlossen, 
am Förderprogramm teilzunehmen, sodass dieses 
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Programm nun beinahe von allen in der Förderrichtli-
nie definierten möglichen Stadtregionen in Anspruch 
 genommen wird. In jeder Stadtregion erfolgte ein 
Strategieprozess, die erarbeiteten Stadtregionalen 
Strategien wurden durch Beschluss im jeweiligen 
Stadtregionalen Forum entsprechend abgeschlossen. 
Insgesamt wurden die Strategieentwicklungsprozesse 
in den Stadtregionen von einer Vertreterin der maß-
nahmenverantwortlichen Stelle als positiv erlebt, u. a. 
auch, weil die im Rahmen der Strategieentwicklung 
vorgenommenen „Regions-Checks“ unter den Akteu-
rInnen ein gemeinsames Bild über bereits bestehende 
und künftige strategische Ausrichtungen ermöglich-
ten. So erfolgte die damit verbundene gemeindegren-
zenübergreifende Auseinandersetzung mit der Stadt-
region vielfach erstmalig in dieser Intensität. 
 
Hauptfokus der angelaufenen Phase der Implemen-
tierung von Umsetzungsprojekten liegt in den Berei-
chen Mobilität (Zugang zu ÖPNV, gemeindeübergrei-
fende Geh- und Radwegverbindungen), Naherholung 
(Sicherung und Attraktivierung von Grün- und Naher-
holungsflächen) sowie Aufwertung von Stadt- und 
Ortsteilzentren (Leerstände). In der Praxis zeigt sich, 
dass die vielfältigen Projektideen aufgrund des insge-
samt komplexen IWB/EFRE-Förderregimes bis zur 
Projektantragsreife vor großen Herausforderungen 
stehen – insbesondere bei Gemeinden mit einge-
schränktem Know-how in der Antragstellung und Ab-
wicklung von EU-geförderten Projekten. Die profes-
sionelle Unterstützung der Stadtregionen, die 
insbesondere seitens der StadtregionsmanagerInnen 
eingebracht wird, ist daher für die Projektentwicklung 
und Umsetzung von entscheidender Bedeutung. 
 
Der genehmigte Umsetzungsstand von 34 % der 
EFRE-Mittel (Stand 31. 12. 2018) entspricht nicht dem 
 aktuellen Aktivitätsniveau. Der anfangs geringe Aus-
schöpfungsgrad beruhte auf den vorgelagerten Strate-
gieprozessen, die für die Beantragung von Umset-
zungsprojekten notwendig waren. Nach Abschluss 
dieser Periode mit Ende 2018/Anfang 2019 konnten 
nun in beinahe allen Stadtregionen Umsetzungspro-
jekte beantragt und genehmigt werden. Die Maßnah-
men wurden so positiv in Anspruch genommen, dass 
die Förderstelle mit einer vollständigen Mittelaus-
schöpfung bis Mitte 2019 rechnet. (Der Genehmi-
gungstand liegt am 11. 4. 2019 bereits bei 71 %.) 
 
Zusätzlich zu den im Rahmen des Artikels 7 der EFRE-
VO durchgeführten Maßnahmen wird in der Steier-
mark ein integrierter Ansatz im Rahmen des Themati-
schen Ziels 8 umgesetzt. Auf Basis neuer Ansätze der 
Stadt/Stadt-Umland-Zusammenarbeit soll eine effek-
tivere, auf Beschäftigung ausgerichtete Regional- und 
Raumentwicklung ermöglicht werden. Bisher wurden 
in 49 genehmigten Projekten knapp 90 % der EFRE- 
Mittel gebunden. Thematisch sind die Projekte u. a. in 

den Bereichen Errichtung multimodaler Knoten, in-
terkommunaler Standortentwicklung oder Breitband-
ausbau angesiedelt. 
 
2.6 Gegebenenfalls Maßnahmen, die zur 

Stärkung der Leistungsfähigkeit der 
Behörden der Mitgliedstaaten und der 
Begünstigten bei der Verwaltung und 
Nutzung der ESI-Fonds ergriffen wur-
den (Artikel 52 Absatz 2 Buchstabe f 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

 
Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Programm-
größen und Akteursstrukturen in den Österreichi-
schen ESI-Fonds-Programmen ist zwischen übergrei-
fenden und fondsspezifischen Maßnahmen zur 
Stärkung der Leistungsfähigkeit der Behörden zu dif-
ferenzieren. 
  
Fondsübergreifende Maßnahmenbereiche 
 
Als fondsübergreifende Maßnahme ist die Einrich-
tung eines ESI-Fonds-Curriculums im Rahmen der 
Verwaltungsakademie des Bundes hervorzuheben. 
Angeboten werden fondsübergreifende Weiterbildun-
gen (z. B. Anti-Diskriminierung und Geschlechter-
gleichstellung, Barrierefreiheit, Betrugsbekämpfung, 
Förderabwicklung, E-Government, Beihilfe- und Ver-
gaberecht, First Level Control, Wirkungsorientierung). 
Das Curriculum ist den abwickelnden Stellen aller 
Fonds zugänglich und dient damit dem fondsüber-
greifenden Kapazitätsaufbau in der Verwaltung. Bis 
Ende 2018 wurden rund 180 halb- bis fünftägige Kurse 
zu unterschiedlichen umsetzungsrelevanten Themen 
angeboten. 
 
Um Synergieeffekte und damit Einsparungen zu er-
möglichen, erfolgt in der laufenden Förderperiode das 
Monitoring der Programme ESF und IWB/EFRE in ei-
ner Organisation. 
 
Fondsspezifische Maßnahmen 
 
Über diese fondsübergreifenden Punkte hinaus wur-
den in allen Fonds weitere fondsspezifische Maßnah-
men gesetzt. 
 
Im ELER organisiert die Zahlstelle AMA für alle bewil-
ligenden Stellen Schulungen zu unterschiedlichen 
Themen der Programmabwicklung. Das nationale 
Netzwerk „Zukunftsraum Land“ dient zur Vernetzung 
der ProgrammakteurInnen und unterstützt die Pro-
grammumsetzung durch Informations- und 
Beratungsleis tungen. Auch durch die Bündelung der 
Programme ELER und EMFF in einer Abteilung des 
BMNT können Synergien genützt werden, jedoch auf-
grund der un- terschiedlichen Vorgaben in den EU-
Rechtsgrundlagen nicht im erwarteten Ausmaß. 
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Im IWB/EFRE wurde auf Basis der Erfahrungen der 
Periode 2007–2013 und der Anforderungen der aktu-
ellen Periode eine „Reformagenda“ umgesetzt. Zu-
dem wird das Ziel Investition in Wachstum und Be-
schäftigung/EFRE in der laufenden Periode nicht 
mehr wie bisher durch  neun Länderprogramme um-
gesetzt, sondern als ein gemeinsames österreichwei-
tes Regionalprogramm mit einer zentralen Verwal-
tungsbehörde (VB) und einer deutlichen Reduktion 
der in die Umsetzung involvierten Förderstellen. Das 
im zweiten Quartal 2019 abgeschlossene Leistungs- 
paket „Governance“ der begleitenden Evaluierung 
kommt in der Beurteilung der bisherigen Umsetzung 
der Reformagenda zu einem insgesamt positiven 
 Ergebnis. Der Evaluierung zufolge war die EFRE-
Reform agenda eine notwendige und wirksame Reak-
tion auf die Herausforderungen, denen das Gover-
nance-System gegenüberstand. Die Abwicklung 
erfolgt nunmehr effizienter und die Kommunikation 
im System hat sich stark verbessert. U. a. durch die 
Reduktion der Förderstellen und der Förderrichtlini-
en ist es gelungen, eine Verminderung der Komplexi-
tät und Fehleranfälligkeit des Systems zu erreichen. 
Mindestprojektgrößen sowie Mindestbeleggrenzen 
wurden eingeführt und konnten zur Reduktion des 
Verwaltungsaufwands beitragen. In der Evaluierung 
zur Governance des IWB/EFRE sind insgesamt zehn 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung formuliert. 
 
Im ESF erfolgte aufgrund der Erfahrungen der Ver-
waltungsbehörde in der Programmperiode 
2007–2013 und der Entscheidung des Österreichi-
schen Arbeitsmarktservices (AMS) aus der ESF-För-
derung auszuscheiden, eine weitreichende struktu-
relle Veränderung gegenüber früheren Perioden. 
Diese könnten unter dem Titel „Standardisierung der 
Abwicklung und Zentralisierung der Kontrolle in Ver-
bindung mit einer stärkeren Dezentralisierung der 
Programmumsetzung“ zusammengefasst werden. 
Mit dem Ausscheiden des AMS aus der EU-Kofinan-
zierung 2014–2020 hat die ESF-VB die Bundesländer 
verstärkt in die Programme integriert. Dies bedeutet 
also einen Schritt der „Regionalisierung“ und „De-
zentralisierung“. Stellen in den Bundesländern über-
nahmen ZwiSt-Funktionen. Zur Stärkung der Lei-
stungsfähigkeit der ZwiSt werden Mittel der 
Technischen Hilfe genutzt. Die Dezentralisierung der 
inhaltlichen Programmumsetzung wurde kombiniert 
mit einer Harmonisierung und weitgehenden Stan-
dardisierung in der Programmverwaltung. Dabei sind 
folgende Punkte hervorzuheben: 
g Konzentration der Richtlinien auf eine Programm-

richtlinie für die Periode 2014–2020. 
g Zentralisierung der First Level Control (FLC). Als 

zentrale Stelle wurde die Buchhaltungsagentur des 
Bundes für die Aufgaben der FLC beauftragt. Die 
Beauftragung wird mit Pauschalstundensätzen aus 
der Technischen Hilfe finanziert. 

g Standardisierung der Kostenabrechnung verbun-
den mit der Erstellung eines umfassenden „FLC-
Handbuchs“, welches als gemeinsame Arbeits-
Grundlage für die Programmpartner dient. Es 
werden detailliert Verständnis, Rollen, Aufgaben 
und Prüfschritte definiert. 

g Monitoring und Projektdatenbanken wurden zen-
tralisiert. 

g Es erfolgt ein intensives Management im Rahmen 
der Prüfverfahren/Stellungnahmen durch VB in 
Zusammenarbeit mit den ZwiSt. Dies ermöglicht 
eine Standardisierung, vermeidet unterschiedli-
che Interpretationen und schafft klarere Positio-
nen sowohl für die Abwicklungsstellen als auch die 
Second Level Control. 

 
Die Erfahrungen der ESF-VB zeigen, dass der System-
aufbau einen beachtlichen Aufwand und Zeitbedarf 
mit sich brachte und weiterhin eine intensive Sys -
tembetreuung und -steuerung notwendig sind. Dies 
betrifft beispielsweise die Abstimmung mit und 
Steuerung der FLC, das Management von Prüfverfah-
ren/Stellungnahmen oder die Qualitätssicherung im 
Monitoring. 
 
Die Strukturreform wird – nach Abschluss der Auf-
bauphase – von der VB als „deutliche Entlastungen 
gegenüber der Vorperiode“ wahrgenommen und 
führt zu bislang guten Umsetzungserfahrungen. Die-
se Reformschritte werden mit einem intensiven Ein-
satz von „Vereinfachten Kostenoptionen“ in der Pro-
grammumsetzung verbunden (vgl. auch Kapitel 2.7 
Verringerung des Verwaltungsaufwands). 
 
Zusammenfassend bleibt der für alle ESI-Fonds 
 zutreffende Befund, dass Maßnahmen programm-
übergreifend und programmspezifisch gesetzt 
 wurden. Nach anfänglichen großen Herausforde-
rungen, insbesondere in den Programmen 
IWB/EFRE und ESF, konnten die Programme in 
 einen funktionierenden Umsetzungsbetrieb über-
geführt werden. Allerdings bleibt  die Einschätzung 
in der Partnerschaft, dass das System weiterhin von 
hoher Komplexität und Unsicherheiten geprägt ist, 
wenngleich unter etwas geänderten Rahmenbedin-
gungen als noch im Jahr 2017. Auch nach erfolgrei-
chem Abschluss der Designierungsprozesse folgte 
keine „ruhigere“ Umsetzungsphase mit stabilen 
Rahmenbedingungen, sondern es wurden sehr 
rasch übergeordnete Prüfungen durchgeführt, die 
entsprechende laufende Anpassungsprozesse im 
Verwaltungs- und Kontrollsystem (VKS) mit sich 
brachten. 
 
Insgesamt wird die Abwicklung der einzelnen ESI-
Fonds als sehr aufwendig und herausfordernd be-
trachtet, vor allem im Vergleich zu rein nationalen 
Förderungen. Der Unterschied geht dabei primär auf 
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die hohe Prüfdichte und -intensität zurück bzw. die 
dadurch erforderlichen Dokumentationen und Nach-
weise und deren Kontrolle. 
  
2.7 Bei der Verringerung des Verwaltungs-

aufwands der Begünstigten ergriffene 
Maßnahmen und erzielte Fortschritte 
(Artikel 52 Absatz 2 Buchstabe g der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 

 
In der laufenden Programmperiode wurden von den 
ESI-Fonds umfangreiche Maßnahmen gesetzt, um 
zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes für die 
Begünstigten beizutragen. Hervorzuheben sind in 
diesem Zusammenhang Klärungen zu den Förderfä-
higkeitsregeln sowie im Umgang mit Simplified Cost 
Options (SCO) ebenso wie die Umsetzung von e-co-
hesion. Diese Maßnahmen erfolgten überwiegend 
fondsspezifisch und nur zum geringen Teil fonds-
übergreifend, da die Umsetzungsbestimmungen der 
einzelnen Fonds stark divergieren. Folgende The- 
men sind von besonderer Relevanz: 
 
Im Rahmen des IWB/EFRE-Programms wurden in 
Nationalen Förderfähigkeitsregeln (NFFR) die von 
der Europäischen Kommission eröffneten Möglich-
keiten aufgegriffen. Hierzu zählen die Anwendung 
vereinfachter Kostenoptionen und die Vereinfachung 
der Abwicklung u. a. durch die Erstellung der „Subsi-
diären nationalen Regeln für die Förderung von 
 Kosten mit Kofinanzierung aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Öster-
reich“ (NFFR 2014–2020). 
 
Die NFFR 2014–2020 wurden von der EFRE-Beschei-
nigungsbehörde im Einvernehmen mit der Verwal-
tungsbehörde im Juli 2016 erlassen. Den wesentli-
chen Kern der Vereinfachung stellt die Aufnahme und 
Konkretisierung der „Simplified Cost Options“ dar, 
welche in den Artikeln 67 und 68 der „Dachverord-
nung“ (VO (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates) enthalten sind. Auch sind 
 Bereiche wie Diäten oder Mindestbelegsgrößen klar 
geregelt. 
 
In Anwendung von Artikel 67 können im IWB/EFRE-
Programm Zuschüsse (teilweise neben der „traditio-
nellen“ Methode des Nachweises der tatsächlich an-
gefallenen Kosten) auf Grundlage standardisierter 
Einheitskosten als Pauschalsätze auf definierte Kos -
tenarten vergeben werden. Die Anwendung von Pau-
schalsätzen für indirekte Kosten und Personalkos ten 
(gem. Artikel 68) wird ebenfalls in den NFFR 2014–
2020 konkretisiert. 
 
In die NFFR 2014–2020 wurden zwei von der DG RE-
GIO genehmigte Methoden integriert, die in der 
Strukturfondsperiode 2007–2013 in den neun öster-

reichischen EFRE-Programmen der Ziele Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung sowie 
 Konvergenz Phasing Out entwickelt wurden. Diese 
Methoden betreffen die standardisierten Einheits -
kos ten für Personalkosten und die Möglichkeit der 
Pauschalierung von indirekten Kosten. 
 
Eine weitere Option der „Simplified Cost Options“, 
die im IWB/EFRE-Programm zur Anwendung kom-
men kann, betrifft die Förderung des Unternehme-
rInnenlohns, welche sich auf den Artikel 69 der 
„Dachverordnung“ stützt. 
 
Im Bereich SCO kommt im IWB/EFRE gegenwärtig 
ein Pilotmodell zur vereinfachten Abrechnung von 
Personalkosten (als Standardeinheitskosten) in Nie-
derösterreich zur Anwendung. Ziel ist es, Vereinfa-
chungen sowohl in der Verwaltung als auch bei den 
FördernehmerInnen zu erreichen. Die festgelegte 
Methode zur vereinfachten Kostenoption von Perso-
nalkosten basiert auf Artikel 67 der Verordnung 
1303/2013. In der Methode wird ein Stundensatz für 
Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorha-
ben berechnet, wobei die Ermittlung der 
Pauschalkos ten auf Basis einer Analyse von histori-
schen Daten aus vergleichbaren Aktivitäten des Pro-
gramms  „Regionale Wettbewerbsfähigkeit Nieder-
österreich 2007–2013“ erfolgte. 
 
Weiters wird von den Österreichischen Programmbe-
hörden IWB/EFRE in Zusammenarbeit mit der Kom-
munal Public Consulting (KPC) ein europaweit erstes 
Pilotmodell für „Nicht auf Kosten basierte 
 Finanzierungen“ entwickelt. Dabei erfolgt die Refun-
dierung durch die EK nicht mehr auf Basis abgerech-
neter  Kosten, sondern auf vereinbarten Standard -
einheitskosten je Output, im gegenständlichen Fall je 
eingesparter Tonne CO2. Das als Pilotprojekt in der 
derzeitigen Programmperiode angelegte Vorhaben 
soll in der Periode 2021–2027 breiter zum Einsatz 
kommen. 
 
Im ESF war die Schaffung einer einheitlichen Rechts-
grundlage für die Vergabe von ESF-Mitteln ein 
 wesentlicher Schritt der ersten Umsetzungsphase. 
Dabei nimmt die im Oktober 2016 erlassene Sonder-
Richtlinie (SRL) des Bundesministers für Arbeit, 
 Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz zur 
Umsetzung von Projekten im Rahmen des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) 2014–2020 einen zentralen 
Stellenwert ein, die eine erhöhte Rechtssicherheit für 
Begünstigte mit sich bringt. In diesem Zusammen-
hang ist auch das FLC-Handbuch zu erwähnen, 
 welches seitens der Verwaltungsbehörde erstellt 
 wurde. 
 
Das ESF-Programm nutzt die Möglichkeiten der „Ver-
einfachten Kostenoptionen“ intensiv. Seit 1. 10. 2018 
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werden neue Förderverträge nur mehr auf Basis der 
Anwendung „Vereinfachte Kostenoptionen“ abge-
schlossen. Eine Echtkostenabrechnung ist damit 
nicht mehr zulässig. Für die „Vereinfachten Kosten-
optionen“ bedient sich die Verwaltungsbehörde der 
in Art. 14 Abs. 1. der ESF-Verordnung 1304/2013 vor-
gesehenen Möglichkeit der „delegierten Rechtsakte“. 
Zur Anwendung werden vier delegierte Rechtsakte 
kommen für: 
g Personal- und Projektkosten einschließlich der 

 sogenannte „Restkostenpauschale“ für Projekt -
förderungen 

g die Personalkosten der FLC 
g die Maßnahmen im Bereich von Schulen 
g die Basisbildung und Bildungsberatung des 

 Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung 

 
Zum Einsatz kommen „Personalkostenpauschalen“, 
also die Definition von verrechenbaren Kosten je Stun-
de, sowie Standardeinheitskosten z. B. für Beratungs-
formate und Pauschalfinanzierungen auf Basis der in 
der VO zulässigen 40 %igen „Restkostenpauschale“. 
 
Die Vereinfachungsbestrebungen im ELER-Pro-
gramm beziehen sich u. a. auf die Anwendung von 
vereinfachten Kosten (z. B. standardisierte Abgeltung 
von Personalkosten) und die Erleichterung der Kos -
tenplausibilisierung im Rahmen der Antragstellung 
(z. B. Einführung von Referenzkostenlisten). Insbe-
sondere die erforderliche Kostenplausibilisierung 
zum Zeitpunkt der Antragstellung bedeutet sowohl 
für die Begünstigten als auch für die Verwaltung ei-
nen deutlichen administrativen Aufwand. Die Ände-
rung der Verordnung (EU) Nr. 809/2014 zur Erleichte-
rung der Kostenplausibilisierung wurde deshalb von 
Österreich sehr begrüßt. Für bestimmte Bereiche  
(u. a. für Projekte in der Maßnahme Zusammenar-
beit) wurde dadurch ermöglicht, die Kostenplausibi-
lisierung erst mit dem Zahlungsantrag vorzunehmen. 
Es wäre wünschenswert, wenn diese Möglichkeit auf 
weitere Maßnahmen ausgedehnt werden würde. 
  
Die Ausweitung der Anwendung von vereinfachten 
Kosten wird jedenfalls im ELER-Programm weiter an-
gestrebt. Im Bereich der Maßnahme „Zusammenar-
beit“ sollen z. B. standardisierte Einheitskosten für 
Clustertätigkeiten eingeführt werden. Aufgrund der 
großen Vielfalt an unterschiedlichen förderfähigen 
Vorhaben im Rahmen einer Vorhabensart stößt man 
dazu allerdings teilweise an Grenzen. 
 
An dieser Stelle soll gleichzeitig erwähnt werden, dass 
aufgrund von Prüfungen durch nationale und EU-
 Organe teilweise die Abwicklungsvorgaben in die ent-
gegengesetzte Richtung laufen. 

Vor allem die Vorgaben betreffend Dokumentation 
der gesamten Projektabwicklung lassen den Verwal-
tungsaufwand deutlich steigen. 
 
e-cohesion 
 
Für die Programme IWB/EFRE und ESF ist die Schaf-
fung der Voraussetzung für eine elektronische 
 Projektabwicklung für die Begünstigten verpflich-
tend. In beiden Programmen wurden mit Start der 
 Förderperiode entsprechende Möglichkeiten ge-
schaffen.  Während im ESF-Programm die Projektab-
wicklung ausnahmslos elektronisch erfolgt, ist sie im 
Programm IWB/EFRE eine Option für die Projektträ-
ger. Für die Programme ELER und EMFF ist seitens 
der  Programmträger e-cohesion nicht verpflichtend 
anzubieten. Dennoch wurde im ELER im Frühjahr 
2019 der „Online-Zahlungsantrag“ für bestimmte 
Projekttypen eingeführt. Dies soll u. a. auch einen 
Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung leisten. 
 
2.8 Rolle der Partnerschaft gemäß Artikel 

5 Dach-VO (bei der Berichtserstellung 
und in der Programmumsetzung) 

 
2.8.1 Beschreibung und Bewertung der Rolle 

der ausgewählten Partner bei der 
 Erstellung des Fortschrittsberichts,  
mit Bezug auf die Partnerschafts- 
verein barung 

 
Die Erstellung des Fortschrittsberichts erfolgt in 
partnerschaftlicher Arbeitsweise. Der Prozess starte-
te im Sommer 2018 im Rahmen des Unterausschuss 
Regionalwirtschaft (UA RegWi), der eine Begleitgrup-
pe einrichtete. Aufgabe der Begleitgruppe war die 
Vorbereitung und Prozessumsetzung zur Berichtser-
stellung. Ende 2018 wurde zur Unterstützung der Be-
richtserstellung ein externer Auftrag vergeben. Die 
Berichtsbearbeitung erfolgte im ersten Halbjahr 
2019 unter breiter Einbindung der STRAT.AT 2020-
Partnerschaft. Inhalte des Berichts wurden im Mai 
und Juni 2019 in einer breiten Informationsveran-
staltung im Rahmen der STRAT.AT 2020-Diskurse so-
wie im UA RegWi und in der Begleitgruppe ebenso 
vorgestellt und diskutiert. 
 
Die Genehmigung des Berichts erfolgte von österrei-
chischer Seite im Juli 2019 im Rahmen eines Umlauf-
beschlusses der ÖROK-Stellvertreterkommission. 
 

49

BERICHTSABSCHNITTE LAUT DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG 2015/207 ANHANG I KAP. 2



 
 

50

KAP. 2          BERICHTSABSCHNITTE LAUT DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG 2015/207 ANHANG I

30 Siehe https://www.bmnt.gv.at/land/laendl_entwicklung/evaluierung/evaluierungsberichte/Evaluierungsberichte-für-den-jährli- 
chen-Durchführungsbericht-2017.html

Exkurs: Begleitende Evaluierungen in den ESI-Fonds 
 
In allen ESI-Fonds wurden zu Beginn der Förderperiode begleitende Evaluierungen beauftragt. Grundlage 
der begleitenden Evaluierungen bilden die einschlägigen EU-rechtlichen Vorgaben. Generell haben die Eva-
luierungen die Aufgaben, die Zielerreichung der Programme zu überprüfen sowie die Effizienz und Effekti-
vität der Programme und der Umsetzung zu bewerten. Das Ziel ist es, Informationen über die Ergebnisse zu 
liefern sowie Verbesserungspotenziale für die laufende Programmperiode, aber auch für die Zukunft aufzu-
zeigen. 
 
Im ELER wurde bereits im Jahr 2014 ein Konzept für die begleitende Bewertung des LE-Programms erstellt, 
bei dem einerseits die durch die Europäische Gesetzgebung festgelegten Vorgaben und andererseits die 
österreichischen Schwerpunkte berücksichtigt wurden. Wegen der Breite des österreichischen LE-Pro-
gramms wurde eine Gliederung der Maßnahmen bzw. Vorhabensarten in sogenannte „Evaluierungspakete“ 
vorgenommen, die gemeinsam evaluiert werden sollen. Daraus ergaben sich zwölf Evaluierungspakete  
(ohne Technische Hilfe, Netzwerk Land) für die Maßnahmen des Programms. 
 
Im Jahr 2017 wurde die erste „erweiterte Evaluierung“ des Programms LE14-20 unter Berücksichtigung der 
bis 31. 12. 2016 abgeschlossenen Vorhaben durchgeführt und in insgesamt 19 Evaluierungsberichten30 veröf-
fentlicht. Für die „erweiterte Evaluierung 2019“ wurden entsprechend der Schwerpunktgliederung der 
 Fördermaßnahmen Evaluierungsaufträge zur  Beantwortung von insgesamt 30 Evaluierungsfragen gem. An-
hang V der Verordnung 808/2014 vergeben. Bis Ende April 2019 wurden Entwürfe zur Beantwortung dieser 
Fragen vorgelegt, welche die Basis für den Jahresbericht 2018 an die Kommission bis spätestens 30. Juni 2019 
darstellen. Die vollständigen Berichte und Detailergebnisse werden im Laufe des Jahres 2019 auf der Home-
page des BMNT veröffentlicht. 
 
Im EMFF wurde mit der erstmaligen Genehmigung des Programms durch die Kommission am 25. 02. 2015 
auch der Bewertungsplan als Teil des Programms genehmigt. Mit Ende April 2019 wurde eine Zwischenbe-
wertung der Programmumsetzung bis Ende 2018 vorgelegt. Als Schwerpunkte werden darin die Erreichung 
der Etappenziele 2018 sowie die Fortschritte zur Erreichung der Ziele 2023 behandelt. 
 
Die Evaluierung des Programms IWB/EFRE ist in insgesamt zehn Leistungspakete strukturiert und wird aus 
einem Konsortium bestehend aus ÖIR/convelop/KMU-Forschung/ÖGUT/spatial foresight umgesetzt. Eva-
luiert werden neben den einzelnen Prioritätsachsen des Programms die Querschnittsthemen und die Kom-
munikationsstrategie. Für die Prozessbegleitung und partnerschaftliche Beteiligung ist ein eigenes Modul 
vorgesehen. Ergänzend werden halbjährlich Umsetzungsberichte zum jeweils aktuellen Umsetzungsstand 
erarbeitet. 
 
Im Berichtsjahr 2018 starteten die Evaluierungsarbeiten in fünf Leistungspaketen. Zum Zeitpunkt der Be-
richtslegung liegen neben drei Umsetzungsberichten die Ergebnisse für den Bereich der „Governance“ vor. 
Im Rahmen des Leistungspakets zu „Querschnittsthemen“ wurde im September 2018 ein Feedback zum 
themenbezogenen Awareness-Fragebogen für FördernehmerInnen auf Basis einer qualitativen Analyse ge-
geben. Dieses beinhaltet einerseits kurzfristig umsetzbare Verbesserungsvorschläge für die aktuelle Periode 
sowie Vorschläge für die Periode 2021–2027. Die kurzfristigen Vorschläge wurden im 1. Halbjahr 2019 umge-
setzt. Das Evaluierungspaket zu Prioritätsachse 3 „KMU“ wird im Laufe des Jahres 2019 fertiggestellt. Ergeb-
nisse zu den laufenden Evaluierungspaketen sind für den Herbst 2019 und damit nach Redaktionsschluss 
dieses Berichts zu erwarten. 
 
Das ESF-Programm wird bis 2022 von einem Konsortium aus WIFO/IHS/L&R begleitend evaluiert, wobei das 
Augenmerk auf allen Investitionsprioritäten (mit Ausnahme der Technischen Hilfe) sowie den bereichsüber-
greifenden Zielen Gleichstellung von Frauen und Männern/Gender Mainstreaming und Barrierefreiheit/Dis-
ability Mainstreaming liegt. Die zentralen Berichte sind im Juni 2019 (Hauptfokus Konzeption und Umsetzung) 
und März 2022 (Hauptfokus Wirkung) fällig. Ende April 2019 wurde ein Zwischenbericht gelegt. Zusätzlich da-
zu werden eine Reihe von Projekten sowie Maßnahmen, die im ESF umgesetzt werden, eigens evaluiert. 



2.8.2 Beschreibung und Bewertung der Betei-
ligung der ausgewählten Partner an der 
Durchführung von Programmen, 
 einschließlich der Teilnahme an den 
 Begleitausschüssen der Programme 

 
Die Umsetzung des Partnerschaftsprinzips ist in 
Österreich sowohl Verpflichtung gemäß Art. 5 der 
Dach-VO als auch gelebte Praxis. Für die Programm-
periode 2014–2020 wurde im Auftrag der ÖROK-Stell-
vertreterkommission daher ein Begleitprozess-Kon-
zept STRAT.AT 2020 erstellt, welches folgende 
Eckpunkte umfasst (Abbildung 10): 
g Hauptaufgabe des Begleitprozesses liegt in der 

 Sicherstellung der Koordinierung und Komple-
mentarität zwischen den ESI-Fonds-Programmen 
und anderen Strategien und Instrumenten der Eu-
ropäischen Union. 

g Der UA RegWi fungiert als federführende Einrich-
tung, die für die Steuerung zuständig ist und als 
Veranstaltungsträger auftritt. 

g Die Partnerschaftsprozesse werden derart umge-
setzt, dass die Beteiligung der Stakeholder sowie eine 
partnerschaftliche Arbeitsweise gewährleistet sind. 
Als zur Anwendung kommende Formate sind Part-
nerschaften, Diskurse und Foren hervorzuheben. 

g Operativ unterstützt wird der Prozess durch die 
Geschäftsstelle der ÖROK, wobei eine schlanke 
Prozessbegleitung handlungsleitend ist. Bei Bedarf 
wird auf die Unterstützung durch externe fach- 
und themenspezifische Expertise zurückgegriffen. 

Zur Erfüllung der Koordinationsverpflichtungen wur-
de im Rahmen der strategischen Begleitung der öster-
reichischen Partnerschaftsvereinbarung 2014–2020 
(STRAT.AT 2020) mit dem Umsetzungsbeginn der 
ESI-Fonds-Programme im Jahr 2015 ein in zwei Ar-
beitsphasen gegliederter Begleitprozess eingerichtet 
(Abbildung 10). 
 
Die erste Arbeitsphase des STRAT.AT 2020-Begleit-
prozesses umfasste den Zeitraum von Prozessstart bis 
zur Veröffentlichung des Fortschrittsberichts 2017 
(STRAT.AT-Bericht). Diese Phase beinhaltet u. a. das 
ESI-Fonds-Curriculum, die STRAT.AT 2020-Partner-
schaft „Smart Specialisation“, eine Reihe durchge-
führter „Diskurse“ sowie den Fortschrittsbericht 
2017. Auszugsweise sind folgende Prozesse hervorzu-
heben: 
g Im Bereich der vorgesehenen „STRAT.AT-Partner-

schaften“ wurde zu Beginn 2015 ein knapp zwei-
jähriger Diskussionsprozess zu „Smart Specialisa-
tion“ in Österreich aufgesetzt. Im Februar 2017 
wurden die Endergebnisse der Partnerschaft im 
Rahmen des Bundesländerdialogs des Bundesmi-
nisteriums für Bildung, Wissenschaft und For-
schung (BMWFW) präsentiert und in der Folge im 
Rahmen der Publikation Nr. 199 der ÖROK-Schrif-
tenreihe „Politikrahmen zu Smart Specialisation in 
Österreich“ veröffentlicht. 

g Im Sommer 2016 wurde zudem im UA RegWi die 
„STRAT.AT 2020-Partnerschaft zur Fortschrittsbe-
richtserstellung 2017“ und eine diesbezügliche Be-
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Abb. 10: STRAT.AT 2020-Begleitprozess 

Quelle: ÖROK (2017e)



gleitgruppe eingerichtet, die in insgesamt vier Sit-
zungen die Erstellung des Fortschrittsberichts be-
gleitete (siehe auch Abschnitt zur Erstellung des 
ESI-Fortschrittsberichts 2017  in diesem Kapitel). 

g Im Herbst 2016 wurde die ÖREK-Partnerschaft 
„Strategien für Regionen mit Bevölkerungsrück-
gang“ ins Leben gerufen, die sich in einem zweijäh-
rigen Prozess mit dem Phänomen des demografi-
schen Wandels in Gemeinden und Regionen mit 
einem anhaltenden Bevölkerungsrückgang sowie 
den sich daraus ergebenden Herausforderungen 
und Handlungsmöglichkeiten auseinandersetzt. 

g Im Rahmen der „STRAT.AT 2020-Diskurse“ wur-
den Ende 2016 im UA RegWi „aktuelle Entwicklun-
gen der Rahmenbedingungen für die Abwicklung 
bzw. Gestaltung von Förderungsinstrumenten“ 
erörtert und diskutiert. Die Diskursreihe wurde im 
Mai 2017 in zwei Veranstaltungen zum Thema „Ko-
operation über Grenzen – Befunde, Trends und 
Perspektiven“ sowie zum „ESI-Fonds-Fortschritts-
bericht 2017“ fortgeführt. 

g Das erste STRAT.AT 2020-Forum im Rahmen des 
Begleitprozesses fand im November 2017 in Wien 
statt. Der Titel der Veranstaltung lautete „STRAT.AT 
14–20 and beyond – Erfahrungen und Perspekti-
ven“. 

 
Die zweite Arbeitsphase des STRAT.AT 2020-Begleit-
prozesses läuft seit 2018. 
 
Als erstes Element dieser Phase wurde im Berichts-
jahr 2018 durch das Wirtschaftsforschungsinstitut 
(WIFO) eine Studie zu den quantitativen Wirkungen 
der ESI-Fonds und deren Vorgängern in Österreich 
für den gesamten Wirkungszeitraum 1995–2007 be-
auftragt. Grundsätzlich werden mit der fondsüber-
greifenden Analyse drei Zielsetzungen verfolgt: 
g Darstellung der Ausschüttungen der ESI-Fonds 

(EU-Mittel, nationale Kofinanzierung, ggf. private 
Mittel) nach Jahren auf regionaler Ebene 

g Ökonometrische Analyse zur Bestimmung der 
kleinräumigen Beschäftigungseffekte 

g Modellrechnungen zur Bestimmung der gesamt-
wirtschaftlichen Effekte auf Bundesländerebene 

  
Am 18. Juni 2018 wurde im Museumsquartier Wien 
zusammen mit der Europäischen Kommission ein 
STRAT.AT-Diskurs veranstaltet. In diesem Rahmen 
wurden der Partnerschaft die kurz zuvor veröffent-
lichten EK-Vorschläge zu den Verordnungen der EU-
Kohäsionspolitik 2021–27 vorgestellt. Ebenfalls im 
Rahmen eines STRAT.AT-Diskurses wurden im Mai 
2019 die inhaltlichen Grundzüge des Fortschrittsbe-
richts 2019 präsentiert und mit der Partnerschaft dis- 
kutiert. In dieser Veranstaltung wurden zudem Ergeb-
nisse der oben genannten WIFO-Studie vorgestellt.31 

Das „ESI-Fonds-Curriculum“, ein Weiterbildungsan-
gebot für im Feld der ESI-Fonds arbeitende Personen 
an der Bundesverwaltungsakademie, wird in der 
zweiten Phase des STRAT.AT-Begleitprozesses ab 
2018 weitergeführt. 
 
Im Sommer 2018 wurde zudem im UA RegWi die 
„STRAT.AT 2020-Partnerschaft zur Fortschrittsbe-
richtserstellung 2019“ und eine diesbezügliche 
 Begleitgruppe eingerichtet, die in insgesamt drei 
 Sitzungen die Erstellung des Fortschrittsberichts 
 begleitete (siehe auch Abschnitt zur Erstellung des 
ESI-Fortschrittsberichts 2019  in diesem Kapitel). 
 
Neben diesen fondsübergreifenden Prozessen wurde 
das Partnerschaftsprinzip auf Ebene der Einzelfonds 
in der Umsetzung ebenfalls berücksichtigt und 
 umgesetzt. Hervorzuheben sind insbesondere die 
partnerschaftlich besetzten Begleitausschüsse der 
ESI-Fonds (für einen Überblick der integrierten Orga-
nisationen siehe Tabellen am Ende dieses Kapitels). 
Darüber hinaus gibt es noch fonds- bzw. programm-
spezifische Prozesse und Vorkehrungen zur Entspre-
chung des in den VO vorgesehenen Partnerschafts-
prinzips. Zu nennen sind z. B. das Netzwerk Land 
oder im ESF OP die Praxis, relevante Partner bei den 
Callformulierungen und der Bewertung der Projekte 
auf Ebene der ZwiSt einzubinden. 
  
2.9 Anwendung der bereichsübergreifen-

den Grundsätze gemäß Art. 5, 7 und 8 
Dach-VO (Gleichstellung, Nichtdiskri-
minierung, Barrierefreiheit, Nachhal-
tige Entwicklung) 

 
2.9.1 Zusammenfassung der in Anwendung 

der bereichsübergreifenden Grundsätze 
ergriffenen Maßnahmen zur Gewähr -
leis tung der Förderung und Begleitung 
dieser Grundsätze in den verschiedenen 
Programmtypen, mit Verweis auf den 
Inhalt der Partnerschaftsvereinbarung 

 
In der Partnerschaftsvereinbarung wurden die hori-
zontalen Themen der Umsetzung des Partnerschafts-
prinzips, die Gleichstellung der Geschlechter, Nicht-
diskriminierung, Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen sowie die Nachhaltige Entwicklung 
als relevante Bereiche für die ESI-Fonds beschrieben. 
Diese Themen wurden im Zuge der Programmie-
rungsprozesse der einzelnen Fonds weiter behandelt. 
In der Umsetzung der ESI-Fonds erfolgt die Berück-
sichtigung der horizontalen Themen auf unter-
schiedlichen (Maßnahmen-)Ebenen. 
g Grundsätzlich ist die Einhaltung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, die in den jeweiligen hori-
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31 Für eine knappe Zusammenfassung von Teilergebnissen der Studie siehe Kapitel 2.5.1
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Tab. 19: Für den STRAT.AT 2020-Begleitprozess relevante Sitzungen/Sitzungs-Meilensteine 

10/2014–06/2019 (Auswahl) 

 

Sitzungs-Meilensteine                                                                                                                                                                                   Wann 
 

2014 

Genehmigung der Partnerschaftsvereinbarung                                                                                                                                            17. 10. 

Sitzung ÖROK-Stellvertreterkommission (Start des STRAT.AT 2020-Begleitprozesses)                                                                    6. 11. 

2015 

94. Sitzung UA RegWi (inkl. Einrichtung der STRAT.AT2020-Partnerschaft „Smart Specialisation“)                                           11. 6. 

1. Steering Group-Sitzung STRAT.AT 2020-Partnerschaft „Smart Specialisation“                                                                                 7. 9. 

1. Änderung der Partnerschaftsvereinbarung genehmigt                                                                                                                          16. 10. 

Sitzung ÖROK-Stellvertreterkommission (Auftrag zur partnerschaftlichen Erstellung des Fortschrittsberichts)               29. 10. 

2016 

95. Sitzung UA RegWi                                                                                                                                                                                                  26. 1. 

Start des ESI-Fonds-Curriculum der Verwaltungsakademie des Bundes                                                                                          ab 2016 

1. Strategiesitzung (STRAT.AT 2020-Partnerschaft „Smart Specialisation“)                                                                                             8. 3. 

2. Strategiesitzung (STRAT.AT 2020-Partnerschaft „Smart Specialisation“)                                                                                           20. 4. 

Präsentation der Zwischenergebnisse der STRAT.AT 2020-Partnerschaft „Smart Specialisation“                                                27. 4. 

96. Sitzung UA RegWi (inkl. Einrichtung der STRAT.AT 2020-Partnerschaft zur Fortschrittsberichtser- 

stellung 2017)                                                                                                                                                                                                                  28. 6. 

1. Sitzung Begleitgruppe FB (STRAT.AT 2020-Partnerschaft PV-Fortschrittsbericht 2017)                                                              22. 9. 

Start der ÖREK-Partnerschaft „Strategien für Regionen mit Bevölkerungsrückgang“ (bis Herbst 2018)                              Ab Okt. 

2. Steering Group-Sitzung „Smart Specialisation“                                                                                                                                         25. 10. 

97. Sitzung UA RegWi (inkl. STRAT.AT 2020-Diskurs: „Aktuelle Entwicklungen der Rahmenbedingungen 

für die Abwicklung bzw. Gestaltung von Förderungsinstrumenten“)                                                                                                   30. 11. 

2. Sitzung Begleitgruppe FB (STRAT.AT 2020-Partnerschaft PV-Fortschrittsbericht 2017)                                                            16. 12. 

2017 

3. Sitzung Begleitgruppe FB (STRAT.AT 2020-Partnerschaft PV-Fortschrittsbericht 2017)                                                              17. 1. 

4. Sitzung Begleitgruppe FB (STRAT.AT 2020-Partnerschaft PV-Fortschrittsbericht 2017)                                                              21. 2. 

Bundesländerdialog des BMWFW (Ergebnispräsentation der STRAT.AT 2020-Partnerschaft „Smart Specialisation“)       28. 2. 

STRAT.AT 2020-Diskurs – Info-Veranstaltung im Rahmen der Erstellung des Fortschrittsberichts 2017                                  16. 5. 

STRAT.AT 2020-Diskurs zum Thema Kooperationen                                                                                                                                     19. 5. 

5. Sitzung Begleitgruppe FB (STRAT.AT 2020-Partnerschaft PV-Fortschrittsbericht 2017)                                                              24. 5. 

98. Sitzung UA RegWi (inkl. Behandlung Entwurf zum Fortschrittsbericht 2017)                                                                              13. 6. 

Sitzung ÖROK-Stellvertreterkommission (Beschluss des Fortschrittsberichts 2017)                                                                     26. 6. 

2. Änderung der Partnerschaftsvereinbarung (Version 3) genehmigt                                                                                                   8.11. 

STRAT.AT 2020-Forum „STRAT.AT 14–20 and beyond – Erfahrungen und Perspektiven“ gekoppelt mit 

„Gemeinsamer Überprüfungssitzung“                                                                                                                                                          21.11. 

2018 

Weiterführung ESI-Fonds-Curriculum der Verwaltungsakademie des Bundes                                                                                           

99. Sitzung UA RegWi (inkl. STRAT.AT 2020-Diskurs: „Aktuelles zur ESI-Fonds-Periode 2021–2027“)                                     18.6. 

1. Sitzung Begleitgruppe FB (STRAT.AT 2020-Partnerschaft PV-Fortschrittsbericht 2019)                                                         19.12. 

2019 

100. Sitzung UA RegWi                                                                                                                                                                                            24.1. 

2. Sitzung Begleitgruppe FB (STRAT.AT 2020-Partnerschaft PV-Fortschrittsbericht 2019)                                                           20.2. 

STRAT.AT 2020-Diskurs zum Fortschrittsbericht 2019 sowie Präsentation der Ergebnisse der WIFO-Studie  

„Quantitative Wirkungen der ESI-Fonds und deren Vorgänger in Österreich: Eine Fonds-übergreifende 

Analyse für den gesamten Wirkungszeitraum“                                                                                                                                             22.5. 

3. Sitzung Begleitgruppe FB (STRAT.AT 2020-Partnerschaft PV-Fortschrittsbericht 2019)                                                              5.6. 

101. Sitzung UA RegWi                                                                                                                                                                                            26.6. 

Beschluss Stellvertreterkommission                                                                                                                                                                     30. 7. 

Quelle: Zusammenstellung ÖROK-Geschäftsstelle



zontalen Themen bestehen, zu gewährleisten 
(auch im Sinne der Erfüllung der horizontalen     
Ex-ante-Konditionalitäten). Zu nennen sind bei-
spielsweise das Bundes-Behindertengleichstel-
lungsgesetz sowie das Diskriminierungsverbot ge-
mäß § 7b des Behinderteneinstellungsgesetzes 
(BEinstG). 

g Darüber hinaus wurden in allen ESI-Fonds Be-
gleitmaßnahmen umgesetzt, um die horizontalen 
Themen zu berücksichtigen, wie beispielsweise 
Awarenessfragebögen für Begünstigte oder die Ein-
beziehung horizontaler Themen in die Projektse-
lektionskriterien. Zudem beinhaltet das fondsüber-
greifende ESI-Fonds-Curriculum eigene Module, 
die sich mit den bereichsübergreifenden Grundsät-
zen befassten (z. B. Anti-Diskriminierung und Ge-
schlechtergleichstellung). 

g Am unmittelbarsten werden die Themen angespro-
chen, wenn die Projektinhalte selbst eines der 
 horizontalen Themen zum Inhalt haben, wie bei-
spielsweise investive Maßnahmen im Bereich CO2-
Reduktion für das Querschnittsthema Nachhaltige 
Entwicklung (IWB/EFRE) oder Maßnahmen zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern (ESF). 

 
Die gesetzten Maßnahmen im Rahmen des horizonta-
len Prinzips „Partnerschaft“ werden in Kapitel 2. 8 dar-
gelegt. Für die weiteren horizontalen Themen sind 
aufgrund der Ausrichtung und Komplementarität der 
ESI-Fonds-Programme folgende Umsetzungsschritte 
hervorzuheben: 
 
Gleichstellung der Geschlechter, Nichtdiskrimi- 
nierung und Barrierefreiheit für Menschen  mit 
Behinderung 
 
Das bereichsübergreifende Ziel der Gleichstellung von 
Männern und Frauen ist durch Erfahrungen und da-
für entwickelte Hilfsmittel zur systematischen Be-
rücksichtigung der Gleichstellungsperspektive seit 
mehr als 20 Jahren im ESF verankert. Dementspre-
chend wird wiederum ein dualer Ansatz verfolgt. Ers -
tens soll laut OP Gleichstellung durch strukturelle Vor-
kehrungen als horizontales Thema etabliert werden: 
Zielvorgaben für die geschlechtergerechte Verteilung 
der Förderungen (in allen Investitionsprioritäten 
Frauenanteil von mindestens 50 % sowohl an den Teil-
nehmenden als auch am Förderbudget), Mittel für 
den Aufbau von Genderexpertise, Know-how-Ange-
bote zur Umsetzung von Gender Mainstreaming so-
wie Vorkehrungen in Monitoring und Evaluierung. 
Zweitens sind zusätzlich sowohl für die Übergangsre-
gion Burgenland als auch für die stärker entwickelten 
Regionen eigene Investitionsprioritäten zur Förde-
rung der Gleichstellung von Frauen im Beschäfti-

gungssystem definiert. Die operative Umsetzung von 
Gender Mainstreaming erfolgt vor allem über die Be-
rücksichtigung von Gleichstellung in den Ausschrei-
bungen und in der Projektauswahl. Wie die Indikato-
ren zur bisherigen Umsetzung zeigen, scheint die 
Erreichung der quantitativen Ziele jedoch nicht gesi-
chert. Der Frauenanteil der Teilnehmenden schwankt 
in den IPs zwischen 58 % in IP3.2 (Erwachsenenbil-
dung, LLL-SeR32) und 21 % in IP4.7 (Erwachsenenbil-
dung, LLL-ÜR33). Abgesehen von den frauenspezifi-
schen Schwerpunkten IP1.1 (Gleichstellung von 
Frauen und Männern – SeR) und IP4.5 (aktive Inklusi-
on-ÜR) ist die 50 %-Quote von Frauen bisher aus-
schließlich in IP3.2 erreicht. Im Vergleich zur bisher 
erreichten Zielgruppe der Männer sind insbesondere 
nichterwerbstätige, junge und niedrigqualifizierte 
Frauen unterrepräsentiert. 
 
Im ESF-OP explizit verankert sind auch Disability 
Mainstreaming und Barrierefreiheit, wobei jedoch – 
im Gegensatz zur geschlechterspezifischen Gleichstel-
lung – weder quantitative Zielgrößen formuliert wur-
den noch ein dualer Ansatz verfolgt wird. Laut ESF-Mo-
nitoring nahmen bis Ende 2018 3.761 Menschen mit 
Behinderung an Maßnahmen teil (2,6 % aller Teilneh-
menden). Der Männeranteil liegt bei 61 %, jener der 
Frauen bei 39 %. Dabei ist allerdings zu berücksichti-
gen, dass darin nur begünstigte behinderte Menschen 
laut Behinderteneinstellungsgesetz erfasst sind und vor 
allem viele Jugendliche mit Behinderung diesen Status 
nicht aufweisen. Im Zuge der begleitenden Evaluierung 
wurde von befragten ExpertInnen die Verankerung von 
Disability Mainstreaming/Barrierefreiheit als Horizon-
talziel positiv gesehen. Allerdings sei zusätzlich auch 
die explizite Adressierung von Menschen mit Behinde-
rung empfehlenswert. Für  eine durchgängige Umset-
zung von Disability Mainstreaming und Barrierefreiheit 
wären zudem entsprechende finanzielle und personel-
le Ressourcen  hilfreich. 
 
Insgesamt werden die Verankerung und Umsetzung 
von umfassender Barrierefreiheit damit als verbesse-
rungsfähig eingeschätzt. 
 
Im IWB/EFRE werden die horizontalen Themen der 
Gleichstellung und Nichtdiskriminierung in erster  Linie 
über begleitende Maßnahmen berücksichtigt. In der ers -
ten Umsetzungsphase wurden in nahezu allen Berei-
chen, die in der PV sowie im Operationellen Programm 
festgeschrieben wurden, konkrete Schritte gesetzt: 
g Aspekte der Gleichstellung bzw. Nicht-Diskrimi-

nierung wurden als Selektionskriterien für die Pro-
jektbewertung aufgenommen und fließen in die 
Gesamtbewertung eines Projektes mit ein (Punkte-
prinzip). 
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g In der Programm-Startphase wurden Fragebögen 
zur Steigerung der Awareness zu den Themen 
Gleichstellung und Nicht-Diskriminierung entwi -
ckelt. Im Rahmen der Antragstellung ist standard-
mäßig von allen Begünstigten ein sogenannter 
„Awareness-Fragebogen“ zur Berücksichtigung der 
horizontalen Themen auszufüllen. Der Awareness-
Fragebogen wurde im Rahmen der Evaluierung 
„LP6 – Querschnittsthemen“ einer Analyse unter-
zogen. Die darin erarbeiteten kurzfristig umsetzba-
ren Verbesserungsvorschläge werden im ersten 
Halbjahr 2019 umgesetzt.  

g Die horizontalen Themen und deren korrekte In-
terpretation und Berücksichtigung in der Anwen-
dung werden von den Kursen des ESI-Fonds-Cur-
riculums angeboten. Besonders hervorzuheben ist 
dabei das Kursangebot im Bereich „Anti-Diskrimi-
nierung und Geschlechtergleichstellung“ sowie im 
Bereich „Disability und Zugänglichkeit“. 

g Bei Veranstaltungen und Beratungsleistungen 
werden die Maßnahmen derart umgesetzt, dass 
gender- und kulturspezifische Aspekte berücksich-
tigt werden. So werden z. B. in Wien Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten bei Veranstaltungen zur Verfü-
gung gestellt sowie mehrsprachige, auf 
unterschiedliche Zielgruppen angepasste Angebo-
te bereitgestellt. 

g Im Monitoring werden gendersensible Indikatoren 
aufgenommen, wie u. a. arbeitsplatzbezogene In-
dikatoren nach Geschlecht. Der Indikator L03 zielt 
auf Projekte ab, die besonders auf Chancengleich-
heit (Antidiskriminierung, Gender) ausgerichtete 
Elemente beinhalten. 

 
Die Umsetzung dieser Elemente, insbesondere auch 
der Fragebögen zur Sensibilisierung der Projektträge-
rInnen, wurde im Rahmen der Informations-Work-
shops der Partnerschaft von VertreterInnen aus dem 
Bereich Gleichstellung und Nichtdiskriminierung po-
sitiv hervorgehoben. 
 
Im ELER wurde im Frühjahr 2017 im Rahmen des Be-
gleitausschusses eine Arbeitsgruppe zum Thema 
Gleichstellung von Frauen und Männern und Chan-
cengleichheit im ländlichen Raum eingerichtet. Ziel 
der Arbeitsgruppe war es, im Sinne der nachhaltigen 
Entwicklung die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern und die Chancengleichheit aller Bevölkerungs-
gruppen im ländlichen Raum unter Einbeziehung von 
ExpertInnen zu fördern. In insgesamt vier Workshops 
wurden entlang der Themenfelder „Verankerung von 
Gender Mainstreaming in Strategien, Programmen 
und Projekten“, „Erhöhung der Beteiligung von 
 Frauen in Gremien und Entscheidungsprozessen“ so-
wie „Förderung von existenzsichernder Arbeit für 
Frauen im ländlichen Raum“ Maßnahmenvorschläge 
erarbeitet. Diese Vorschläge werden mit der Unter-
stützung von Netzwerk Zukunftsraum Land in der lau-

fenden Periode umgesetzt. Aus diesen Vorschlägen 
wurden bisher u. a. umgesetzt: Erstellung von Leitfä-
den/Infomaterialien für geschlechtergerechte Beset-
zung von Gremien und Veranstaltungen, Erklärvideo 
zu Gender Mainstreaming, Schulungsmaßnahmen 
für FörderabwicklerInnen und UmsetzerInnen des 

55

BERICHTSABSCHNITTE LAUT DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG 2015/207 ANHANG I KAP. 2

Projektbeispiele aus den ESI-Fonds: Gleichstel-
lung Chancengleichheit und Nichtdiskriminie-
rung 
 
Im Zuge des IWB/EFRE-Projektes „Start-up Mo-
dul“ der Wirtschaftsagentur Wien werden vielseiti-
ge Qualifizierungsmaßnahmen und Schulungsan-
gebote entwickelt und durchgeführt, um junge 
Unternehmen mittel- und langfristig zu unterstüt-
zen und damit die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
zu fördern. Dabei werden u. a. spezifische Module 
inkl. Einzelcoachings für die Zielgruppen Frauen 
und MigrantInnen angeboten. Unter dem Titel 
„Entrepreneurial Spirit“ sollen vor allem Schüle-
rInnen, aber auch Lehrlinge Impulse erhalten, um 
bewusst über den Weg in die Selbstständigkeit 
nachzudenken. 
 
Das ESF-Projekt „Auf dem Weg“ bietet längerfristi-
ge niederschwellige Angebote für Mädchen und 
junge Frauen zwischen 18 und 25 Jahren und wird 
über das Mädchenzentrum Klagenfurt umgesetzt. 
Ziel ist eine Stabilisierung und schrittweise Heran-
führung an den Ausbildungs- und/oder Arbeits-
markt. Während der gesamten Projektzeit werden 
die jungen Frauen von einer Begleiterin betreut. 
Auch wird eine kostenfreie Therapie angeboten. 
Im Rahmen von Tagestrainings mit kreativ-hand-
werklichem Schwerpunkt können die Mädchen ih-
re Fähigkeiten ausprobieren. Außerdem besteht 
die Möglichkeit eines Praktikums bei Unterneh-
men. (Link zum Projekt: https://www.maedchen-
zentrum.at/lebenswelten/weiter-auf-dem-weg/) 
 
Im ELER wurden Leitfäden für geschlechterge-
rechte Besetzung von Gremien und Veranstaltun-
gen inklusive Good-practice-Beispielen erarbei-
tet. Es wurden insgesamt drei Leitfäden zur 
Konzeption von Veranstaltungen, Einladungsge-
staltung und Gremienbesetzung sowie eine 
Sammlung von kommentierten Einladungen er-
stellt. Die Leitfäden fassen wichtige Informationen 
zur Gleichstellung in Gremien zusammen und be-
antworten kompakt genderbezogene Fragen. Die 
erstellten Unterlagen wurden regionalen Akteuren 
(z. B. LEADER- und Regionalmanagements), Ver-
anstalterInnen, Projektträgern, Interessensvertre-
tungen sowie Bundes- und Landesverwaltungen 
zur Verfügung gestellt. 



LE-Programms, ein Workshop zum Thema Rückkeh-
rerInnen, Öffentlichkeitsarbeit. Parallel wurde zum 
Thema Gleichstellung eine Evaluierungsstudie beauf-
tragt. 
 
Im Rahmen von LEADER werden Gleichstellungsfra-
gen durch klare Vorgaben bei der Zusammensetzung 
des Projektauswahlgremiums der LAG (Frauenquote 
von mind. 1/3) adressiert und konkrete Projekte zu 
den Themen Gleichstellung von Männern und Frauen 
und Förderung von Kindern und Jugendlichen, Inte-
gration von MigrantInnen sowie Abbau von Barrieren 
umgesetzt. Parallel ist auch der hohe Anteil an Frauen 
im LEADER-Management von derzeit über 50 % her-
vorzuheben. 
 
Nachhaltige Entwicklung (Umweltschutz,  
Ressourceneffizienz, Klimaschutz und  
Anpassung an den Klimawandel, biologische 
Vielfalt und Risikoprävention) 
 
Nachhaltige Entwicklung ist im ELER insofern ein 
Grundprinzip, als die Ressourcenschonung ein 
Hauptziel des Programmes ist. Hier werden Aktivitä-
ten gesetzt im Rahmen des Agrarumweltprogramms 
ÖPUL, Ausgleichszahlungen für benachteiligte Ge-
biete (v. a. Berggebiete), Fotovoltaik in der Landwirt-
schaft sowie die Reduktion des CO2-Ausstoßes durch 
Förderung von Bioenergie und Unterstützung von 
Klima- und Energiemodellregionen. Insgesamt sind 
zwei Drittel der ELER-Mittel für die nachhaltigkeits-
bezogenen TZ 4, 5, und 6 eingeplant. Der Anteil in der 
Umsetzung liegt derzeit bei 67 % (nach Genehmigun-
gen der  ELER-Mittel). 
 
Der Themenbereich Nachhaltige Entwicklung findet 
im IWB/EFRE-Programm über drei Kanäle Eingang 
in die Programmumsetzung: 
g Nachhaltigkeit als Projektthema: Die Priorität 3 

mit einem Mittelanteil von rd. 20 % verfolgt durch 
Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz 
das unmittelbar nachhaltigkeitsrelevante Ziel der 
CO2-Reduktion. Darüber hinaus finden sich auch 
in anderen Maßnahmen Nachhaltigkeitsaspekte, 
insbesondere im F&E-Bereich oder bei clusterbe-
zogenen Maßnahmen (Bauenergie-Umweltcluster 
in Niederösterreich). 

g Ressourcenschonende Projektumsetzung: Insbe-
sondere bei Infrastrukturprojekten wird in der Pla-
nung darauf geachtet, bestehende Bauflächen zu 
nutzen, anstatt Freiflächen neu zu erschließen. Zu-
dem wird ein Augenmerk darauf gelegt, dass die Er-
reichbarkeit bei neuer F&E-Infrastruktur auch ohne 
motorisierten Individualverkehr gewährleis tet ist. 

g Projektselektion und Awareness: Darüber hinaus 
wurden auch programmbegleitende Akzente 
 gesetzt, die jenen im Bereich Chancengleichheit 
ähneln. Nachhaltigkeitsaspekte fließen in die Pro-

jektselektion mit ein und von den ProjektträgerIn-
nen sind Awareness-Fragebögen zum Thema 
Nachhaltigkeit auszufüllen. Erste Erfahrungen 
zum Fragebogen zeigen auch kritische Rückmel-
dungen bezüglich des Aufwandes. 

 
Im ESF-Programm wird der Bereich Nachhaltige Ent-
wicklung nicht unmittelbar angesprochen, da keine 
investiven Maßnahmen geplant sind, die umweltrele-
vante Auswirkungen zeigen. 
 
2.9.2 Zusammenfassung der umgesetzten 

Vorkehrungen zur Gewährleistung der 
Generalisierung der bereichsübergrei-
fenden politischen Ziele, mit Verweis 
auf den Inhalt der Partnerschaftsverein-
barung 

 
Aspekte dieses Bereichs wurden in Kapitel 2.9.1 inte-
griert. 
 
2.9.3 Sonstige Elemente, falls zutreffend 
 
Von der Möglichkeit, sonstige Aspekte zu beschrei-
ben, wird nicht Gebrauch gemacht. 
  
2.10 Informationen und Bewertung hin-

sichtlich der Beschäftigungsinitiative 
für junge Menschen (…) 

 
nicht anwendbar 
 
2.11 Zusätzliche Informationen und Be-

wertung, die je nach Inhalt und Zielen 
des Operationellen Programms hin-
zugefügt werden können (Artikel 111 
Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013, falls nötig als Ergänzung 
der anderen Abschnitte des Fort-
schrittsberichts eingefügt) 

 
2.11.1 Fortschritte bei der Durchführung des 

integrierten Ansatzes zur territorialen 
Entwicklung, einschließlich der Ent-
wicklung von Regionen, die von demo-
grafischen und permanenten oder von 
der Natur bedingten Nachteilen betrof-
fen sind, sowie nachhaltiger Stadtent-
wicklung und von der örtlichen Bevöl-
kerung betriebene lokale Entwicklung 
im Rahmen des Operationellen 
 Programms 

 
2.11.2 Fortschritte bei der Durchführung von 

Maßnahmen zur Stärkung der  
Leis tungsfähigkeit der Behörden der 
Mitgliedstaaten und Begünstigten bei 
der Verwaltung und Nutzung der Fonds 
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2.11.3 Fortschritte bei der Durchführung der 
interregionalen und transnationalen 
Maßnahmen 

 
2.11.4 Fortschritte bei der Durchführung von 

Maßnahmen für besondere Bedürfnis-
se der ärmsten geografischen Gebiete 
oder der am stärksten von Armut, 
 Diskriminierung oder sozialer Aus-
grenzung bedrohten Zielgruppen mit 
besonderem Augenmerk auf marginali-
sierten Gemeinschaften sowie Men-
schen mit Behinderungen, Langzeitar-
beitslose und junge Menschen ohne 
Arbeit, gegebenenfalls einschließlich 
der verwendeten Finanzressourcen 

 
2.12 Durchführung der YEI (Beschäfti-

gungsinitiative für junge Menschen, 
Artikel 19 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 1304/2013) 

 
nicht anwendbar 
  
2.13 Beitrag des Programms zum 

 Erreichen der Unionsstrategie für 
 Intelligentes, Nachhaltiges und 
 Integratives Wachstum (Artikel 50  
Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013)
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Die EU-Periode 2014–2020 brachte die Neukonzepti-
on der EU-Kohäsionspolitik mit verstärkter vertikaler 
und horizontaler Koordination und neuen Ansätzen 
der Ergebnisorientierung mit sich. Erstmals werden 
die Fonds der Kohäsionspolitik mit jenen der Ländli-
chen Entwicklung und Fischereipolitik unter ein 
 gemeinsames Dach der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) gestellt. Die Partner-
schaftsvereinbarung (PV) bildet das strategische 
Dach und die Brücke zwischen den Europa-2020-Zie-
len und den Programmen.  
 
3.1 Ziele in der Partnerschafts- 

vereinbarung 
 
Die österreichische Partnerschaftsvereinbarung ist 
eingebettet in fondsspezifische Zielsetzungen ebenso 
wie in die Europa-2020-Ziele des Intelligenten, Nach-
haltigen und Integrativen Wachstums. Sie spricht 
neun der elf Thematischen Ziele der ESI-Fonds an. Im 
internationalen Vergleich34 zeigt sich, dass der Anteil 
der umweltbezogenen Ziele in Österreich („Klima-
wandel/Risikoprävention“ und „Umwelt/Ressour-
ceneffizienz“) sowie der Anteil des Zieles „Wettbe-
werbsfähigkeit der KMU“ deutlich über dem 
EU-Durchschnitt liegen.  
 
Die Struktur der Mittelallokation wird durch den 
ELER bestimmt, auf den 72 % der Mittel der ESI-
Fonds-Programme entfallen (EU-Durchschnitt:   
24 %).35  Dies geht wiederum auf die im internationa-
len Vergleich starke Schwerpunktsetzung Österreichs 
auf die Säule 2 „Ländliche Entwicklung“ der Gemein-
samen Agrarpolitik anstelle der Direktzahlungen und 
Marktordnungsausgaben zurück. 
 
3.2 Bisherige Umsetzung der Partner-

schaftsvereinbarung im Allgemeinen 
 
Bis Ende 2018 wurden in den österreichischen ESI-
Fonds-Programmen EU-Mittel im Ausmaß von 
knapp 3,2 Mrd. € genehmigt. Dies entspricht, gemes-
sen an den EU-Mitteln, einem Umsetzungsstand von 
rund 64 %. Damit hat sich das Umsetzungsniveau ge-

genüber dem Fortschrittsbericht 2017 fast verdop-
pelt. Insbesondere jene Fonds, die Ende 2016 u. a. 
aufgrund des Strukturaufbaus im Zuge der neuen 
 Anforderungen der „Neuen Kohäsionspolitik“ noch 
geringe Genehmigungsraten aufwiesen, verzeichne-
ten in den letzten beiden Jahren deutliche Niveau-
sprünge. Die Genehmigungsstände der Fonds rangie-
ren nunmehr zwischen 56 % (IWB/EFRE) und 71 % 
(EMFF).  
 
Im EU-weiten Vergleich ist die Umsetzungsgeschwin-
digkeit der ESI-Fonds in Österreich gemessen an den 
Auszahlungen der EU-Mittel überdurchschnittlich. 
Dies ist in erster Linie auf den ELER zurückzuführen. 
Der EMFF weist ebenfalls einen vergleichsweise ho-
hen Umsetzungsstand auf. Die anderen ESI-Fonds 
liegen in Bezug auf die Auszahlungen in etwa auf EU-
Niveau.36  
 
Die Partnerschaftsvereinbarung wird entsprechend 
der getroffenen Vereinbarungen umgesetzt. Der Ge-
nehmigungsstand der neun ausgewählten Themati-
schen Ziele variiert zwischen 44 % und 72 %. Bislang 
waren keine großen Programmumschichtungen not-
wendig. Die n+3-Regel wurde erfüllt. Die Meilenstei-
ne zu den vereinbarten Leistungsrahmen konnten 
mit wenigen Ausnahmen erreicht werden.  
 
3.3 Die Umsetzung in den ESI-Fonds- 

Programmen im Besonderen 
 
Das „Programm zur Entwicklung des ländlichen 
Raums“ LE 14-20 des ELER richtet sich an AkteurIn-
nen im ländlichen Raum aus verschiedenen Berei-
chen, jedoch vornehmlich an land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe. Die finanziellen Schwerpunkte 
sind umweltbezogene Ziele mit starkem Bezug zur 
nachhaltigen Bewirtschaftung von Flächen, betriebli-
che Investitionen, die Bereitstellung von Infrastruk-
turen und die Diversifizierung der Wirtschaft im länd-
lichen Raum.  
 
Mit Stand 31. 12. 2018 waren im ELER Projekte in der 
Höhe von 2,6 Mrd. € ELER-Mittel genehmigt. Dies 
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34 Basis dazu bildet die Auswertung der Open-Data-Plattform der DG Regio, die einen Vergleich zwischen den Mitgliedstaaten hinsicht-
lich des geplanten Mitteleinsatzes nach Thematischen Zielen ermöglicht. 

35 Bezogen auf die EU-Mittel beträgt der Anteil des ELER 80 % der ESI-Fonds-Mittel. 
36 Vgl. DG Regio – Open Data Portal for the European Structural Investment Funds (Daten abgerufen 12. Juni 2019) 



entspricht einem Genehmigungsstand von 66 %. Da-
von waren 2,1 Mrd. € ausgezahlt (Auszahlungsstand 
ELER-Mittel: 54 %). Die Umsetzung fokussiert aus 
 finanziellem Blickwinkel auf das Agrarumweltpro-
gramm ÖPUL, die Ausgleichszulage für benachteilig-
te Gebiete und Investitionen (vor allem in der tieri-
schen Produktion). Unterstützt wurden bis Ende 2018 
u. a.  
g Mehr als 19.400 Betriebe wurden bei Umstruktu-

rierungs- und Modernisierungsinvestitionen 
 unterstützt. Für 6.748 Betriebe wurde eine Exis -
tenzgründungsbeihilfe für JunglandwirtInnen be-
antragt.  

g Knapp 29.200 landwirtschaftliche Betriebe erhiel-
ten eine Unterstützung für die Beteiligung an Qua-
litätsprogrammen, lokalen Märkten und kurzen 
Versorgungswegen sowie ErzeugerInnengemein-
schaften/-organisationen. 

g Insgesamt wurden 2.358 Investitionsvorhaben in 
den Bereichen Energieeinsparung und Energieef-
fizienz und Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen gefördert. 

g Die landwirtschaftlichen Flächen mit Bewirtschaf-
tungsverträgen, die zur biologischen Vielfalt, 
 Verbesserung der Wasserqualität oder Bodenbe-
wirtschaftung/Verhinderung von Bodenerosion 
beitragen, umfassen 3,7 Mio. Hektar. Für die 
 Förderung der biologischen Landwirtschaft wur-
den 0,27 Mrd. € ELER-Mittel ausgegeben. Für 
Agrarumwelt und Klimamaßnahmen wurden  
0,72 Mrd. € bereitgestellt. 

g Über 81.000 landwirtschaftliche Betriebe in be-
nachteiligten Gebieten, davon über 57.000 in Berg-
gebieten, erhielten eine Ausgleichszulage. 

 
Durch die Ausgleichszulage und das Agrarumwelt-
programm wird die Aufrechterhaltung der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung auf marginalen Stand-
orten ermöglicht. So wird durch das Programm die 
Almfläche um 69 % ausgeweitet. Auch die biologische 
Wirtschaftsweise wird gefördert, was zu einer Auswei-
tung der Biofläche um 29 % führt. 
 
Das Programm ist insgesamt stärker als bisher auf 
 Innovation ausgerichtet. In praktisch allen Maßnah-
men wird dieses Querschnittsziel aufgegriffen. Für 
Maßnahmen zur Wissensvermittlung wurden 15 Mio. € 
ausgegeben, es wurden 18 operationelle Gruppen im 
Rahmen der EIP einge-richtet und 140 Kooperations-
vorhaben (Netzwerke, Cluster, Pilotprojekte) 
 etabliert.  
 
Im Rahmen der begleitenden Evaluierung wurden 
bisher (Stand Mai 2019) eine Reihe an Studien abge-
schlossen. Eine Studie von Sinabell et al. (2019) zu 
den Auswirkungen des ELER zeichnet ein vorwiegend 
positives Bild bezüglich der angestrebten Zieldimen-
sionen und weist darauf hin, dass Wachstums- und 

Beschäftigungseffekte über den ländlichen Raum 
hinaus festgestellt werden können. Im Bereich der 
Umweltwirkungen wurde in einem volkswirtschaftli-
chen Modell gezeigt, dass die erwünschten Wirkun-
gen vermehrter Nutzung erneuerbarer Energie und 
höherer Energie-Effizienz durch höhere Treibhaus-
gasemission aufgehoben werden. Dies wird in erster 
Linie durch Outputsteigerungen verursacht, die 
durch das Programm ausgelöst werden.  
 
Das „Operationelle Programm Österreich – Europäi-
scher Meeres- und Fischereifonds 2014–2020“ 
(EMFF 2014–2020) ist verglichen mit dem Umfang 
der übrigen ESI-Fonds-Programme klein. Bis ein-
schließlich 31. 12. 2018 wurden insgesamt 125 Vorha-
ben mit Fördermitteln bezuschusst. Die bewilligte 
Fördersumme betrug 5 Mio. € EMFF-Mittel, ausbe-
zahlt wurden  2,4 Mio. € EMFF-Mittel. Damit sind gut 
70 % der Mittel bereits bewilligt bzw. ein Drittel aus-
bezahlt. Das EMFF-Programm leistet einen wesentli-
chen Beitrag zum Ziel einer gesteigerten Produktion 
von Süßwasserfischen aus österreichischer Aquakul-
tur. Aktuelle Evaluierungsergebnisse zeigen, dass 
zum Teil sehr  innovative Projekte mit Impulswirkung 
umgesetzt werden. Allerdings übersteigt der Investiti-
onsbedarf im Aquakulturbereich die verfügbaren 
Mittel zurzeit deutlich. 
 
Das Programm IWB/EFRE wird erstmals als gemein-
sames österreichweites Programm umgesetzt. Es bil-
det nur einen Ausschnitt der Fördermöglichkeiten im 
Feld der wirtschafts- und innovationsorientierten 
Entwicklungspolitik in Österreich ab. Es setzt einen 
Fokus auf Potenzialräume und dabei auf F&E und In-
novation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit von 
KMU und CO2-armer Wirtschaft, ergänzt um die Ter-
ritoriale Dimension bzw. die städtische Entwicklung. 
Die Programmstruktur weist eine hohe Mittelkon-
zentration auf die Thematischen Ziele 1 (FTI),  
3 (KMU) und 4 (CO2) auf. Auf diese drei Bereiche ent-
fallen mehr als 90 % der geplanten IWB/EFRE-Förde-
rungen.  
 
Mit Ende 2018 waren im IWB/EFRE 823 Projekte mit 
mehr als 300 Mio. € EFRE-Förderungen genehmigt. 
Damit lag der Umsetzungsstand bei 56 % (EFRE-Mit-
tel). Durch die kräftige Umsetzungsdynamik der Jah-
re 2017 und 2018 konnte damit der Umsetzungsstand 
seit dem letzten ESI-Fonds Fortschrittsbericht um  
46 %-Punkte angehoben werden. Der Auszahlungs-
stand (EFRE-Mittel) lag mit 87 Mio. € bei 16 %.  
 
Durch genehmigte Projekte werden in IWB/EFRE… 
g … Gesamtinvestitionen von 1,5 Mrd. € kofinan-

ziert. Davon werden 1,02 Mrd. € von den Projekt-
trägerInnen als Eigenmittel aufgebracht. Der  
Anteil der eingesetzten privaten Mittel liegt damit 
bei 70 %. Jeder eingesetzte EFRE-Euro wird über 
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nationale öffentliche und private Mittel verfünf-
facht. Das Österreichische IWB/EFRE-Programm 
sticht damit europaweit durch den hohen Privat-
mittelanteil hervor. 

g … 812 VZÄ in den geförderten Unternehmen ge-
schaffen (40 % des OP-Zielwertes für 2023), und es 
werden 54 neue F&E-Arbeitsplätze unterstützt.  

g … die Treibhausgasemissionen jährlich um 
150.158 t reduziert (70 % des OP-Zielwertes). 

g 156 Forschungsinfrastrukturen und -projekte um-
gesetzt. 

g überwiegend KMU erreicht. Zwei Drittel (rd. 440 
Unternehmen) der insgesamt mehr als 660 geför-
derten Unternehmen sind KMU. Die Unterstüt-
zung für Großunternehmen konzentriert sich auf 
CO2-bezogene Maßnahmen sowie auf F&E-Pro-
jekte. 

 
Das ESF-Programm verfolgt ein eigenständiges Pro-
fil. Neben dem Ausbau von Förderansätzen bei Bil-
dung und Lebenslangem Lernen (LLL) sind vor allem 
die gesetzten Impulse im Bereich der Armutsbe-
kämpfung und innovativer unternehmensbezogener 
Maßnahmen herauszustreichen. Insgesamt werden 
durch das ESF-Programm neue Akzente (v.  a. bei 
Gleichstellung, Aktivem Altern, sozialer Inklusion) als 
Kontrast zum beschäftigungspolitischen Mainstream 
ermöglicht.  
 
Mit Stand Ende 2018 waren im ESF-Programm  
791 Vorhaben mit einem EU-Fördervolumen von 
266 Mio. € genehmigt. Dies entspricht 60 % des ge-
planten Fördervolumens. Der Auszahlungsstand lag 
bei 26 %. Mit den ESF-Maßnahmen wurden bis Ende 
2018 bereits 143.077 Personen direkt unterstützt,  
57 % Männer und 43 % Frauen. Damit konnte der 
 angestrebte Frauenanteil von 50 % nicht realisiert 
werden.  
 
Die Interventionen kommen überwiegend jungen 
Menschen (60 % unter 25 Jahre) sowie Personen mit 
geringem Bildungsniveau (78 % höchstens ISCED2,  
7 % gar kein Schulabschluss) zugute. Die meisten 
Teilnehmenden waren beim Maßnahmeneintritt ar-
beitslos (43,5 %), gefolgt von Nicht-Erwerbstätigen in 
laufender Schul- oder Berufsausbildung (34,5 %) und 
sonstigen Nichterwerbstätigen (14,6 %). Aufgrund 
 ihrer besonderen Betroffenheit an den angesproche-
nen Problemlagen liegt ein zentraler Fokus zudem 
auf MigrantInnen bzw. Personen ausländischer Her-
kunft und/oder Angehörigen von Minderheiten mit  
63 % aller Teilnehmenden.  
 
Die ETZ-Programme 2014–2020 haben sich gegen-
über der Vorperiode thematisch deutlich fokussiert 
und sind schwerpunktmäßig auf F&E und Innovati-
on, KMU, Umwelt und Ressourceneffizienz sowie im 
grenzüberschreitenden Bereich auf die Verbesserung 

der institutionellen Kapazitäten ausgerichtet. Die 
Themen CO2-Reduktion und Verkehr werden auch 
zum Teil adressiert. Insgesamt steht – neben pilothaf-
ten Umsetzungen – der Mehrwert der entstehenden 
Kooperationen im Vordergrund. Durch die Program-
me wird z. B. die Stärkung von internationalem Aus-
tausch für wechselseitiges Lernen ermöglicht. Die 
Projekte unterstützen damit das capacity-building 
und Systemlernen und tragen zur Weiterentwicklung 
der Regionalpolitik bei. Mit insgesamt 425 genehmig-
ten Projekten erreichen die Genehmigungsraten in 
den bilateralen grenzüberschreitenden Programmen 
im Durchschnitt knapp 80 %. Die Umsetzungsrate 
nach Genehmigungen variiert je nach Programm 
zwischen 65 % und 95 %. Hinzu kommt die österrei-
chische Beteiligung an 176 Projekten in den Trans -
nationalen Programmen sowie an 15 Projekten im 
Rahmen der Netzwerkprogramme mit Genehmi-
gungsraten zwischen 70 und 80 %. 
 
3.4 Synergien und Komplementaritäten 
 
Erstmals werden in dieser Periode die Fonds der Ko-
häsionspolitik mit jenen der Ländlichen Entwicklung 
und Fischereipolitik unter ein gemeinsames Dach der 
ESI-Fonds gestellt. Die ESI-Fonds weisen in Öster-
reich ein komplementäres Verhältnis sowohl in Bezug 
auf die inhaltliche Ausrichtung und die räumliche  
Fokussierung als auch bezüglich der adressierten 
Zielgruppen auf.  
 
Während das ELER-Programm auf den ländlichen 
Raum sowie Land- und Forstwirtschaft ausgerichtet 
ist, konzentriert sich das IWB/EFRE-OP auf „Potenzi-
alräume“, worunter stärker urban geprägte Regionen 
bzw. Agglomerationsräume, deren Umland sowie 
themenspezifisch auch weitere Gebiete zu verstehen 
sind. Dies ergibt sich durch die generelle Programm-
ausrichtung auf F&E und Innovation und wird 
 ergänzt durch die auf Stadt/Stadtumland ausgerich-
teten Programmakzente. Das ESF-Programm wie-
derum ist inhaltlich primär zielgruppenorientiert 
und nicht auf spezifische Regionen ausgerichtet. 
Auch die Maßnahmen zur Armutsbekämpfung ori-
entieren sich vorwiegend an arbeitsmarkt- und sozi-
alpolitischen und nicht an territorialen Gesichts-
punkten. 
 
Die Umsetzung erfolgt in Österreich zu einem Gutteil 
dezentral auf Ebene der Länder, die die Projekte in 
den jeweiligen Programmen entlang territorialer 
Strategien genehmigen. Vielfach sind die Fachstellen 
der Länder für Maßnahmen in mehreren Program-
men zuständig und fungieren in dieser Funktion 
auch als regionale Koordinationsstellen. Auf dieser 
Grundlage der inhaltlich-thematischen Zuständig-
keiten in mehreren Programmen ergänzen sich Stra-
tegien und Projekte.  
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Die ESI-Fonds sind in Österreich damit sowohl in-
haltlich als auch räumlich und bezogen auf die Ziel-
gruppen auf Komplementarität und nicht auf Syner-
gien auf Projektebene ausgerichtet. Gleichzeitig sind 
Rahmenbedingungen, finanzielle Mittelausstattung 
und Abwicklungsmechanismen zwischen den Fonds 
sehr unterschiedlich, was auch die Umsetzung und 
Koordination im Rahmen des gemeinsamen ESI-
Fonds-Daches vor Herausforderungen stellt.  
 
3.5 Beitrag der ESI-Fonds zu den Europa-

2020-Wachstumszielen und zur Um-
setzung ihrer Thematischen Ziele 

 
Das Ziel „Intelligentes Wachstum“ soll im Rahmen 
der ESI-Fonds durch die TZ 1–3 unterstützt werden. 
Im TZ 1 werden Projekte zur Verbesserung der For-
schungs- und Transferkapazitäten, zur Einbettung 
der bestehenden hochrangigen Forschungsorganisa-
tionen in das regionale Umfeld ebenso wie zur Ver-
breiterung der Innovationsbasis gefördert. Die Bereit-
stellung von Breitbandinfrastruktur und der Zugang 
zu Breitbandlösungen erfolgt im Rahmen des ELER-
Programms (TZ 2). Zudem sind Maßnahmen zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU im Rah-
men des TZ 3 in diesem Zusammenhang von Rele-
vanz (IWB/EFRE, ELER, EMFF). In der Umsetzung 
weisen diese TZ, die das Intelligente Wachstumsziel 
unterstützen, ein mittleres bis hohes Umsetzungsni-
veau auf. Die Umsetzungsraten liegen zwischen 46 %  
(TZ 2) und 68 % (TZ 1).  
 
Auf das „Nachhaltige Wachstum“ zielen die TZ 4–6 
ab. Über das TZ 4 werden erneuerbare Energien, 
„waldbauliche Infrastruktur“ bzw. Fotovoltaik im 
ELER-Programm gefördert. Im IWB/EFRE-Programm 
stehen betriebliche Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz und Erhöhung des Anteils erneuer-
barer Energien in Unternehmen im Fokus. Die im 
Fördervolumen deutlich größeren TZ 5 und 6 adres-
sieren Maßnahmen zur Reduktion klimarelevanter 
Emissionen und der Sicherung der Biodiversität, ins-
besondere im Rahmen des Agrarumweltprogramms 
ÖPUL (ELER). Mit Ende 2018 weisen die TZ 5 und 6 
Ausschöpfungszahlen von knapp 70 % auf. Demge-
genüber ist das Aktivitätsniveau des TZ 4 mit einer 
Ausschöpfung von 45 % geringer. Hinzu kommen 
zahlreiche Projekte im Bereich der Europäischen 
 Territorialen Zusammenarbeit, die in der laufenden 
Periode stark auf das TZ 6 ausgerichtet sind. 
 
Zum Integrativen Wachstumsziel tragen alle vier ESI-
Fonds bei, wenngleich der Schwerpunkt auf dem ESF- 
bzw. ELER-Programm liegt. Im Beschäftigungsbereich 
(TZ 8) sollen Maßnahmen zur Verbesserung der Er-
werbschancen durch Diversifizierung und Gründung 
neuer Betriebe gesetzt werden (ELER-Programm) 
ebenso wie zur Erhöhung der Be schäfti gungs chancen, 

insbesondere von Frauen und älteren Personen (ESF 
OP). Akzente werden im ESF auch bei den Themen so-
ziale Inklusion und Armutsbekämpfung (TZ 9) gesetzt. 
Im Bereich Basisdienstleistungen soll die Versorgungs-
qualität im ländlichen Raum erhöht werden (ELER). 
Im ESF werden in den Maßnahmen insbesondere be-
nachteiligte und/oder armutsgefährdete Personen als 
Zielgruppen adressiert. Kleinere Zielbeiträge zum TZ 9 
werden auch vom IWB/EFRE-Programm erwartet. Im 
TZ 10 wird das integrative Wachstumsziel durch Maß-
nahmen zur Verringerung der Zahl der Ausbildungsab-
brecherInnen sowie eine Erhöhung der Weiterbil-
dungsbeteiligung von formal gering qualifizierten und 
bildungsfernen Personen (ESF-OP) angesprochen. 
Das ELER-Programm wiederum setzt den Fokus auf 
die Steigerung der wirtschaftlichen Kompetenzen von 
BetriebsleiterInnen. Das TZ 10 (Lebenslanges Lernen) 
weist hohe Mittelbindungen auf (72 %). Die Umset-
zung der TZ 8 (Beschäftigung) und TZ 9 (Armutsbe-
kämpfung) liegt mit einem Genehmigungsgrad von  
53 % bzw. 44 % deutlich darunter. 
 
3.6 Rahmenbedingungen und deren 

Rückwirkung auf die Programme und 
Umsetzung 

 
Unter dem Dach der ESI-Fonds befinden sich Pro-
gramme mit unterschiedlichen Größen, Strukturen, 
Zielgruppen und Rollen innerhalb der jeweils ange-
sprochenen Politikfelder. Während der ELER in Öster-
reich über eine angemessene Mittelausstattung ver-
fügt und über die Jahre hinweg eine stabile Struktur 
unter Einbindung einer externen Agentur aufgebaut 
hat, treffen in Österreich kohäsionspolitische Pro-
gramme (EFRE, ESF) sowie der EMFF mit vergleichs-
weise geringen Mitteln auf EU-Anforderungen, die 
für große Programme konzipiert sind und sich dort 
auch hinsichtlich Aufwand-Nutzen-Relation legiti-
mieren. Die notwendigen Strukturen und Prozesse 
erfordern extrem hohe Systemaufbau-Kosten, die 
sich angesichts des Mittelumfanges nicht leicht 
rechtfertigen lassen und zunehmend zu einem Paral-
lelsystem bei den beteiligten Förderstellen führen.  
 
Vor allem stehen diese Rahmenbedingungen dem 
Anspruch entgegen, Innovationen über EU-Program-
me zu unterstützen. In vielen Bereichen zeigt sich 
weiterhin eher eine Ausrichtung auf einen guten 
„Mainstream“ als auf innovative und risikoreiche 
Maßnahmen, da das System nach wie vor ein risiko -
averses Verhalten und eine Tendenz zur Standardisie-
rung fördert. 
 
Reformagenda, strukturelle Anpassungen und 
Vereinfachte Kostenoptionen 
 
Die Reform der EU-Kohäsionspolitik 2014 brachte 
Fortschritte im Hinblick auf die Kohärenz der Politik, 
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die Konzentration im Kontext von Europa 2020 und die 
Ergebnisorientierung. Gleichzeitig sind mit der 
 Reform neue Anforderungen an die Programme ver-
bunden, die die Komplexität der ESI-Fonds und ihrer 
Abwicklung weiter erhöhen. Die EFRE-Systemevaluie-
rung zeigte, dass durch die innerösterreichische 
Reform agenda im Bereich IWB/EFRE die Funktionali-
tät des Systems gesichert und wesentlich verbessert 
werden konnte. Erhebliche Anstrengungen zur Erhö-
hung der Leistungsfähigkeit der Behörden werden je-
doch durch die zusätzlichen Anforderungen der „neu-
en Kohäsionspolitik“ wieder konterkariert. Letztlich 
gibt es bei den Programmbehörden der ESI-Fonds das 
Gefühl, deutlich mehr Zeit für das Management und 
die „Servicierung“ laufender und wiederkehrender 
Kontrolltätigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen auf-
zuwenden als sich einer inhaltlichen Auseinanderset-
zung mit der Programmsteuerung widmen zu können. 
 
Im Hinblick auf die weiter gewachsenen Anforderun-
gen in der laufenden Periode und die Erfahrungen 
aus der Vergangenheit wurden auch vonseiten der 
Programmbehörden des ESF strukturelle Anpassun-
gen vorgenommen wie z. B. die Schaffung einer ein-
heitlichen Rechtsgrundlage zur Vergabe von ESF-Mit-
teln in Form einer Sonderrichtlinie des Bundes, einer 
Zentralisierung der FLC und einer ab Oktober 2018 
wirksam werdenden vollständigen Umstellung des 
Programmes auf die Anwendung von „Vereinfachten 
Kostenoptionen“ (Standardeinheitskosten und Pau-
schalfinanzierungen) anstelle einer Istkostenabrech-
nung. Dies bringt eine Entlastung sowohl für das Ab-
wicklungssystem als auch die Begünstigten, erfordert 
jedoch gleichzeitig eine Änderung in den Handlungs-
routinen aller beteiligten AkteurInnen. Das ESF-Pro-
gramm zählt damit europaweit zu den Vorreitern in 
der Anwendung der Vereinfachten Kostenoptionen. 
 
Im IWB/EFRE wird – neben der Implementierung 
der Reformagenda – in Zusammenarbeit mit der 
Kommunal Public Consulting (KPC) ein europaweit 
erstes Pilotmodell für „Nicht auf Kosten basierte 
 Finanzierungen“ entwickelt. Dabei erfolgt die Refun-
dierung durch die EK nicht mehr auf Basis abgerech-
neter  Kosten, sondern auf vereinbarten Standardein-
heitskosten je Output, im gegenständlichen Fall je 
eingesparter Tonne CO2. Das in der derzeitigen Pro-
grammperiode als Pilotprojekt angelegte Vorhaben 
soll in der Periode 2021–2027 breiter zum Einsatz 
kommen. 
 
Der Einsatz der neuen Möglichkeiten im Übergang 
von einem kostenbasierten Abrechnungssystem auf 
die Vereinfachten Kostenoptionen und „Nicht auf 
Kos ten basierte Finanzierungen“ wird ein Thema für 
die Periode 2021–2027 sein, um eine Entlastung für 
das Abwicklungssystem und die Begünstigten zu er-
möglichen. 

3.7 Herausforderungen für die zweite 
Programmhälfte 

 
Die ESI-Fonds-Programme werden entsprechend der 
Ziele der Partnerschaftsvereinbarung umgesetzt. In 
den Jahren 2017 und 2018 konnten in den kohäsions-
politischen Programmen und im EMFF die Umset-
zungsniveaus stark angehoben werden. Der ELER be-
findet sich auf einem stabilen Entwicklungspfad.  
 
Damit ist es bislang gelungen, das Ziel der finanziellen 
planmäßigen Umsetzung (n+3-Regel) einzuhalten. 
Gleichwohl besteht die Herausforderung für die 
nächs ten Jahre, insbesondere in den kohäsionspoliti-
schen Programmen, die mittlerweile adäquaten 
 Bindungsquoten planmäßig in Auszahlungen überzu-
führen, um auch weiterhin die n+3-Regel einzuhalten. 
 
Die Umsetzung nach Thematischen Zielen zeigte 
aber auch, dass es Ziele gibt, deren Bindungsquoten 
noch um oder unter 50 % liegen (CO2-arme Wirt-
schaft, Beschäftigung, Armutsbekämpfung, IKT), so-
dass nach wie vor Anstrengungen in der Projektent-
wicklung und -genehmigung zu setzen sind, um 
weiter eine Umsetzung der Partnerschaftsvereinba-
rung entsprechend der getroffenen Vereinbarungen 
sicherzustellen. 
 
Dies ist angesichts der beginnenden Überlappung 
der laufenden Periode mit der anlaufenden Neupro-
grammierung für die Periode 2021–2027 als Heraus-
forderung zu sehen. Die Überlappung der Perioden 
bindet in den nächsten Jahren personelle Steue-
rungskapazitäten und führt ab 2021 zu parallel lau-
fenden Programmen. Durch den Übergang auf die 
n+2-Regelung steigt zudem der Druck auf eine rasche 
Programmumsetzung am Beginn der neuen Periode. 
 
3.8 Ein Ausblick auf die Periode 

2021–2027 
 
Die Europäische Kommission hat im Sommer 2018 
Vorschläge zur Zukunft der Europäischen Fonds un-
terbreitet, die ein deutliches Signal für eine ange-
strebte Vereinfachung des Regelwerkes setzen. 
Gleichzeitig sehen die VO-Entwürfe für die Program-
me der geteilten Mittelverwaltung vor, dass der ELER 
wieder das Dach der ESI-Fonds verlässt. Begründet 
wird dies mit den Vorschlägen zur neuen GAP und der 
dort angestrebten Verstärkung der Synergien zwi-
schen den Säulen der GAP.  In nationalen Strategie-
plänen sollen künftig die aus dem ELER finanzierten 
Maßnahmen der zweiten Säule mit Maßnahmen der 
ersten Säule verzahnt und somit eng aufeinander 
 abgestimmt werden. Eine Koordination mit den euro-
päischen Fonds, die in Hinkunft unter die allgemei-
nen Dachverordnung für die geteilte Mittelverwal-
tung (Common Provisions Regulation (CPR)) fallen, 
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wird damit nur mehr in wenigen Teilbereichen ver-
langt (z. B. im Zusammenhang mit CLLD). Im Gegen-
zug werden die weiteren Programme der geteilten 
Mittelverwaltung, die sog. „Home-Funds“ (Asyl- und 
Migrationsfonds – AMIF, Fonds für innere Sicherheit – 
ISF, Instrument für Grenzmanagement und Visa – 
BMVI), in den CPR-Kontext aufgenommen.  
 
Stabilität bei inhaltlicher Konzentration 
 
Die vorliegenden Verordnungsentwürfe für die EU-
Kohäsionspolitik lassen relativ stabile Rahmenbe-
dingungen erwarten. Die vorgenommene Zusam-
menfassung von elf thematischen auf fünf politische 
Ziele weist auf eine Konzentration auf EU-Ebene 
hin, die ihre Entsprechung auch in den österreichi-
schen Programmen finden sollte. Die weitere inhalt-
liche Fokussierung ist im Hinblick auf die Ergebnis- 
und Wirkungsorientierung, die Sichtbarkeit der 
 Programme und im Hinblick auf Aufwand-Nutzen-
Überlegungen in der Programmadministration 
 notwendig. 
 
Inhaltlich geben die im Rahmen des europäischen 
Semesters formulierten länderspezifischen Empfeh-
lungen (EK 2019) der Investitionsleitlinien für den 
Mitteleinsatz im Rahmen der Kohäsionspolitik 
2021–2027 in Österreich eine Orientierung über die 
Position der Europäischen Kommission. Die vorlie-
genden Empfehlungen ermöglichen grundsätzlich 
eine gute Kontinuität der Programme. Sie betonen 
aber auch neue Aspekte wie verstärkte Investitionen 
in die Digitalisierung für KMU, in die Kreislaufwirt-
schaft und die Förderung der integrierten Entwick-
lung in Stadtregionen (Stadt-/Umland-Zusammenar-
beit). Für ein „sozialeres Europa“ wird auf die 
besondere Bedeutung der Förderung der Arbeits-
marktbeteiligung von Frauen hingewiesen ebenso 
wie auf die Förderung des gleichberechtigten Zu-
gangs zu hochwertiger und inklusiver Bildung und 
Ausbildung und des Lebenslangen Lernens. Es wird 
aber auch die Notwendigkeit weiterer Effizienzsteige-
rungen im System und die Verringerung des Verwal-
tungsaufwandes betont. Die Empfehlungen bilden 
damit – neben weiteren Analysen, den Evaluierungen 
bzw. Umsetzungserfahrungen aus den laufenden 
Programmen – eine Grundlage für die Diskussion der 
Gestaltung der neuen Programme. 
 
Verschlankung und Leistungsfähigkeit 
 
Die Gestaltung der vorliegenden Verordnungsent-
würfe lässt eine Reduktion der Komplexität erwarten. 
Um diese Potenziale auszuschöpfen, reichen jedoch 
verschlankte EU-Verordnungen nicht aus. Es bedarf 
weiterer innerösterreichischer Optimierungen in Be-
zug auf Inhalte, Strukturen, Prozesse der kohäsions-
politischen Programme. Entwicklungsschritte sind 

insbesondere in Bezug auf Harmonisierung der Ver-
fahren zwischen den UmsetzungsakteurInnen und 
einer Vereinheitlichung der nationalen Regularien für 
die einzelnen Programme zu setzen. Ein Gutteil der 
Komplexität ergibt sich aus dem Umsetzungssystem, 
bei dem Top-up-Strukturen von EU-Förderungen auf 
die nationalen Systeme treffen, die wiederum durch 
dezentrale Entscheidungssysteme gekennzeichnet 
sind. Letztere operieren im Spannungsfeld von Vor-
teilen räumlicher Nähe und den Herausforderungen 
der Dezentralität.  
 
Moderne Governance ist heute gekennzeichnet 
durch ein Zusammenspiel von partizipativer Pla-
nung, Festlegung gemeinsamer Ziele, Definition ei-
nes harmonisierten Rahmens für die Abwicklung bei 
dezentraler Umsetzung und einer eher zentral orga-
nisierten Kontrollebene. Diese Komponenten sind 
mit reflexiven Monitoring-Prozessen und Evaluatio-
nen zu kombinieren. Notwendig ist aber auch eine 
weitere Stärkung der Leistungsfähigkeit des Systems 
sowohl in den umsetzenden Stellen als auch in den 
Kontroll- und Prüfstellen, um eine adäquate 
 Abwicklung der Strukturfondsprogramme zu 
 ermöglichen. 
 
Vereinfachte Kostenoptionen/nicht auf Kosten 
basierte Finanzierungen 
 
Seit der Omnibus-Verordnung (Verordnung (EU, 
 Euratom) 2018/1046) und der Veröffentlichung der 
Verordnungsentwürfe der EK zu den CPR-Fonds wer-
den verbesserte und erweiterte Möglichkeiten für 
den Einsatz von Vereinfachten Kostenoptionen 
 geschaffen. Damit soll ein Übergang aus einer 
 komplexen kos tenbasierten Detailkontrolle auf Ver-
einbarungen über z. B. Standardeinheitskosten und 
Pauschal finanzierungen ermöglicht werden, um 
 sowohl das   Abwicklungssystem zu entlasten als auch 
den Aufwand für die Begünstigten zu reduzieren. Die-
se neuen Potenziale gilt es für Österreich zu nützen. 
Sie bringen aber auch erhebliche Anforderungen 
und  eine neue Denklogik für die Administration und 
die Begünstigten mit sich, die bislang im nationalen 
 System nur kaum zum Einsatz kommt. 
 
Die Potenziale dieser Vereinfachungen sollten – 
über das ESF-Programm hinausgehend – in den 
 kohäsionspolitischen Programmen, einschließlich 
ETZ, genutzt werden. Dazu sind die Anwendungs-
möglichkeiten dieser neuen Verfahren auszuloten 
und Modelle bereits in dieser Programmperiode zu 
 entwickeln, um ohne große Verzögerungen in die 
nächste Programmphase einsteigen zu können. Die 
Entwicklung und Umsetzung dieser neuen Möglich-
keiten wird eine Kooperation und Einbindung von 
Behörden auf unterschiedlichsten Ebenen 
 erfordern. 
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Koordination auf nationaler Ebene  
 
Auch wenn der Mehrwert der PV – aufgrund der stark 
formalisierten Regelungen – in Österreich eher als be-
schränkt wahrgenommen wird, sollte auch unter den 
neuen Rahmenbedingungen ein strategischer Diskurs 
und eine flexiblere Form der Koordination zwischen 
den kohäsionspolitischen Programmen und dem 
ELER weitergeführt werden, sind dies doch zentrale 
struktur- und regionalpolitisch wirksame Instrumente. 
 
Neben der Abstimmung auf strategischer Ebene soll-
te diese auch operativ in Themen gesucht werden, in 
denen ein tatsächlicher europäischer Mehrwert 
durch die Überwindung einer rein sektorspezifischen 
Sichtweise entstehen kann und eine fondsübergrei-
fende Abstimmung zielführend ist. Mögliche inhalt-
lich-thematische Ansatzpunkte wären:  
g Wissensbasierte Standortentwicklung mit Qualifi-

zierungskomponenten (Qualifizierungs-Infra-
struktur, Lehrgänge mit Standortinvestments) 

g Digitalisierung über Infrastrukturförderung, be-
triebliche Beratung und Investitionen, Forschung 
und Entwicklung sowie Qualifizierung 

g Klimaschutz, Klimawandel einschließlich der 
 Themen erneuerbare Energien, Energie- und 
 Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft sind 
sowohl für FTI, investive Maßnahmen als auch 
Qualifizierung relevant 

g Neue modellhafte Lösungen in der Dienstleis -
tungsversorgung (z. B. durch Koppelung von   
IT-Lösungen oder mobilen Diensten mit Beschäf-
tigungsprojekten) 

 
In diesen – exemplarisch genannten – Themenberei-
chen ist eine Abstimmung im Hinblick auf ein Zu-
sammenwirken der Fonds, aber auch im Hinblick auf 
eine Abgrenzung der Aufgaben und Interventionen 
notwendig und zielführend. Insofern sollte die gute 
Tradition einer kooperativen Regionalpolitik in 
Österreich in den relevanten Bereichen auf nationa-
ler Ebene gestaltet und weitergeführt werden. 
 Entscheidend ist es, die Koordination wieder auf eine 
inhaltlich-strategische Ebene zu verlagern, unab-
hängig von den bislang dominierenden technischen 
Aspekten der Umsetzung der Partnerschaftsverein-
barung.  
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A.1 Sozioökonomische Daten 
 

Tab. 20: Tatsächlicher und zur Zielerreichung notwendiger Wachstumspfad der Benchmark- 

Indikatoren (Veränderung pro Jahr) 

 
Indikator                                                       Aktueller     Zielwert            Tatsächliche Veränderung               Notwendige Veränderung 
                                                                           Wert                 2020                                 pro Jahr                                                             pro Jahr
                                                                                                                                    2000 - *          Letzte 3       Letztes                   2000–             Letztwert 
                                                                                                                                                              Jahre              Jahr                        2020                bis 2020 

F&E-Quote 

in % des BIP (PP p. a.)***                             3,16                 3,76             +0,08             +0,03            +0,03                      +0,09                       +0,20 

HochschulabsolventInnen 

in % der 30–34j. Bev. (PP p. a.)                   40,7                     38             +0,66             +1,3 *             -0,10                      +0,41                        -1,35 

Frühe SchulabbrecherInnen 

in % der 18–24j. Bev. (PP p. a.)                     7,2                    9,5              -0,19              -0,03             -0,20                       -0,02                       +1,15 

Beschäftigungsquote 

in % der 20–64j. Bev. (PP p. a.)                   75,4              77-78             +0,24             +0,40            +0,60      +0,28/+0,33**       +0,53/+0,87** 

Pers. mit Risiko Armut/ 

soz. Exklusion (Personen p. a.)*       -135.000        -235.000         -15.000         -15.333       +21.000                  -19.583                   -33.333 

Treibhausgasemissionen  

in Mio. t. CO2 (% p. a.)                                 51,27               47,75              -0,81             +2,09            +1,28                       -1,12                        -2,34 

Anteil erneuerbarer Energien  

in % (PP p. a.)                                                   33,5                     34             +0,92             +0,37            +0,70                      +0,72                       +0,13 

Energetischer Endverbrauch 

in Mio. t Öleinheiten (% p. a.)                    28,1                 25,1             +1,07             +0,12            +2,18                      +0,29                        -2,78 
Quelle: Eurostat; WIFO-Berechnungen. – * Bruch in der Zeitreihe. ** Zielerreichungsgrad bezogen auf niedrigere bzw. höhere Benchmark.  

***PP p.a. = Prozentpunkte pro Jahr 

 



 

A.2 Umsetzungsstände der ESI-Fonds 
 

 
Tab. 21: ESF-Programm: Finanzdaten zu Planung und Umsetzung entlang der Thematischen 

Ziele (bis 31. 2. 2018) 

 
Thematisches Ziel,                                             Anteile in % der gesamten ESF-                                        Umsetzungsstand in % 
Regionstyp                                                        Unterstützung für Thematische Ziele                                              der Planung 
                                                                    Planung         Genehmigungen       Auszahlungen               Genehmigungen         Auszahlungen 
 
Gesamt 
 

TZ 8 (EMPL)                                               16,0                          13,4                              9,5                                        52,4                               16,2 

TZ 9 (POV)                                                  33,1                          35,5                            30,7                                        67,4                               25,4 

TZ 10 (LLL)                                                 50,9                          51,1                            59,8                                        63,2                               32,2 

Summe TZ                                                100,0                        100,0                         100,0                                        62,8                               27,4 

Summe TZ in 1.000 €                      415.788                   261.237                    113.850                                                                                         

Technische Hilfe in 1.000 €  

und in % der Planung                        26.299                        4.875                         1.711                                        18,5                                 6,5 

Gesamt                                                442.087                   266.112                    115.561                                       60,2                              26,1 

 
PA 1–3 – Stärker entwickelte Regionen (Österreich ohne Burgenland) 

 

TZ 8 (EMPL) – PA1                                   13,3                          10,4                              6,3                                        49,3                               13,0 

TZ 9 (POV) – PA2                                      34,4                          37,2                            32,3                                        68,0                               25,6 

TZ 10 (LLL) – PA3                                     52,3                          52,4                            61,4                                        63,1                               32,1 

Summe TZ                                                100,0                        100,0                         100,0                                        63,0                               27,3 

Summe TZ in 1.000 €                      392.000                   246.840                    107.175                                        63,0                               27,3 

Technische Hilfe in 1.000 €  

und in % der Planung                        24.781                        3.357                         1.603                                        13,5                                 6,5 

Gesamt                                                416.781                   250.197                    108.778                                       60,0                              26,1 

 
PA 4 – Übergangsregionen (Burgenland) 

 

TZ 8 (EMPL) -  

IP4.1 bis IP4.4                                            61,8                          64,5                            60,5                                        63,2                               27,5 

TZ 9 (POV) – IP4.5                                   11,1                             6,7                              5,2                                        36,5                               13,0 

TZ 10 (LLL) –  

IP4.6 und IP4.7                                          27,1                          28,8                            34,3                                        64,2                               35,5 

Summe TZ                                                100,0                        100,0                         100,0                                        60,5                               28,1 

Summe TZ in 1.000 €                        23.788                      14.397                         6.675                                        60,5                               28,1 

Technische Hilfe in 1.000 €  

und in % der Planung                          1.518                        1.518                             108                                         100                                 7,1 

Gesamt                                                       25.306                         15.915                           6.783                                           62,9                                 26,8 
Quelle: ESF-Monitoring, Berechnungen WIFO  

TZ … Thematische Ziele (TZ 8: Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte (EMPL);  

TZ 9: Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung (POV); TZ 10: Investitionen in Bildung, Ausbildung 

zur Vermittlung von Kompetenzen und Lebenslanges Lernen (LLL). PA…Prioritätsachse, IP…Investitionspriorität 
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Tab. 22: ESF-Programm – Umsetzungsstand der geplanten Maßnahmen im Überblick (Stand 

31. 12. 2018)  

 
Them. Ziel                           Maßnahme                                                      Projekte                   Genehmigungen in €                                       Auszahlungen 
und Inves-                                                                                                                                                                                                                                                                  in % v. 
titionsprio-                                                                                                                                                                                                                                                                Genehmi 
rität                       Code        Bezeichnung                                                  Zahl          ESF                NÖM             Privat           Gesamt              ESF in €        gungen 
 
 

TZ 8 (EMPL)                          Insgesamt                                                        64      34.922.698     31.825.396      79.200     66.827.294      10.792.518                      30 

IP1.1 (SER)          AAA         Unternehmensbez. Maßnahmen- 

                                                 ansätze zur Förderung einer 

                                                 gleichstellungsorientierten Erwerbs- 

                                                 beteiligung und beruflichen  

                                                  Weiterentwicklung v. Frauen                   8         7.247.208         7.247.208                 0      14.494.416         1.373.364                     19 

IP1.1 (SER)          AAB         Entwicklung und Förderung  

                                                 spezifischer Bildungsangebote 

                                                  für bildungsbenachteiligte Frauen        7             690.364            690.364                 0        1.380.728             365.633                     53 

IP1.1 (SER)          AAC         Technisch-gewerbliche Kollegs 

                                                   für Frauen                                                       0                          0                         0                 0                         0                          0                        - 

IP1.2 (SER)          ABA         Pilotprojekte zur Fö. eines alter(n)s- 

                                                 gerechten und gesundheitsförder- 

                                                  lichen Arbeitsumfeldes                              2         9.993.219         9.993.219                 0      19.986.438         2.835.835                     28 

IP1.2 (SER)          ABB         Beratung von Unternehmen im  

                                                 Aufbau von innerbetrieblichen  

                                                 Strukturen zur nachhaltigen Sicher- 

                                                 stellung eines Generationen- und 

                                                  Gesundheitsmanagements                      1         7.700.000         7.700.000                 0      15.400.000         2.177.041                     28 

IP4.1 (ÜR)            DAA        Aktivitäten für Arbeitslose und  

                                                  Nichterwerbstätige                                    37         9.222.907         6.148.605                 0      15.371.512         4.040.645                     44 

IP4.2 (ÜR)            DBA        Maßnahmen zur Verbesserung der 

                                                   Vereinbarkeit von Familie u. Beruf       0                          0                         0                 0                         0                          0                        - 

IP4.3 (ÜR)            DCA        Qualifiz. von UnternehmerInnen 

                                                 (auch bei Übernahmen) und von  

                                                  Schlüssel- und Fachkräften                      0                          0                         0                 0                         0                          0                        - 

IP4.3 (ÜR)            DCB        Bedarfsorient. Qualifizierungs- 

                                                 maßn. zur Weiterentwicklung einer  

                                                  wissensbasierten Gesellschaft                9               69.000              46.000       79.200            194.200                          0                       0 

IP4.4 (ÜR)            DDA        Aktives und gesundes Altern                   0                          0                         0                 0                         0                          0                        - 

TZ 9 (POV)                                                                                                          156      92.767.026     92.445.617    149.569  185.362.212      34.919.468                      38 

IP2.1 (SER)          BAA         Stabilisierung durch Beratung,  

                                                 Betreuung, Qualifizierung und  

                                                  Beschäftigung                                              58       43.440.820      43.440.820                 0      86.881.639       15.004.876                     35 

IP2.1 (SER)          BAB         Zielgruppenangepasste 

                                                  Beschäftigungsprojekte                           41       19.769.408      19.769.408    146.186      39.685.001         7.975.339                     40 

IP2.1 (SER)          BAC         ROMA-EMPOWERMENT FÜR DEN 

                                                 ARBEITSMARKT: Aktiv. und Stabil. 

                                                 v. Roma d. Beratung, Ausbildung,            

                                                 Training, Antidiskriminierungs- 

                                                  bzw. Disseminationsaktivitäten          12         1.953.086         1.953.086         3.383        3.909.555             836.762                     43 

IP2.1 (SER)          BAD        Angebote für ausgegrenzte Jugend- 

                                                  liche und junge Erwachsene                 24       16.628.970      16.628.970                 0      33.257.940         8.023.768                     48 

IP2.1 (SER)           BAE         Pilotproj. z. frühkind. Förderung           0                          0                         0                                                                         0                        - 

IP2.1 (SER)          BAF         MN zur Verbesserung der Erwerbs- 

                                                 situation von Working Poor: Entwick- 

                                                 lung u. Umsetzung bedarfsgerechter 

                                                 Beratungs- und Unterstützungs-  

                                                  angebote für  ‚Working Poor‘                   4             688.690            688.690                 0        1.377.379               78.038                     11 
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IP2.1 (SER)          BAG        MN zur Prävention von 

                                                 Working Poor: Information, 

                                                 Sensibilisierung und Unterstüt- 

                                                 zung formal gering qualifizierter 

                                                 Erwerbstätiger bei berufs- 

                                                  bezogener Weiterbildung                          4         9.321.824         9.321.824                 0      18.643.648         2.656.389                     28 

IP4.5 (ÜR)            DEA        Maßnahmen für sozial benachtei- 

                                                 ligte und arbeitsmarktferne Perso- 

                                                  nen, u. a. MigrantInnen                             0                          0                         0                                                                         0                        - 

IP4.5 (ÜR)            DEB        Maßnahmen für geringfügig  

                                                  beschäftigte Personen                                0                          0                         0                                                                         0                        - 

IP4.5 (ÜR)            DEC        Maßnahmen zur Bekämpfung  

                                                  der Frauenarmut                                        13             964.229            642.819                 0        1.607.048             344.295                     36 

TZ 10 (LLL)                                                                                                         553   133.547.175   132.166.888             934  265.714.997      68.138.162                      51 

IP3.1 (SER)          CAA        Maßnahmen zu nachhaltig gelin- 

                                                 genden Übergängen Schule –  

                                                 Ausbildung – Beruf: „Regionale  

                                                  NetzwerkerInnen Überleitung“              0                          0                         0                                                                         0                         - 

IP3.1 (SER)          CAB        Maßnahmen zur Verringerung  

                                                 der Zahl der SchulabbrecherInnen: 

                                                 Modellprojekte im Pflichtschul- 

                                                 bereich bzw. gemeinsame Modell- 

                                                 projekte von Kindergarten und  

                                                  Grundschule                                                  0                          0                         0                                                                         0                         - 

IP3.1 (SER)          CAC        MN zur Verringerung der Zahl  

                                                 der SchulabbrecherInnen: Verrin- 

                                                 gerung von Schulabsentismus in  

                                                 Sekundarschulen - Etablierung v.  

                                                  Schulsozialarbeit                                          7             316.520            316.520             934            633.973                          0                        0 

IP3.1 (SER)          CAD        MN zur Verringerung der Zahl der 

                                                 SchulabbrecherInnen: MN zur  

                                                 Verringerung der Zahl der Schul- 

                                                 abbrecherInnen im berufsbilden- 

                                                  den Schulwesen                                       176         6.494.890         6.494.890                 0      12.989.780         1.691.867                      26 

IP3.1 (SER)          CAE         Maßnahmen des BMASGK/Sozial- 

                                                 ministeriumservice (Ausbildungs- 

                                                  garantie)                                                      216       85.480.563      85.480.563                 0    170.961.126       46.279.576                      54 

IP3.2 (SER)          CBA        Zielgruppenorientierte Weiterent- 

                                                 wicklung der anbieterneutralen  

                                                  Bildungsberatungsangebote                 46       10.494.516      10.494.516                 0      20.989.031         6.024.018                      57 

IP3.2 (SER)          CBB        Weiterentwicklung und Ausbau 

                                                 der Bildungsangebote im Bereich 

                                                  Basisbildung                                                85       25.481.545      25.481.545                 0      50.963.091       11.224.200                      44 

IP3.2 (SER)          CBC        Verbesserung der Durchlässigkeit  

                                                 des Bildungssystems und des  

                                                  Zugangs zu höherer Bildung                    9         1.138.279         1.138.279                 0        2.276.558             628.768                      55 

IP4.6 (ÜR)            DFA         Maßnahmen des BMAGK/Sozial- 

                                                 ministeriumservice (Ausbildungs- 

                                                  garantie)                                                           4         1.737.635         1.158.423                 0        2.896.058             914.856                      53 

IP4.7 (ÜR)            DGA        Erwachsenenbildung und Lebens- 

                                                  begleitendes Lernen                                 10         2.403.228         1.602.152                 0        4.005.380         1.374.877                      57 

Technische Hilfe                 18                                                          4.875.304         4.369.180                           09.244.484                                                      37 

TH (SER)               EAA         Technische Hilfe für PA 1 bis 3              17         3.356.932         3.356.932                 0        6.713.864         1.602.578                      48 

TH (ÜR)                EBA         Technische Hilfe Burgenland PA 4         1         1.518.372         1.012.248                 0        2.530.620             107.948                        7 

Gesamt                                                                                                                  791      266.112.204   260.807.080    229.703    527.148.986      115.560.674                       43 

Quelle: ESF-Monitoring, Berechnungen WIFO 
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Tab. 23: ESF-Umsetzungsstand - Unionsunterstützung nach Investitionsprioritäten und  

zwischengeschaltete Stellen (Stand 31.12.2018) 

 
PA/IP       ZwiSt                       bisher umges.  Maßn.                    Genehmigungen                                                           Auszahlungen 
                                                                                                                                                                                                                                                                      in % d.
                                                      Codes                                                   in €                        in % der                      in €          in % der         in % der       Etap.ziel
                                                                                                                                                       Planung                                         Geneh.          Plan.               v. 30% 

PA1 Beschäftigung                                                                             25.630.791                     49                          6.751.873                26                     13                      43 

IP1.1 – Gleichstellung                                                                   7.937.572                   27                       1.738.997               22                     6                    20 

              BMASGK VI                 AAA                                                7.247.208                   41                       1.373.364               19                     8                    26 

              BMBWF                        AAB, AAC                                         690.364                      6                           365.633               53                     3                    10 

IP1.2 – Aktives Altern                                                                  17.693.219                   79                       5.012.876               28                   22                    74 

              BMASGK VI                 ABA                                                9.993.219                   80                       2.835.835               28                   23                    76 

              BMASGK IV                ABB                                                7.700.000                   77                       2.177.041               28                   22                    73 

PA2 Bekämpfung von Armut                                                      91.802.797                     68                        34.575.173                 38                    26                      85 

IP2.1 – Inklusion                                                                           91.802.797                   68                     34.575.173               38                   26                    85 

              Kärnten                        BAA, BAB, BAF                          5.896.235                   68                       2.106.963               36                   24                    81 

              Niederösterreich      BAA, BAD, BAG                       17.418.218                   89                       1.710.753               10                     9                    29 

              Oberösterreich          BAA, BAB, BAD                          7.159.027                   45                       2.340.745               33                   15                    49 

              Salzburg                       BAA, BAD, BAF                          3.356.989                   53                           576.330               17                     9                    30 

              Steiermark                  BAB, BAD                                    4.069.909                   27                       2.132.552               52                   14                    46 

              Tirol                               BAA, BAD, BAF, BAG                3.559.832                   41                       1.022.413               29                   12                    39 

              Vorarlberg                   BAA, BAB, BAD                          3.219.690                   78                       1.533.371               48                   37                  124 

              BMASGK VI/A/ST       BAC                                                1.953.086                   49                           836.762               43                   21                    70 

              Wien (WAFF)             BAA, BAB, BAD, BAG            45.169.812                   86                     22.315.285               49                   43                  142 

PA3 Lebenslanges Lernen 129.406.313                                                 63  65.848.429                                        51                32                 107 

IP3.1 – Verringerung Schulabbruch                                      92.291.973                   66                     47.971.442               52                   34                  114 

              BMASGK IV                CAE                                             85.480.563                   74                     46.279.576               54                   40                  134 

              BMBWF – Schule       CAC, CAD                                    6.811.410                   27                       1.691.867               25                     7                    23 

IP3.2 – Lebenslanges Lernen                                                   37.114.340                   57                     17.876.987               48                   28                    92 

             BMBWF –  

              Erw.bildung                CBA, CBB, CBC                       37.114.340                   57                     17.876.987               48                   28                    92 

PA4 Übergangsregion Burgenland                                         14.396.999                      61                         6.674.674                46                    28                      94 

4.1 – Zugang zu Beschäftigung                                                  9.222.907                   76                       4.040.645               44                   33                  112 

              LReg Bgld – Abt. 6    DAA                                               9.222.907                   76                       4.040.645               44                   33                  112 

4.2 – Gleichstellung               0                                                                       0                      0                                         -                  0                      0 

              LReg Bgld – LAD-FR   -                                                                        0                      0                                        0                   -                      0                       0 

4.3 – Anpassung an den Wandel                                                     69.000                      7                                        0                  0                      0                       0 

              WiBuG                                                                                                   0                      0                                        0                   -                      0                       0 

              LReg Bgld – Abt. 6    DCB                                                     69.000                   23                                        0                  0                      0                       0 

4.4 – Aktives Altern                0                                                                       0                      0                                         -                  0                      0 

              LReg Bgld – Abt. 6    -                                                                        0                      0                                        0                   -                      0                       0 

4.5 – Inklusion                         964.229                                                       36         344.295                                      36               13                   43 

              LReg Bgld – LAD-FR   DGA                                                  964.229                   87                           344.295               36                   31                  104 

              LReg Bgld – Abt. 6                                                                             0                      0                                        0                   -                      0                       0 

4.6 - Verringerung Schulabbruch                                             1.737.635                   62                           914.856               53                   33                  109 

              BMASGK IV                DFA                                                1.737.635                   62                           914.856               53                   33                  109 

4.7 - Lebenslanges Lernen  2.403.228                                                    66     1.374.877                                      57               38                 125 

              LReg Bgld – Abt. 7    DGA                                               2.403.228                   66                       1.374.877               57                   38                  125 

PA5 Technische Hilfe                                                                        4.875.304                      19                           1.710.526                 35                       7                      22 

T.H. stärker entwickelte  

Regionen                                   EAA                                                3.356.932                   14                       1.602.578               48                     6                    22 

T.H. Übergangsregion  

Burgenland                               EBA                                                1.518.372                 100                           107.948                  7                      7                   24 

Gesamt                                                                                               266.112.204                     60                   115.560.674                43                    26                      24 
Quelle: ESF-Monitoring, Berechnungen WIFO 
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Tab. 24: IWB/EFRE–Umsetzungsstand der geplanten Maßnahmen im Überblick (Stand 31.12. 2018) 

 
                                                                                                                             Umsetzung – Genehmigte Projekte                          Umsetzungsgrad in % (Genehmigung-Plan) 

                                                                                                                                       mit Stand 31. 12. 2016 

Thematische Ziele und Maßnahmen                                          ZP              EFRE €           NÖM €                PM €                   Gesamt €         EFRE   NÖM        PM        GM 

TZ1 – Stärkung von Forschung, technologischer 

Entwicklung und Innovation                                                           156       118.002.679      60.190.990       161.129.466      339.323.134      56%        96%         41%        51% 

M01 – Forschungs- und Technologieinfrastruktur                   13          17.898.102       24.572.199                105.000         42.575.300      44%      120%           1%        56% 

M02 – Überbetriebliche F&E-Projekte, 

Verbundprojekte und Transferkompetenzen                             62          26.815.534       11.406.907            2.756.926         40.979.367      69%      110%         18%        64% 

M03 – Betriebliche F&E-Projekte und  

Technologietransferprojekte                                                             50          17.705.809         4.141.187          35.424.240         57.271.236      43%        41%         47%        45% 

M04 – Innovationsberatung und -förderung                                5            9.833.413             419.192                           -0         10.252.605      87%        59%           0%        77% 

M05 – F&E- und technologieorientierte Investitionen           19          11.509.904         3.585.024       122.843.300       137.938.228      27%        41%         43%        41% 

M06 – Cluster/Netzwerke, Standortmanagement                      3          22.439.917                           -                              -         22.439.917      94%               -                -        94% 

M16 – Forschungs- und Technologieinfrastruktur                     2            9.000.000       10.653.734                             0         19.653.734   100%      118%                -     109% 

M17 – Innovationsdienstleistungen                                                 2            2.800.000         5.412.746                           -0            8.212.746      85%      164%                -     124% 

TZ3 – Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU          272       104.494.214      35.272.621       757.063.255      896.830.090      63%        81%      103%        95% 

M07 – Unterstützungsmaßnahmen für Gründungen               1            1.208.300         1.208.300                              -            2.416.600      32%        60%           0%        32% 

M08 – Unterstützung wissensintensiver Gründungen             1            1.408.000             352.000                              -            1.760.000      27%      117%           0%        21% 

M09 – Unterstützung für Wachstum in Unternehmen         268        100.881.714       33.069.521       757.063.255       891.014.490      65%        83%      104%        96% 

M10 – Beratungsleistungen für KMU                                               2                996.200             642.800                              -            1.639.000      44%        54%           0%        42% 

TZ4 – Förderung der Bestrebungen zur  

Verringerung der CO2-Emissionen in allen  

Branchen der Wirtschaft                                                                     284         50.168.478      12.531.362       100.368.110      163.067.951      45%        65%         42%        44% 

M11 – Betriebliche Investitionen in erneuerbare  

Energien und Energieeffizienz                                                       250          30.872.428         3.466.938          90.361.651       124.701.016      43%        39%         46%        45% 

M12 – Beratungen für Unternehmen im Bereich  

erneuerbare Energien/Energieeffizienz                                          1            4.374.990             486.110                              -            4.861.100      90%        90%           0%        81% 

M13 – Lokale und regionale Strategien für 

Energieeffizienz und nachhaltige Mobilität                                  2            4.891.181                           -                              -            4.891.181      74%           0%                -        72% 

M14 – Smart City Steiermark: Investitionen in  

erneuerbare Energien und Energieeffizienz                                 6            1.981.116             198.424            5.104.114            7.283.654      22%        20%         22%        22% 

M15 – F&E&I-Projekte in CO2-relevanten Bereichen              15            2.276.828             569.256            4.902.345            7.748.430      20%        21%         31%        26% 

M18 – Ressourcen- und energieeffiziente Entwicklung 

im Rahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung                      10            5.771.935         7.810.634                              -         13.582.569      67%      132%                -        79% 

TZ6 – Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie  

Förderung der Ressourceneffizienz                                                15            1.666.760         1.666.760                             -0           3.333.520      34%        35%                 -        34% 

M19 – Optimierung der Standort- und Siedlungsstruk- 

turen im Kontext von Stadtregionen Oberösterreichs            15            1.666.760         1.666.760                           -0            3.333.520      34%        35%           0%        34% 

TZ8 – Förderung nachhaltiger und hochwertiger 

Beschäftigung und Unterstützung der 

Mobilität der Arbeitskräfte                                                                   49            9.086.545         9.853.652                               0         18.940.197      88%      383%            0%        90% 

M21 – Initiierung von endogenen Wachstums- 

impulsen für Beschäftigung in Stadtregionen                           49            9.086.545         9.853.652                             0         18.940.197      88%      383%           0%        90% 

TZ9 – Förderung der sozialen Inklusion und 

Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung   40            5.260.434         5.053.672                885.416         11.199.522      46%        66%         23%        49% 

M20 – Aufwertung in benachteiligten Stadtgebieten                4            3.953.068         3.953.068                             0            7.906.136      67%        73%           0%        67% 

M22 – CLLD Tirol: Pilothafter zukunftsorientierter  

Einsatz von „Community-Led Local Development“               36            1.307.366         1.100.604                885.416            3.293.386      24%        50%         27%        30% 

TH                                                                                                                           7         12.115.036      12.115.036                                -         24.230.071      61%        61%                 -        61% 

M23 – Technische Hilfe                                                                          7          12.115.036       12.115.036                              -         24.230.071      61%        61%                -        61% 

IWB EFRE Österreich 2014–2020                                                   823       300.794.146   136.684.093   1.019.446.247  1.456.924.486      56%        85%         74%        70% 

Zeichenerklärung: ZP= Zahl der Projekte EFRE €= EFRE-Mittel in Euro NÖM €= Nationale Öffentliche Mittel in Euro  PM €= Private Mittel in Euro  

Gesamt €= Gesamtmittel in Euro EFRE=  EFRE-Mittel NÖM=Nationale Öffentliche Mittel PM=Private Mittel  GM=Gesamtmittel 

Quelle: IWB/EFRE-Monitoring, Berechnung convelop 
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Tab. 26: Umsetzung ELER-Programm im Überblick (Stand 31.12.2018) 

 
                                                  Finanzplan des                      Umsetzung – Genehmigte Projekte mit                        Umsetzungsgrad in % 
                                            Programms LE 14–20                                       Stand 31. 12. 2018                                                              (Ist-Plan)   
Thematisches Ziel                         ELER €                        ZP                        Gesamt €                       ELER €                          NÖM €            ELER 

(1) FTEI                                        71.257.620                          31                     60.491.857                  29.453.485                31.038.372            41,3% 

(2) IKT                                           26.459.915                            1                     25.137.175                  12.239.291                12.897.885            46,3% 

(3) KMU                                     650.409.522                  53.036                  915.227.995               437.862.840              477.365.155            67,3% 

(4) CO2                                       105.666.508                    2.361                     96.981.106                  47.307.241                49.673.865            44,8% 

(5) KLIMA                              1.233.131.982                    2.820               1.712.737.360               851.009.219              861.728.141            69,0% 

(6) UMW/RE                        1.242.915.586                    2.351               1.716.583.275               852.881.795              863.701.480            68,6% 

(8) EMPL                                      25.466.727                        381                     96.426.108                  46.949.872                49.476.236         184,4% 

(9) POV                                       410.467.052                    2.302                  303.683.067               147.512.751              156.170.316            35,9% 

(10) LLL                                        57.389.577                        553                  122.829.663                  59.805.763                63.023.900         104,2% 

Technische Hilfe                    114.387.508                         151                  232.657.817               113.281.091             119.376.726            99,0% 

Gesamtergebnis                3.937.551.997                  63.986              5.282.755.423           2.598.303.347         2.684.452.075            66,0% 
Quelle: ELER-Monitoring, Berechnung WIFO, Hinweis: In der Tabelle sind die Vorhaben der Maßnahmen M10 bis M14 nicht enthalten. Mit Stand Ende 

2018 nahmen 91.710 Betriebe mit einer Fläche von 1,8 Mio. Hektar Fläche (bzw. 2,2 Mio. Hektar einschl. Almfutterfläche) an Agrarumweltmaßnahmen 

teil. Die Zahl der Betriebe mit Ausgleichszulage war 81.713 im Jahr 2018 und die geförderte Fläche umfasste 1,5 Mio. Hektar. 

 

Tab. 27: ELER-Flächenmaßnahmen Umsetzungstand nach Jahren  

 
                                                                                                          2014                  2015                  2016                   2017                  2018          Summe 

                                                                                                      Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete 

Betriebe                                                 Anzahl                   86.023              83.845               83.234               82.511              81.713                            - 

Flächen                                                  Hektar              1.499.290        1.496.170         1.495.463         1.491.777        1.487.471                            - 

EU-Zahlungen                                    Euro             126.998.538   124.800.968    126.390.742     125.598.051   125.107.473      628.895.773 

                                                                                                                         Agrarumweltprogramm ÖPUL 

Betriebe                                                 Anzahl                 102.260              90.540               91.873               92.547              92.547                            - 

Flächen mit Almfutterflächen      Hektar              2.255.022        2.083.518         2.126.710         2.173.191        2.153.766                            - 

Flächen ohne Almfutterflächen   Hektar              1.921.214        1.754.745         1.800.554         1.854.578        1.841.559                            - 

EU-Zahlungen                                    Euro             253.720.982   194.054.260    205.818.061     220.896.022   224.547.872   1.099.037.197 
Quelle: BMNT, 2019 

 

Tab. 28: Umsetzung EMFF-Programm im Überblick (EU-Mittel) (Stand 31. 12. 2018) 

 
Thematisches Ziel                   Finanzplan des                      Zahl Projekte                  Genehmigungen                          Ausschöpfung in  
                                                          Programms EMFF                                                                                                                              %  zu Plan   

(3) KMU                                                  3.591.500                                   137                                 3.198.677                                                     89% 

(4) CO2                                                         505.000                                        1                                         2.265                                                        0% 

(6) UMW/RE                                         2.282.000                                      10                                 1.581.664                                                     69% 

(8) EMPL                                                    360.000                                        3                                     137.291                                                     38% 

Zwischen-Summe                               6.738.500                                   151                                 4.919.897                                                     73% 

Techn. Hilfe                                                 226.500                                           2                                         52.392                                                         23% 

Summe                                                      6.965.000                                     153                                  4.972.289                                                         71% 
Quelle: ELER-Monitoring, Berechnung WIFO 

                

81

                                                                                                    ANHANG



 

 A.3     Umsetzungsstände ETZ-Programme 
 
Tab. 29: Umsetzung der Programme der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit  im Überblick 

(Datenstand 31.12. 2018) 

 
Programm             Zahl genehmigter         Zur Verfügung            EFRE-Mittel       EFRE-Mittel        EFRE-Mittel         EFRE-Mittel 
                                    Projekte*                           stehende EFRE-         vergeben              vergeben*             ausgezahlt            ausgezahlt * 
                                                                                     Mittel (in Mio. €)        in Mio. €)*          (in %)                      (in Mio. €)*            (in %) 

AT-DE                                  63                                       54,5                             48,7                        89%                           11,7                             9% 

ABH                                      79                                       39,6                             37,5                        95%                             9,0                             5% 

AT-CZ                                   49                                       97,8                             63,2                        65%                             5,0                             3% 

AT-HU                                 40                                       78,8                             65,3                        83%                             3,1                             3% 

SK-AT                                   32                                       75,9                             49,6                        65%                             1,9                             1% 

IT-AT                                  114                                       82,2                             60,7                        74%                             6,0                             3% 

SI-AT                                    48                                       48,0                             45,6                        95%                             8,7                           10% 

SUMME                           425                                     476,8                           370,6                                                           45,4                                    
Quellen: Daten von den Programmstellen; Erhebung im Rahmen der Arbeitsgruppe Cross Border Cooperation (AG CBC) der ÖROK, * inkl. Projekte/Mit-

tel der Technischen Hilfe (TH) 

 

Tab. 30: Umsetzung der transnationalen Programme und Netzwerkprogramme im Überblick 

(Datenstand 31.12. 2018) 

 
Programm                                               Zahl geneh.          Verfüg. steh.       Verfüg. steh.      EFRE-Mittel     EFRE-Mittel       EFRE-Mittel      EFRE-Mittel 
                                                                       Proj. mit öst.       EFRE-Mittel       EFRE-Mittel      vergeben            vergeben*           ausgezahlt         ausgezahlt * 
                                                                       Beteiligung*        (in Mio. €)            (in Mio. €)           in Mio. €)*        (in %)                     (in Mio. €)*         (in %)* 

Alpine Space                                                       49                     116,6                     109,6                        87,4                     79,7%                       20,7                     18,9 % 

Central Europe                                                  56                     246,6                     231,8                     158,6                     68,4%                       47,7                     20,6 % 

Danube Transnational                                   71                     202,1                     190,0                     132,0                     69,5%                       47,0                     24,7 % 

SUMME TRANS-NATIONAL                      176                      565,3                      531,4                      378,0                                 -                     115,4                                   - 

Interreg Europe                                                 13                     359,0                     322,0                     242,0                        75%                       75,0                     23,3 % 

Urbact III                                                                2                       74,0                        38,6                        24,5                     63,5%                         6,7                     17,4 % 

ESPON 2020                                                       ***                       41,4                        38,9                           ***                           ***                          ***                             *** 

Interact III                                                           ***                       39,4                        36,6                           ***                           ***                          ***                             *** 

SUMME NETZWERK                                        15                      513,8                      436,1                      266,5                                 -                        81,7                                   - 

SUMME GESAMT                                             191                   1079,1                      967,5                      644,5                                 -                     197,1                                   - 

Quellen: Daten von den Programmstellen und von Programm-Webseiten; Erhebung durch NCP/ÖROK, * exkl. Projekte/Mittel der Technischen Hilfe,** 

ohne Technischen Hilfe, *** nicht verfügbar 

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Erhebungs-/Darstellungspraktiken werden die Programme der Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit inkl. 

Technischer Hilfe (TH) dargestellt und die Programme der transnationalen und Netzwerkprogramm exkl. TH.  
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A.4 Begleitausschuss-Mitglieder der ESI-Fonds-Programme Österreichs 2014–2020 
 
Tab. 31: Liste der stimmberechtigten Mitglieder des Begleitausschusses des ELER 

 
Gruppe                                                              Institutionen 

 

Bundesministerien                                   Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (Verwaltungsbehörde) 

                                                                         Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 

                                                                         Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

                                                                         Bundesministerium für Finanzen 

                                                                           Bundesministerium für Frauen, Familie und Jugend 

Verantwortliche Förderstellen             Amt der Burgenländischen Landesregierung 

des Bundes und der Länder                   Amt der Kärntner Landesregierung 

                                                                         Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

                                                                         Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 

                                                                         Amt der Salzburger Landesregierung 

                                                                         Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

                                                                         Amt der Tiroler Landesregierung 

                                                                         Amt der Vorarlberger Landesregierung 

                                                                           Magistrat der Stadt Wien 

Wirtschafts- und Sozialpartner           Bundesarbeiterkammer 

                                                                         Wirtschaftskammer Österreich 

                                                                         Landwirtschaftskammer Österreich 

                                                                           Österreichischer Gewerkschaftsbund 

Nichtregierungsorganisationen          Umweltdachverband 

(NRO)                                                             Ökobüro 

                                                                         Bio Austria 

                                                                         Almwirtschaft Österreich 

                                                                         Österreichische Berg- und KleinbäuerInnen Vereinigung  

                                                                         Österreichischer Landarbeiterkammertag 

                                                                         Österreichischer Frauenring-Dachorganisation österreichischer Frauenvereine 

                                                                         Landjugend Österreich 

                                                                         Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs (kurz: ÖAR) 

                                                                           Nationalparke 

Städte und Gemeinden                           Österreichischer Gemeindebund 

                                                                           Österreichischer Städtebund 

Lokale Aktionsgruppen                           Lokale Aktionsgruppen 

 

 

 

Tab. 32: Liste der beratenden Mitglieder des Begleitausschusses des ELER 

 
Gruppe                                                                          Institutionen 

Europäische Kommission                                 Europäische Kommission, DG AGRI, Referat E.3 – Deutschland Österreich 

Zahlstelle                                                                  Agrarmarkt Austria 

Bundesministerien                                               Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 

Vertretung der anderen ESI-Fonds               Geschäftsstelle der Österreichischen Raumordnungskonferenz (Europäischer 

                                                                                    Fonds für regionale Entwicklung, Partnerschaftsvereinbarung) 

                                                                                    Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz  

                                                                                    (Europäischer Sozialfonds) 

                                                                                    Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus  

                                                                                      (Europäischer Meeres- und Fischereifonds) 

Bundesländer                                                         Für Naturschutz zuständige Länderstellen 

Österreichisches Netzwerk LE 14–20            Netzwerk Zukunftsraum Land LE 2014–2020 
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Tab. 33: Liste der stimmberechtigten Mitglieder des Begleitausschusses des EMFF 

 
Gruppe                                                      Institutionen 

Bundesministerien                            Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (Verwaltungsbehörde) 

                                                                  Bundesministerium für Finanzen 

                                                                   Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 

Programmverantwortliche            Amt der Burgenländischen Landesregierung 

Landesstellen                                       Amt der Kärntner Landesregierung 

                                                                  Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

                                                                  Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 

                                                                  Amt der Salzburger Landesregierung 

                                                                  Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

                                                                  Amt der Tiroler Landesregierung 

                                                                  Amt der Vorarlberger Landesregierung 

                                                                   Magistrat der Stadt Wien 

Wirtschafts- und Sozialpartner    Landwirtschaftskammer Österreich 

                                                                   Wirtschaftskammer Österreich 

Nichtregierungsorganisationen  Arbeitsgemeinschaft Österr. Bäuerinnen 

(NRO)                                                      Umweltdachverband 

                                                                   Landjugend Österreich 

Weitere                                                    Bundesamt für Wasserwirtschaft 

 

 

Tab. 34: Liste der stimmberechtigten Mitglieder des Begleitausschusses des ESF 

 
Gruppe                                                       Institutionen 

Bundesministerien                            Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz,  

                                                                  Abt. VI/A/9 (Verwaltungsbehörde) 

                                                                  Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung Abt. IV/6 

                                                                    Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (für Umweltfragen) 

Verantwortliche Förderstellen      Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz  

des Bundes und der Länder            Abt. IV/A/6, Abt. VI/A/ST 

                                                                  Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

                                                                  Amt der Niederösterreichischen Landesregierung  

                                                                  Amt der Oberösterreichischen Landesregierung  

                                                                  Amt der Salzburger Landesregierung  

                                                                  Amt der Steiermärkischen Landesregierung  

                                                                  Amt der Tiroler Landesregierung  

                                                                  Amt der Vorarlberger Landesregierung  

                                                                  Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff)  

                                                                  Amt der Kärntner Landesregierung  

                                                                  Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 3, Abteilung 6, Abteilung 7 

                                                                  Regionalmanagement Burgenland GmbH 

                                                                    Wirtschaft Burgenland GmbH (Wibag) 

Wirtschafts- und Sozialpartner     Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, Arbeitsmarkt und Integration,  

                                                                  Österreichischer Gewerkschaftsbund ÖGB, ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit,  

                                                                  Kultur, Wirtschaftskammer Österreich WKÖ, Abt. Sozialpolitik und Gesundheit,  

                                                                  iv Industriellenvereinigung, Abt. Arbeit und Soziales, Präsidentenkonferenz der  

                                                                    Landwirtschaftskammern Österreichs, Abt. II/2 Rechts-Sozial-Steuer & Umweltpolitik 

Nichtregierungsorganisationen   Bundesdachverband für Soziale Unternehmen, Österreichische Arbeitsgemeinschaft für 

(NRO)                                                        Rehabilitation (ÖAR), Abt. Referat Europa und Internationales 
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Tab. 35: Liste der beratenden Mitglieder des Begleitausschusses des ESF 

 
Gruppe                                                        Institutionen 

Europäische Kommission                 Europäische Kommission, DG EMPL/D/5 

Prüfbehörde                                            Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, Abt. I/B/10 

Bescheinigungsbehörde                    Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz,  

                                                                     Abt. VI/A/Stabsstelle-EBE 

Bundesministerien                             Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 

                                                                    Abt.V/A/1  

                                                                    Bundesministerium für Finanzen 

                                                                     Sozialministeriumservice Abt. Stabsabteilung -fachliches Management und Koordination 

Vertretung der anderen                    Bundesministerium für Land- Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft  

ESI-Fonds                                               (Vertretungen der EU-Programme zur Entwicklung ländlicher Räume (ELER)) 

                                                                     Österreichische Raumordnungskonferenz (Verwaltungsbehörde für den Europäischen 

                                                                     Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)) 

Städte und Gemeinden                      Österreichischer Städtebund 

Nichtregierungsorganisationen     Bundesarbeitsgemeinschaft freie Wohlfahrt 

                                                                    Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen 

                                                                    Die Armutskonferenz – Netzwerk gegen Armut 

                                                                     Dachverband berufliche Integration Österreich – dabei-austria 

 

 

Tab. 36: Liste der stimmberechtigten Mitglieder des Begleitausschusses des IWB/EFRE 

 
Gruppe                                                   Institutionen 

Verwaltungsbehörde                      Geschäftsstelle der Österreichischen Raumordnungskonferenz 

Bundesministerien                         Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Koordination Raumordnung und 

                                                               Regionalpolitik, Finanzkontrolle des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) 

                                                               Bundesministerium für Finanzen, Abteilung II/10, Budget –Wirtschaft; Verkehr &  

                                                               Infrastruktur 

                                                               Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 

                                                               Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 

                                                               Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

                                                               Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Abteilung IV/5:  

                                                               Abteilung Innovative Technologien und Bioökonomie 

                                                               Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Abteilung II/2 - 

                                                               Koordination Ländliche Entwicklung und Fischereifonds 

                                                               Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

                                                               Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 

                                                                Bundeskanzleramt IV/3 Finanzen, EU-Haushalt und Landwirtschaft 

Programmverantwortliche         Regionalmanagement Burgenland GmbH 

Landesstellen                                    Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds KWF 

                                                                         Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Internationale und Europäische Angelegenheiten (LAD4) 

                                                               Amt der OÖ. Landesregierung, Abt. Wirtschaft  

                                                               Amt der Salzburger Landesregierung, Abt. 1, Wirtschaft, Tourismus und Gemeinden  

                                                               Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abt. 12 

                                                               Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Landesentwicklung und Zukunftsstrategie,  

                                                               EU-Regionalpolitik  

                                                               Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Europaangelegenheiten  

                                                               und Außenbeziehungen 

                                                                Magistrat der Stadt Wien Magistratsabt. 27 Europäische Angelegenheiten 

Verantwortliche Förderstellen  Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH 

des Bundes und der Länder        FFG – Österr. Forschungsförderungsgesellschaft mbH  

(Zwischengeschaltete Stellen)    Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

                                                               Österreichische Hotel- u. Tourismusbank Ges.m.b.H.  

                                                               Regionalmanagement Burgenland GmbH 

                                                               Wirtschaft Burgenland GmbH – WiBuG  
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                                                              Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds KWF 

                                                              Amt der NÖ Landesregierung Abt. Wirtschaft, Tourismus und Technologie  

                                                              Amt der OÖ. Landesregierung, Abt. Raumordnung/Überörtliche Raumordnung  

                                                              Amt der OÖ. Landesregierung, Abt. Wirtschaft  

                                                              Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abt. 7 Landes- und Gemeindeentwicklung  

                                                              Steirische Wirtschaftsförderungsges.m.b.H. SFG 

                                                              Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Landesentwicklung und Zukunftsstrategie,  

                                                              EU-Regionalpolitik 

                                                              Standortagentur Tirol 

                                                              Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abt. Via – Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten  

                                                                Magistrat der Stadt Wien Magistratsabt. 27 Europäische Angelegenheiten 

Wirtschafts- und                            Bundesarbeiterkammer 

Sozialpartner                                   Wirtschaftskammer Österreich 

                                                              Landwirtschaftskammer Österreich 

                                                              Österreichischer Gewerkschaftsbund 

                                                                 Industriellenvereinigung Bereich Ressourcen & Infrastruktur | Innovation & Technologie (RIIT) 

Nichtregierungs-                            Österreichischer Frauenring (ÖFR) – Dachorganisation österreichischer Frauenvereine 

organisationen (NRO)                  ÖAR – Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs/ÖZIV 

                                                                Umweltdachverband 

Städte und                                        Österreichischer Gemeindebund 

Gemeinden                                        Österreichischer Städtebund 

Lokale                                                 Regionalmanagements Tirol 

Aktionsgruppen                              Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Landesentwicklung und Zukunftsstrategie,  

                                                                EU-Regionalpolitik 

Weitere                                                Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Allgemeine Förderung und Stiftungsverwaltung  

                                                              sowie  

                                                              Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. JUFF-Frauenreferat,  

                                                                als gemeinsame Ländervertretung für die bereichsübergreifenden Grundsätze 

 

 

  

Tab. 37: Liste der beratenden Mitglieder des Begleitausschusses des IWB/EFRE 

 
Gruppe                                                   Institutionen 

Europäische                                     Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung, Referat F.2 E.4 Deutschland, 

Kommission                                      Österreich und die Niederlande 

Bescheinigungs-                             Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Koordination Raumordnung und 

behörde                                               Regionalpolitik 

Prüfbehörde                                      Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Finanzkontrolle des Europäischen 

                                                                Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) 

Monitoringstelle                              Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH 

Vertretung der                                 Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 

anderen ESI-Fonds                        Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Abteilung II/2 –  

                                                                Koordination Ländliche Entwicklung und Fischereifonds 

Weitere                                                Geschäftsstelle der Österreichischen Raumordnungskonferenz als Vertretung für  

                                                                Partnerschaftsvereinbarung Österreichs „STRAT.AT 2020“ 
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Tab. 38: Liste der beratenden Mitglieder des Begleitausschusses des EMFF 

 
Gruppe                                                                                   Institutionen 

Europäische                                                                    Europäische Kommission, 

Kommission                                                                     DG MARE, Referat D.2 

Zahlstelle                                                                            Agrarmarkt Austria (AMA) 

Bundesministerien                                                        Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 

Nichtregierungsorganisationen (NRO)                Greenpeace Österreich 

                                                                                             WWF Österreich 

                                                                                               Dachorganisation der Behindertenverbände Österreich (ÖAR) 

Weitere                                                                              Wirtschaftsagentur Wien 

                                                                                             Bundesamt für Wasserwirtschaft 

                                                                                               Landwirtschaftskammer Steiermark 
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AMS                                                Arbeitsmarktservice 
BB                                                    Bescheinigungsbehörde 
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